
649 der Beilagen zu den stenographiscben Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 

des Verkehrs ausschusses 

über die Regierungsvorlage (57 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 
1967 geändert (3. Kraftfahrgesetz-Novelle) 
und zivilrechtliche Bestimmungen über den 
Gebrauch von Sicherheitsgurten getroffen 
werden und über die Änderung derselben 
gemäß § 25 Geschäftsordp.ungsgesetz 1975 

(Zu 57 der Beilagen) 

Die' technische Entwicklung im Bereich der 
Künstruktiün vün Kr#nfahrzeugen schreitet 
immer mehr vor,an. Dieser EIitwickIung passen 
die Erzeugerstaaten der Fahrzeu@e ihre Vor
schriften 1a.ufend an. Die hesünder,e 'Lage Öster
reichs erfordert ein gleiches hinsichtlich ,der öster
reichischen Vürschdften (des Knftfahrgiesetzes 
1967); da sonst e]Il'erseits ,Fahrzeug,c, die den 
verschärften Vürschriften in ihrem Erzeugeriland 
nicht mehr entsprechen, nach Österreich impor
tiert w,ürden, anderer~eits Ln österreicher:zeugte 
Fahl'izeuge nicht mehr eXipürt]ert wel"den könn
ten. Diese überlegungen liegen den Neuerungen 
,der technischen Vorschrlhen des vürliegenden 
Gesetzentwur,fes zugrunde. Die Änderung,ender 
rechtlichen Bestimmungen des Knftfahrgesetzes 
1967 süllen im BereiCh' der Verwaltung aufge
tl1etenen Unzukömmlichkeiten beg.egnen und 
Vereinfachungen einführen. Weiters ist der Text 
des Kra,ftf,ahr,gesetzes 1967 an 'die neue, durch 
das Bundesministerieng,esetz 1973 geschaffene 
KümpetenZlag,e anzupassen. Schlließlich süllen 
,durch die Einführung neuer Legaldefinitionen der. 
Gesetzestext leichter lesbar gemacht und für die 
V:el'lWaltungspraxis 'brauchbare Kurzbezeichnun
gen eingeführt werden. Im Hiniblick auf die grüße 
Anzahl vün Sch~dclveriletz'Ungen nach UnfäHen 
vün Mütürradtfahrern süll für die Lenker und 
Beifahrer dieser Fahrzeuge nunmehr die Benüt
zung von Stur,ZJhe1men vürgeschrieben w,erdenj 
wobei dies ,als. höchstpersönliche Verpflichtung 
mit rein zivil rechtlichen Fülgen sanktiüniert wird. 

nie gegenständlHche Regierungsvorlage, die vün 
der \Bun:desregierung 'gemäß § 25 des Geschäfts-

ürdnungsgesetzes am 30. NOIV'ember' 1976 in 
mehreren Bestimmungen abgeändert wurde, 
wunde vom Verkehrs ausschuß erstmalig in seiner 
SitZluug v,üm 22. Jänner 1976 beraten. Der Aus~ 
schuß heschlloß, einen Unterausschuß einzusetzen, 
dem von der Süziailistischen Partei österreichs 
die Ahgeürdneten Al h e re r, . Trug. Ho. b 1, 
K i t t 1, T r eie h 11 und T r 0. 111, vün der Öster
reichischen V;üLksparuei ,die AJbg,eürdneten 
Dr. F i ed 1 er, H i e tl, Kam in e rho. fe r 
und Dkfm. DDr. K ö n i g soW'~e von der Frei
heitlichen Partei österreichs ,der Ahgeürdnete 
Dr. Sc h mi 'd t angehörten. Zum Obmann des 
Unterausschusses wurde der AlbgeürdIllete T r 0. 11 
gewählt, nach dessen Ahlehen der Obmannstell
vertr,eter A:bgeür,dneter Dkfm. DDr. K ö on i g 
die Verhandlungen leitete. . 

Der Unterausschuß hat die R:egierungsvür
bg:e in seDnen Sitzungen :im 4. März 1976, 
29. Juni 1976, 5. Novemlber 1976, 18. Jänner 
1977, 3. MäI1z 1977,30. März 1977, 28. Apr11 
1977, 27. Mai 1977, 22. Juni 1977, 27. Septem
ber 1977 und 28. September 1977 unter An
höruIllg vün Sachverständigen reingehendberaten 
und einige Abänderun!;'en vOligeschlagen. 

Schün vorher hatte der V.erkehrsausschuß am 
29. Juni 1976 dem Natiünalrat einen Selbstän
digen Antrag gemäß § 27 Albs. 1 des Geschäfts
ündnungsgesetzes 1975 unterbreitet, der jene Be
stimmungen der Regierungsvürlage - im wesent
lichen dje zivilrechtlichen Bestimmungen üher 
den Gebrauch vün Sicherheitsgurten - enthält, 
deren Verahschiedung dem Ausschuß nüch vür 
Ende der SesS'iün 1975/76 vordringlich erschien. 

Am 12. Oktober 1977 hat der Vrerkehrsaus
schuß den Bericht des Obmannstellvertreuers des 
Unter,ausschusses üJber das Ergebnis der Beratun
gen im Unterausschuß in Anwesenh.eit des Bun
Idesministers tür Verkehr Lau s ,e c k ,e r ent
gegengenommen. Ln der Debatte ergriffen die 
Albgeordneten Dkfm. DDr. K ö n i g, lng. Ho. b 1, 
Dr. Sc h m i d t, GI ase r, Ur. F i e d 1 e r, 
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2 649 der Beilagen 

H i e t I und Kam met hof e r sowie der Bun
desminister für Vierkehr La u sec k er das Wort. 

Bei der Abstimmung wurde ,die Regierungs
vorlage unter Berücksichtigung der vom Unter
ausschuß vorgeschilagenen' Abänderungen vom 
Ausschuß einstimm1g angenommen. 

,Ferner hat der Ausschuß über VorschJagdes 
Unterausschusses Idie beigedruckte Entschließung 
angenomm.,en. 

Die AJbänderungen im Art. I Z. 30 (§ 6 
Albs. 10 a und 12 b), 31, 90 (§ 26 a Abs. 1 lit. d), 
112, 121, 132, 148, 149, 151, 154, 156, 165, 167, 
183, 193, 214, 218, 219, 220, 223, 225, 232, 244 
Ulnd 298 (§ 136 Albs. 1 lit. c) haben sprachEche 
RichtigsteLlungen und Anpassung,en zum Gegen
stand. Zu den weiteren Abänderungen traf der 
Ausschuß folgende Feststdlungeri: 

Zu Art. I: 

Zu Z. 1 (§ 1 Abs. 2 lit. a): 

f,ür Fahrzeuge mit einer BaUiartg,eschwindigkeit 
von nicht mehr als 10 km/h besteht zwar eine 
Obergrenz,e für den Betri'ebslä'rm (siehe §, 8 Abs. 1 
Z. 3 KDV 1967), jedoch keine KontroUmöglich
keit fÜlr die Exekutive. Diese soll ,durch Aufnahme 
des § 58 in den letZ'llen HaLbsatz geschaffen 
werden. 

Zu Z. 5 (§ 2 Z. 8 und 9): 

Zufolge der Neufassung von § 2 Z. 9 wer,den 
bisher als Zugmaschinen angesehene, geländegän
gige Fahrzeuge mit ALlradantr~eb (z. B. Unimog) 
a'uch weiterhin Zugmasch~nen bleiben. 

Zu Z. 6 (§ 2 Z. 10): 

Gemäß §65 Abs. 5 letz!ter Satz ist für Sattel
kraftfahrzeuge mit einem Sattelanhänger mit 
einem höheren höchsten zuläss.igen Gesamtge
wicht a:ls 750 kg eine I:enkerberechtigung der 
Gruppe E erfo.rderIich; ehenso.. unterstellt § 104 
das Verwenden von Sattelkraftfahrzeugen den 
Vorschriften über da's Ziehen vo.n Anhängern. 
Durch die bisher~ge Definition des SatteLkraft
fahrzeuge-s als "zweiteiliger K!r:l!ftwagen" bestand 
ein scheinbarer W~derspruch zu diesen Bestim
mungen, wdcher nunmehr hesei6gterscheint. 
§ 65 Ahs. 5 letzter Satz und § 10'4 bldben somit 
in vol.tem Umfang aufrecht. 

Zu Z. 16 (§ 2 Z. 30 a): 

Zufdligeldes neugef,aßtJen § 2 Z. 12 MEG 1950 
ist die durch Wägen feststeUbare physikalische 
Größe nunmehr als "Masse" zu bezeichnen, wäh
l"end die Begriffe "Gewicht" und "Last" nicht 
mehr zu verwenden sind. Da diese Ausdrü~e, 
insbesondere in ZusammensetZiungen wie Gesamt
gewicht, Eigengewicht, Achslast, usw., als Fach
ausdrücke des Kraftfahrwesens derzeit nicht er
setzhar sind, soll die überleitung in Form einer 
Lega1definition erfolg,en. 

Zu Z. 19 (§ 2 Z. 37 a): 

Durch die neue Definition der "HauaTtge
schwindDgkeit" wird der Anwendungs bereich des 
EKHG (siehe § 2 Abs. 2 i. d. F. BGBL Nr. 69/ 
1968) nicht verändeflt, da die Aus,rüstung eines 
Fahrz,euges nicht MS Kriterium angesehen werden 
kann, das das Erzielten ,einer bestimmten höheren 
GeschwindiJgkeit aussch~ießt. 

Zu Z. 22 (§ 4 Abs. 1): 

Solche im letzten Satz angeführten Teile sind 
insbesondere BflemlSileillungen und ~belä.ge sowie 
Elemente der Lenkvorrichtung. Eine über § 102 
Abs. 1 und§ 103 Abs. 1 hinau~gehende Kontrolle 
ist dem Lenker oder Zulassungsbesitzer in der 
Regel nicht mögIich; sie soll j,edoch in einer 
Werkstätte erfolgen können, etwa durch Augen
sch,ein des Fahrz,euges von unllen oder durch 
Schauöffnung'en, keinestaltls nur ,durch teaweise 
Zerlegung des Fahrzeuges oder Entfernung von 
KarosserieteDten, jedenfaLls unter den bei einer 
überprüfung oder Begutachtung nach dem V. Ab
schnitt gegebenen Verhältnissen. 

Zu Z. 24 (§ 4 Abs. 5 a): 

niese Vorschr,ift ist ~uch als erfüllt anzusehen, 
wenn der F ahrz,eughersteHer bestimmte Teile des 
Aufbaues (z. B. die Stoßst:l!ngem'räg,er) zum An
bringen eines Abschleppsei'les oder einer Ab
schleppstange vorsieht. 

Zu Z. 26 (§ 5 Abs. 1): 

Die Verpflichtung des Detailhändlers oder des 
Benützers, sich zu. verg,ewiss,ern, ob der betJref
fende Ausl"üstlUnrgsgegenstand "mit dieser Type 
über,einstimmt", geht zu weit. Der Erz,eug,er oder 
Impon,eur hingegen darf ,gemäß § 35 Albs. 2 das 
Genehmigungszeichen ohnehin nur an Gegen
ständen "dies'er Type" anbl"ingen, d. h. nur dann, 
wenn die Gegenstände hinsichcl.,ich ~hrer Beschaf
fenheit und Wirkung der genehmigten Type des
seLben Erzeugers ühereinstimmen. Zufolge des 
V:wGH-iErkenntnisses vom 18. April 1977, 2539, 
2540/76, . gillt das An!bieten von Fahrzeugteilen, 
usw. in einem Zeitungsinserat nicht alls "Feil
bieten". Daherlie;gt auch keine Stl"afb:l!rkeit' vor, 
wenn die angeibqtenen Teile trotz Genehmigungs
pflicht nicht genehmigt sind. Im Interesse der Ver
kehrssicherheit und auch aus Gründen des Kon
sumentenschutzes wäre diese Lücke analo.g zu § 1 
Abs. 4 GewO zu schI,ießen. 

Zu Z. 30 (§ 6): 

Die Abw.eiclwngen des § 6 vom Inhalt der 
R,ege1ung Nr. 13 zum "Homologisieflungsüber
,einkommen" heziehen sich im w.esentLichen auf. 

a) die iße~behaltung von :bewä:hrten Bauvor
schrift,en, die klal1er als die Angaben in der 
Regeluilig sind (Abs. 1, 3, 6, 7,0, 10, 11); . 
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b) di.e Bei:behahungvon Erleichterungen für 
gewiss'e Fa:hrzeugb3JUarten (z. B. Zugma
schinen, A,rheitsmaschinen; Abs. 2, 7,10 a); 

c) ,die Beseinigung ,von textlichen Unzuläng
lichkeiteninder Reg,e1ung (Abs. 4); 

d) ,die klarere HervQrhebung der Wärrkungs
vorschriften (Definitionen wie Verlang
samet, Fremdkraftbremse, HiLfskraft
bremse); 

e) die VorwC1gnahme von Anderungen der Re
gelung, die zur Anpassung aon die einschlä
gige 'EWG-Direktive (71/320 und 75/524/ 
EWG) notwenrlig sind (Ahs. 10). 

Zu Abs. 2: 

Auch für Motorkarren soll die Ausnahme b.e
reits im Gesetz und nicht bloß in einer gemäß 
§ 91 Abs. 2 zu erlaossenden Verordnung festge
legt werden. 

Zu Abs. 3: 

Hinsichnlich des Erfordernisses der p,.-11rad
brems,e für Zugmaschinen hat sich die Bauartge
schwindigkeitsgrenze von 25 km/h als zu niedrig 
erwiesen; si,e war daher auf 35 km/h hinaufzu
senzen; vgl. auch § 3 Abs. 2 erster Satz KDV 
i. d.F. ·der 8. NQvelle, welche am "1. Oktober 
1977 in Kraft getreten ist. 

Zu Z. 31. (§ 7 Abs. 1): 

BelJüglich einer B,eschränkungder VeJ:1wendung 
von Spikesr,eifen bietet die vorliegende Novdle 
nach Meinung des Ausschusses fQlg·ende au~rei
chende Möglichkeiten: 

a) Festsetzung einer Geschwindigkeitsbe-
schr;tnkung (gemäß § 98 Abs. 1), 

b) Kennzeichnung von Fahrzeugen mit Spikes
're~fen (gemäß § 26 a Abs. tlit. e), 

c) Beschränkung aJuf eine bestimmte Jahres
z·eit (gemäß § 26 a Albs. 1 lit. a). 

Zu Z. 65 (§ 19 Abs. 1 a): 

Da derzelit Iber.eits pJ:1aktisch ali1e neuenFahr
ZtlUl~ mit rAilarmlbllink,anla.gen ausg.erustet werden, 
bmngt dJie OIb1Ligatorische Ausrustuilig mit dieser 
für ,die Verkehrssichel'helit wertvoillen Anloage 
keine zusänzl:ichen Kosuen mit 'sich. 

Zu Z. 76 (§ 20 Abs. 7): 

Da 'dierur Schü1ertr.ansporte a'\llf Grund von 
§ 11 Abs. 2 ,der Betriebsordnung für den nicht
[~nienmäß.ügen PersQn:enverkehr (i. d. F. EGBL 
Nr. 247/1976) vorgeschriebene, vorne unld hinten 
am Fahrzeug anzUibringende Taf,el aus gel ib rot 
riickstrahll.endem Materirall bestehen muß, Wlird 
der hi.er allgemein aufgesteill:te Gmndsatz, ,daß 
nach' vorne nie rQtes, nach hinten nie weiß·es 
oder gdbes Licht rückgestr,ahlt werden darf, nicht 
Wurchlb1"Ochen. 

Zu Z. 81 (§ 23 Abs. 1): 

Wienn der Lenker ,einies Motorfahrrwes oder 
eines Motorr~des einen Sturtzhelm träJgt, kann 
er ,3JUch m~t einer KopfwenlooIllg ,dlie Straße hinter 
sich nicht ausr.eicheilld .ü:betibllcEen. Daher soUen 
auch 'Solche FahrzeUlge mit weni,gstens emem 
RückJbrlickspiegel ausgerüstet sein müssen. 

Zu Z. 87 und 88 (§ 26): 

Da ,die internationalen Normen (Regelung 
Nr. 25 zum Homologisierungsülbereinkommen) 
,derzeit noch ülberarbeitet werden, wär,e ·die 
Einführung sowoh.l ,der obligatol'isch.en Aus
,rüstung 'der Fa:hr~euge mit Kopfstützen als 
auch einer obligatorischen Typengenehmigung 
verfrüht. Daher war vorerst sicherzu~tellen, daß 
bci der Genehmigung der Fahrzeu~sitze unzu
längliche Kopfstützen, die den iB,enützer Qder 
andere Personen (Fondspassagiere) offefiSlichtlich 
gefährden können, untersagt werden. 

Zu Z. 92 (§ 28 Abs. 3): 

Lm Hinblick auf die Regelung des § 39 a 
kann sich di,e F,estsetzung des höchstenzulässi
gen Gesamtgewich'1les und :der höchsten z'llläJssi
gen Achslasten nicht mehr an "der Bauart des 
Fahrzeuges" orientieren. 

Zu Z. 101 (§ 30 Abs. 1 a): 

Aus dieser VOJ:1schr,ift ergeben sich k'eine 
zivilrecht~ichen Folgen, wie etwa Nichtigkeit 
eines Kaufvertrages. 

Zu Z. 105 (§ 30 Abs. 8): 

Auf Verlangen ,der Behörde soll jedermann, 
der den Typenschein für ein Fahrzeug in Ver
waJhrung hat (z. B. auch ein Kreditinstirtut), 
verpflichtet sein, diesen, auch zur Vornah.me von 
Eintragungen (z. B.daß vor einer Neuzulassung 
eine hesondere überprüfung vorzunehmen ,ist), 
vorzulegen. B'ei nicht zugelassenen Fahrzeugen 
soll der let,zte Zulassung~besitzer über den Ver
bleib des Typenscheines AUSkunft geiben. 

Zu Z. 106 (§ 31 Abs. 4): 

DiJe im § 30 Abs. 8 für den Typenschein 
vorg,esehene Regelung muß in gleich,er Weise 
aiUch fwr den Bescheid wber die Einzelgenehmi
gung gel:uen. 

Zu Z. 110 (§ 32 Abs. 5 und 6): 

Zur V,e=eidung einer Verwech~lung mit der 
überprüfung nach §§ 55 und 56 soll hier 
nur von Prüfung gesprochen w:erden. B'ei der 
Prüfung hat d-~e Behörde möglichst schonungsvoll 
vor,zugehen. Für Beschädigungen und Wertmin
derungen, die unvermeidlich sind, besteht ung,e
achtet ,thres Ausmaßes kein Entschädigungsan-
spruch. . 
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4 649 der Beilagen 

Zu Z. 111 ~§ 33 Abs. 1): 

Beim An'br.ingen ander,er Felgen oder Aus
puffanlagen, welche der~eit nicht der Typen
genehmi~ungspflicht unterliegen, kann auf ,die 
Anzeige an den Landeshauptmann verzichtet 
werden, wenn ,diese Ausstattun~gegenstände be
r,eits einmall an der betreffenden Fahrzeugtype 
geprüft und ,für diese geeignet befunden wurden, 
und wenn der Nachweis hierülber V'orliegt (z. B. 
durch die 'Vom Händler mitgelieferteBescheid
kopie). Die mane6eHe Regelung hatte in der 
KDV 1967 (im § 22 a) zuedolgen. 

Zu Z. 113 (§ 34 Abs~ 1): 

Unter den Be~riff der ,,,besonderen Geg.eben
heiten, Unter ,denen diese Fahrzeug.e verwendet 
werden",fäJllt auch die Verwendung von Zug
maschlinen, insbesondere im Wem- oder Obsllbau, 
bei der von der ;Ausrüstung mit Schutzvorrich
tungen aJbgesehen wer.den kann. Aus Zweck
l11läßigkeitsgründen s<;>Ute das Verfahren über die 
Ausnahmegenehmigung an den Landeshaupt
mainn delegiert werden; siehe § 22 b KDV. 

Zu Z. 125 (§ 39 Abs. 1): 

Einem oftmals aus Krei~en der Wil'ltschaft 
geäußerten Wunsch folgend, wurde die Mög
lichkeiot geschaffen, üherschwere Fahrzeuge, die 
1eer fahren und dalbei ·die allgemein gdtenden 
Gewichtsgl'lenzen nicht iilberschreiten, aluf allen 
Straßen zu verwenden. 

Zu Z. 126 (§ 39 Abs. 3): 

Inder Prax.is kommt es häufig vor, ·daß solche 
(SpeZial-)Fahrzeuge v,ermietet oder verliehen wer
den und erst vom Mieter oder Entlehner die 
Zulassung (meist kurzfristig nur für einen Trans
port) beantragt wird. Dies widerspI1idlt jedoch 
aerzeiotdem § 37 Abs. 2 (EinLeitung). 

Zu Z. 127 (§ 39 a): 

Fahrzeuge mit einem Höchstgew,icht (§ 2 
Z. 32 a) ülber den allgemeinen Grenzen (§ 4 
Atbs. 7) unoter1iegen, sofern sie nicht nach § 34 
~enehffi'igt und gemäß § 39 zugela·ssen sind, 
hinsichtlich lihr,er Verwendung keinerlei Ein
schränlmngen, z. B. auf' bestimmt·en Routen. 
Zur Erleichnerung einer Kontrolle sollen sie aJber 
gesondert gekennzeichnet sein. Für die Ausnüt
zung der voUen, 3!uf Grund ,des Höchstg,ewich
tes gegebenen Ladekapaziotät bedürfte ,es einer 
Alusnahmegenehmigung, die nur unter den im 
§ 34 Abs. 1 angeführten Voraussetzungen erteilt 
werden kann; Gleiches gilt auch bezüglich der 
Achslasten. . 

Zu Z. 130 (§ 40 Abs .. 6): 

Eine ausdrückliche Bestimmung, daß Antlräge 
nur schriftllich ,einzubringen sind, ist enthehr-

lich. - Die V;erständigungder Kammerorgani
sa,tion von der ZulassungsoH. dieser die Führung 
von Ev,idenzen über die ~ewerhlich verwendeten 
Fahrzeuge erLeichtern. - Bei der eingeschränkoten 
Zulassung wird bereits ,derzeit vorausgesetzt: 
daß sich dieUnterbgen für ,die Zulassung bel 
der Stalndortbehörde befinden (vgl. z. B. § 61 
Abs. 2 bis 4). Ein,ekonkr.eteBestimmung über 
die iEinreichung der Unterlagen fehlt aJber. 

Zu Z. 142 (§ 49 Abs.4): 

FÜlr Gelenkkraftfahrzeuge wird nur ein ein
heitliches Kennzeichen zugewiesen; dies ,soll auch 
weiterhin so g,ehandha/bt werden. Daher soll aluch 
die hintere ~ennzeichenitafel nicht den für An
hänger vorgeschriebenen roten Rand aUJ:fwei
sen. 

Zu Z. 147 (§ 55 Abs. 3): 

Die Nonwendigkeit weiterer Prüfungen ·des 
Fa:hrzeug,esrichtet sich nach § 57 Abs, ,1. 

Zu Z. 149 (§ 56 Abs. 1): 

Es soH der Behörde freigestellt sein, im Zuge 
der hesonderen überprüfung statt dies Sachver
ständigengutachtens nach § 57 Albs. 1 auch 
ein Gutachten eines gemäß § 57 a zur wieder
kehrenden B.egutachtung ermächtigten V,ereines 
.oder Gewerhetreiibendlen heranzuziehen. 

Zu Z. 152 (§ 57 Abs. 4): 

Die V,ertrauenswürdigkeit ist auch ibei jUl'isti
schen Personen in sinngemäßer Weise zu 'erhe
ben. - Im Hinlblick <liuf das lleueingeführte 
Kr,rterium ·der Vertrauensw.ürdigkeiJti~,t di.e aus
drückliche Versagung eines Rechtsanspruches wf 
d1e BI1mächtigung entJbehrl,ich. - Wenn sich aus 
der An:neige von Änderungen 'keine Verschlech
terung im Hinblick auf das Personal und die 
Einr.ichtungenergibt, .~st keine weitere Amts
handlung der Behörde erforderLich. 

Zu Z. 153(§ 57 Abs. -6): 

Da Personenkraftwagen und Kombinations
kra,üwag,en ror ~i1tge1tlichen Personenibeförde
rung (Taxis und Mietwagen) nicht der wieder
kehrenden ~egutach,tmng (sondern der hehör.d
Lichen Überprüfung) unterliegen, erhahen sie 
auch keine Begutacht,ungsplakente. nies hat zu 
vielen IAnzeigen wegen vermeintlicher Überwe
tung des § 3611t. le geführt, wobei die bezüg
lichen Strafverfahren nach Aufklärung regel
mäßigeinzustellen wal'en. Um ,diese unnötige 
Belastung Ider Parteien und der B'ehöl'den zu v,er
meiden, solLen -diese Fahrzeuge nunnmehr wch 
Begutachtun~plaketten erhaloten, auf denen d<lis 
Datum der nächsten überrprüfung zu lochen 
ist. Wenn das Fahr:neug ruicht mehr gewerblich 
verwendet wil'd und! ·daher zu begutachten ist, 

649 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)4 von 46

www.parlament.gv.at



649 der Beilagen 5 

er,gilbt sich aus der Lochung der Zeitpunkt der 
nächsten Be~utachtung. . Sollte diese aber (bei 
Wechsel der Verwendungsbestimmung innerhallb 
der ersten fünf JaJhre) nach § 57 a erst zu 
einem später,en Zei:tpunkt .fällig s!ein, so ,j1S't ge
mäß § 57 a Abs. 6zwei,ter Satz ,eine entspre
chendePlakette auszufoLgen. 

Zu Z. 155'(§ 57 a Abs. 1): 

Die Grundsatzbesnimmung üherdie wieder
kehrende Begutach,tung ist darauf abzusteHen, 
daß das FahrlJeug zu bestimmten Zeitpunkten, 
d. h. aIll1 3., 5., 6., 7. usw. Jahrestag der Zu
la'slsung zu be~utach·ten ,ist. Auf ,die aus prak
tischen Gründen im Abs. 3 'gewährten Tole
ranzfrist,en ,ist hier nicht Bezug zu nehmen. 

Zu Z. 157 (§ 57 a Abs. 3): 

Im Hinblick auf die Streichung des letzren 
Satzes im § 56 Albs. 1 war deutlicher zum Aus
druck ,zu lbI1ingen, daß heiwilrig jederzeit eine 
Begutachtung yorg,enommen werden kann, ins
besondere bei Versäumung der Frist von sech~ 
Monaten. Auch die freiwillige Begutachtung ver
ändeflt nicht den Zeitpunkt der näch6ten Be
gutachtung; dies muß jedoch zur Vermeidung 
eines Umkehrschlusses ausdrücklich gesagt wer
den. 

Zu Z. 158 (§ 57 a Abs. 4): 

Die bisherige Regelung hat nur die Aus
steIlung positiver Gutachten vorgesehen, somit 
wurde für FaJhrzeuge, ,die nicht elen Erforder
nissen der V:erkiehrs- und Betriebssicherheit ent
sprachen, kein Gutachten ausgestellt. Daher 

. konnten auch keine ~ta'tis1Ji,schen Angaben über 
Mängel an den Fafurzeugengesammelt werden. 
Daher soll nunmehr stets ,ein (wenn auch ne
ga6ves) Gutachten ,erstellt werden, und zwar 
auch dann, wenn das Fahrzoeug von dem be
gutachtenden GeWierhetreilbenden selbst repariert 
wird. 

Zu Z. 159 (§ 57 a Abs. 5): 

Da zufolge der Knelerung zu Abs. 4 nun
mehr auch negative Gutachten erstellt werden 
können, kann die Ausgabe der Begutachtungs
pla'kette nur bei verkehrs- und betriebssicheI1em 
Zustand des Fa:hrzeug>es, d. h. hei einem posi
tiven Gutachten oder Ibei Reparatur nach ,einem 
neganiven, ,erfolgen. 

Zu Z. 162 (§ 57 a Abs. 10): 

Da nunmehr auch negaltive Gutachten erS'teldt 
werden können ~siehe zu ,Albs. 4), liegt dif!spa'r
samste Methode der Lj,eferung statistischer An
ga!benin der Obenendung einer dritten Aus
fertigung ~Durchschlag) des Gutachtens an das 
österreichische Statistische Zentralamt. 

Zu Z. 163 (§ 58 Abs. 1): 

Die .im § 58 Abs. 1 vorgesehene .A:bnalhme 
des Zulassungssche\nes und der Kennzeichen
tafeln ist ,darauf abgestellt, daß "d'i,e Verkehrs
sicherheit durch d~e weitere VerWJendung des 
Fahrzeuges gefährdet" wird und setzt <somit 
die Verwendba,rkeit, d. h. die Fahflfähigkeit des 
FahrZJeug;es VOfalUS. Zur Durchführung dieser 
Maßnahmen auch g;egen (z. B. durch Unfa:lls
einw,irkung) fahr,unfähige Fahrzeuge besteht kein 
unmittelfbaores Bedül'lfn'is. Hier wi,rd vlielmehr 
eine MeMung an die Zulassungsbehörde ange
zeigt sein, die das Fahrzeug nach ,erfolgt'er R'e
paratur gemäß § 56 zu überprüfen haben wird. 
Normadressat dieser Vorschrift ist ausschließlich 
das einschreitende Exekutivorgan. 

Zu Z. 164 (§ 59 Abs. 3): 

Gemäß der w,ertgl1enzennoyelle 1976, BGBL 
Nr. 91, betrag>en,die Haftungssummen, welche 
~emäß § 59 Albs. 3 als Mindestversicherungs
summen gelten: 

1,2 MiLl. S für eine geschäd~gte Per-son, 
3,6 Mill. S ,für mehrere geschädigte Personen, 
0,27 MiH. 5, gemäß § 59 Abs. 3 Z. 3 jedoch 

0,36 Mill. Sfür Sachschäden. 

DiJese Beträge werden, in~besondere hinsichtlich 
von Sachschäden, als unzureichend angesehen, 
weshalh eine Verdopplung angezeigt erscheint. 
Hiebei soll aber an der Berechnungsquoteder 
Sachschadensumme festgehalten werden. Somit er
giht sich nunmehr eine allgemeine Summen
kombination von 2,4 Mnl. S/7,2 Mill. SI 
0,72 MiN. S; für Omnibusse, Omruibusanhänger 
und Lastkraf,twagen zur Personenibeförderung 
bleibt die Staffelung für je angefangene. fünf 
Plätze eJ1haIten. 

Zu Z. 165 (§ 61 Abs. 2): 

Die de1"zeitige 'Fassung des Abs. 2 entihäh 
detaillierte Bestimmungen kanzleitechnischer Art 
Ü'berdie Verständigung des Versicherer,s von der 
ZulalS~ung .des Fahrzeuges. Einerseits sollte diese 
Materie nicht' im . Gesetz, sondern im Erlaß
weg geregelt Wlerden, ande1"erseits verhindert sie 
die Anwendumg anderer Verständigungsmetho
den, z. B. SaJmffielverständigung mittels Datten
träg,er. Daoher war .A:lbs. 2 auf die sachliche Ver
pflichtung ,der Behörde liU beschränken. 

Zu Z. 174 (§ 66 Abs. 2 lit. a bis cl): 

Zu lit. a: Siehe BOBl. Nr. 232/1977. 

Zu lit. b: pie Auslassung des § 203 StJGB 
(d~e schWierere F011ffi, während § 204 die leichtere 
Form da'l'Stdk) :beruhte auf einem Versehen:. 

Zu lit. c: Die Hereinnahmedes § 79 SotGE 
ist nicht gerechtfertigt, da ,der vorzügliche Zweck 
dieser Bestimmung inder Berücksicht'igung des 
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Einwirkens des Gebul'tsaktes auf den Geisues
und Gemütse.us'tand der K,ind.esmutter während 
der Tat lieg't. 

Zu Z. 175 (§ 66 Abs. 3): 

Die Entzielhungder Lenkerberechtigung ist 
keine Bestraiung, sondern eine Sicherungsmaß
nahme. Die strafbanen Handlun~en, welche im 
Abs. 2 als bestimmte Tatsachen im Sinne des 
Abs. 1 ;J)ngeführt werden, sind daher für die 
Entziehung der Lenker:ber.echtigung nur insof,ern 
von Belang, ,als daraus Rückschlüsse auf man
gelnde Verkehrszuverlässigke~t ge2'Jogen werden 
können. Wenn da~er jemand zwar einestrai
bare Handlung Ibegangen hat, sich aber während 
eines ,darauHolgenden Ze~traumes von einem J aohr 
nichts mehr (auch kemenV:erstoß gegen die Ver
kehrssichel'heit) zuschulden klOmmen ließ, ist 
ein Rückschluß auf mangelnde Verkehrszuve,r
lässigkeit unrichtig und unzulässig. Der Betref
fende hat ja bewiesen, daß ,er ungeachtet seiner 
strafbar,en Handlung nicht verkehrsunzuver
lässig ist. 

Zu Z. 179 (§ 67 Abs. 6): 

Auch ibeider Auf,he!bung der Beschränkung 
einer Lenkerberechtigung soll nur ,ein Ergän
z,ungsgutachten (statt einer vollen Lenkerprü
fung) einwhol,en sein. 

Zu Z. 180 (§ 68 Abs. 3): 

Dj,e bisher vorgesehene einjährig,i! Fahrpraxis 
auf Kraftwagen vor Erteilung der Lenkerbe
rechügung für die Gruppe E hat sich nicht als 
zieHührend erwiesen. 

Zu Z. 182 (§ 70 Abs. 1): 

Unbeschadet der Regelung des § 64 Abs. 4 
süll auf Antrag der Partei auch eine Lenkerbe
rechtigung für KLeinmotorrä,der erworben wer
den können, ohne daß 'sich diese automatiJsch 
auf den ,"dllen Umfang der Gruppe A ausweitet. 
Bei ,der Lenkerprüfung fÜll' diese Lenkerberech
tigung entfällt der theoretisch-technische Teil. Zur 
AuooelhlliUng . auf den vollen Umfang 'der 
Gmppe A muß eine Ergänzungsprüfung abge
legt werden; vgI. § 67 Abs. 6. 

Zu Z. 184 (§ 70 Abs. 5): 

Wenn eine beschränktJe Lenkerlberechtigung 
beantr,agt wird, muß das P,rüfungsfahrzeug auch 
dieser Besch'ränkung entsprechen. 

Zu Z. 187 (§ 75 Abs. 5): 

,Für das Verfahren bei der Entziehung der 
Lenkerberechitigung gilt derzeit die allgemeine 
Regelung des § 73 A VG, die die Behörden 
vel'pflich':tet, über Anträge und Berufung.en .ohne 
unnötigen .A.ufschulb, spätestJens aiber s,echs Mo
nate nach deren Einlangen den Bescheid zu 

erlassen. Die 'Beruf,ung gegen einen Besch,eid, mi,t 
dem die Lenkerlberechtigung entzogen wird, hat 
keine laufschiebende Wirkung. . Es scheint aber 
unbillig, auch im Vel'fa:hren bei ,der Entziehung 
der Lenketiberechtigung der Behörde die Mög
Lichkeit einzuräumen, erst nach sechs Mona'ten 
zu eIlJtschej,den. In der Praxis kornmtes näm
lich dadurch des öfoel'en zu einem "kalten Ent
zug", da etwa .bei einer Entziehungsdauer vlOn 
sechs Monaten eine Berubung inden meisten 
FäHen von vornherein sinnlos ist. Die Bel'Ufungs'
instanz kamn nach der dlerzeit.igen RechtISlage 
nicht daz,u verhallten werden, so früh zu ent
scheiden, ,daß durch d,ie Erlassungder Beru
fungsencscheidung im Falle ,einer uilibegründeten 
Entziehung die Ent~iehungsdauer ahg.ekürzt 
wird. Im Interesse der Verkehl'ssicherheit muß 
einer Berufung g,egen ,einen Entzielhungsbesch'eid 
natürlich .die aufsch·ieJbende Wirkung alberkannt 
werden. Es müßte aondereneits gewährleistet sein, 
daß bei ungerechtfertigter Entziehung ,eine Be
rufung zu einer raschen Entscheidung führt. Da
her wäre a.Js Sonderregdung zum §. 73 A VG 
di'e Entlschei'dungsfrist auf drei Mona'te herab
zusetzen. 

Zu Z. 201 (§ 90 Abs. 4 lit. b): 

Es war für den Fall vorzusorgen, daß durch 
die technische und industr:ielle Entwicklung diJe 
derzeitige Obergrenze für die Gewährung von 
Erleichterungen ,~Bauartgeschw.ind~gkeit bis 
25 km/h) erhöht wird (z. B. auf 30 km/h) und 
daß dann ebenfaLls B'edarf für gewisse Erl1eich
tel1ungen bestehen wird. 

Zu Z. 208 (§ 92 Abs. 6 Z. 6): 

Siehe zu § 59 Albs. 3. - Die derzeitigen 
HaftungshöchstJbeträge nach dem ,EKHG für 
Fahrzeuge zur Beförderung gefährlicher Güter 
hetraogen 1,2 MillI. S für eine geschädigoe Per
son, 12 Mi'll. SfÜlr mehrere geschädigoe Perso
nen, 0,67 MilI. S,für Sachschä,den. - Nunmehr 
soll für diese Fahrzeuge die Summenkombination 
2,4 MitI. S/12 MilI. S/1,8 Mill. S als Mindest
v,el's.icherungss'UIIIlmen gelt,en, wobei der ers'tle 
B<etrag der allgemeinen Riegelung (§ 59 kbs. 3) 
angepaßt ist; der ZJweit:e Betrag soH ZJur voHen 
Abdeck,ung ,der Haftung nach dem EKHG 
(§ 15 Abs. 3 Z. 1 uilid 2) dienen; der dritte 
B,etrag soll· - w.~e bisher - ein Viertel der 
Ereignissumme (va10risiert mit § 59 Ahs. 3) 
'betragen. 

Zu Z. 217 (§ 98 Abs. 1): 

Durch die Festsetzung einer Höchstgeschwindig
keit für Langgutfuhren mit 50 km/ob :soU· erreicht 
werden, daß ,solche Transporte auch auf Auto
bahnen erfolgen können, wo sie den Verkehr 
weniger behindern als auf 'Sonstigen Straßen. 
LanggutJfUJhren,dellen Dimensionen ,die im § 2 
Z~ 39 angefüh1'1ten ubersteigen, sind nur mit 
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Bew,iHigung des Landesha:uptmannes zwlässig, 
welcher auch die Höchstgeschwindigkeit und die 
zu ibenützenclen Snraßenzüge vorschreibt (§ 101 
Ahs; 5). 

Zu Z. 222 (§ 101 Abs. 1 a): 

In V'lele~ FäMen i.9tweder dem Zulassungs
besitzer noch dem Lenker eines Fahrzeuges die 
Überwachung des Beladungsvorganges zumucb<lr 
oder möglich .. Tatsächlich wird demjenigen, der 
beladet oder beladen hat, sowie dem hiefür 
mitverannwortlichen Auftraggeber, Dulder oder 
Helf'er die eigentliche Anordnungsbefugnis für 

. die Menge 'des aufzula:denden Gutes zukommen. 
Daher soll dem hiefür Anordnungsbefugten auch 
die Einhaltung der Vorschrif.ten überdlie Be
ladung, insbesondere ülher das höchste zuläss~ge 
Gesamtgewicht, olbliegen. 

Zu Z. 226 (§ 101 Abs. 7): 

5. Bewillig.ungen gemäß § 9 Gelegenheitsver
kehrsgesetz, BGBl. Nr ~ 85/1952, 

6. Beförderun.gspapiere zum Nachweis ,des Vor
lieg,ens von Ausnahmen gemäß §§ 1 und 2 
der 'Ü.a. Verordnung, 

7. der Schülerheförderungsa.usweis ,gemäß § 7 a 
der Verordnung .ßGBl. Nr. 289/1955, 

8. der TaxilenkerauSiWeis gemäß § 32 dieser 
VerordnuThg. 

Die bisher.nur bei Kraftfahrzeugen ohne Führer
haus angenommenen Gründe für eine Ausnahme 
vom Mitfü!hr,en der Papiere auf Arbeitsf<1!hrten 
(Umkreis 10 km) treffen generell auch bei allen 
Z.ugmaschinen, Motorkarren und Arbeitsma
schinen zu. Die Bedingung, daß das Mitführen 
der .Dokumente nur heieiner Erschwerung oder 
bei Gefahr eines Verlustes nicht erfolgen muß, 
war aus Gründen der Schwier.i~keitenbei der 
Vollziehung nicht länger <lufrech·tzuerhalten. 

Von der Bestimmung des erSlten Satzes soH Zu Z. 233 a (§ 103 Abs. 2): 
v,orzugsweise nur dann Gebrauch gemacht wer- ,Für die Auskunlfts'erte~lung hei schriftlicher 
den, wlenn die Waage wenigst,ens <lmnähernd in Anfrag,e (siehe § 123 Albs. 4) war eine Frist zu 
der Richtung des Fahrzides ,Liegt. bestimmen. 1m Hinblick auf die einschlägige 

Zu Z. 228 (§ 102 Abs. 2): 

Bei ,der Genehmigung des Fahrzeuges wird 
der Lenkerplatz, der insbesondere bei Arbeits
ma.schinen <luch ein Stehplatz sdn kann, fest
gelegt. Al.1erdings be'steht derzeit ~eine Vor
schrift, die eln Lenken etwa vom Beifahrersitz 
aus vel1bieten würde. 

Zu Z. 229 (§ 102 Abs. 4): 

Das unnötige Laufenlassen des Motors ist nicht 
"sachgemäßer Betrieb" ,und daher Ibereits der
zeit unnersagt. Wann dieser Umstand vorliegt, 
muß im einzelnen Falll beurteilt werden, da 
insbesondere bei Verkehrsswckungenderen 
Dauer nicht vorhersehbar ist. Beim durch die Ver
k,ehrslage in 'einem Straßentunnel erzwungenen 
A:nhaltenmuß aber jederzeit der Motor abge-

. steUt werden, jedoch mit ,der auch .im Albs. 6 
vorgesehenen Ausnahme für Küh1fahrzeug'e. 

Zu Z. 230 (§ 102 Abs. 5): 

Aus Gründen der Einfachheit der Kontr'Ü!lle 
sollen - Ielbenso w,ie dlis laut lit. f zu kontrol
liel'ende Faihrtenbuch - auch die gewel'lberecht
lichen Dokumente vOr7;uweisen sein. Hier kommt 
in Frage 

1. die Werkverkehrskarte (§ 9 Abs. 2 Gü,ter
Ibeförderungsgesetz, BGBl. Nr. 63/1952), 

2. UewiHigungen gemäß § 7 Albs. 1 Ieg. cit., 
3. Ausweise gemäß § 4 der Verordnung HGBl. 

Nr. 300/1961, 
4. F,rachnpapiere zum Nachweis des Vorl,ie

gens. von Ausnahmen gemäß §§ 5 und 7 
dieser Verordnung, . 

Judikatur des Verwa!ltung~gerichtshofes ist der 
Zulassungsbesitzer nach der derzeitigen Rechts
lag,e nur dann zur Auskunft verpflichtet, wenn 
·er sein Kraftfahrzeug einer andel'ien Person über
lassen hat, nicht jedoch dann, wenn ,er es selbst 
geLenkt hat. Ebensolche Schwierigkeiten ergeben 
sich bei einer Personenmehrheit als Zulassungs
besitzer, da ·innerhalb einer solchen Personen
mehrheit nicht von einem "überlassen" ge
spmchen werden kann. 

Zu Z. 236 (§ 103 Abs. 5 a): 

Aus Sicherheitsgründen erscheint es angezeigt, 
die Bremsanlagen, die Lenkung und die Berei
fung auch von Omnibussen, die nicht im Linien
dienst verwendet werden, sowie VOn Tankfahr~ 
zeugen (siehe zu § 92 Abs. 6 Z. 8) halbjährlich 
zu kontrollieren, soweit dies nicht ohnehin bei 
der wiederkehrenden überprüfung durch die 
Behörde erfolgt. Diese Prüfung soll durch geeig
nete Fachkräfteerfol.gen (analog ~u § 35 Abs. 1 
der 1. Durchführungsverordnungmlm Kraft
fahrliniengesetez, BGiBl. Nr. 206/1954). Die Vor
nahmeder Prüfung ist gemäß § 48 Albs. 2 lit. a 
KDV 1967 bzw. § 24 Abs. 2 lit. a Taruksf,ahrzeug
verordnung in ,das W;a,genbuch des Fahrzeuges 
einzutragen; diese Eintrag,ung ist anläßlich der 
wiederkehrenden oder einer besonderen über
prüfung zu kontrollieren. 

Zu Z. 237 (§ 103 Abs. 6): 

Die Praxis macht es erforderlich, daß a.uch 
ander,e als die in lit. a und b ang,eführten Dienst
kraftw,agen nicht als solche erkennibar sein sollen, 
wie z. B. F,ahrzeuge zur KontroHe oder über
wachung kommuThaler B,autätigkeit. 
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Zu Z. 256 (§ 113 :Abs. 2): 

Eine generelle Befreirung von ,der Bestellung 
eines Fahrschulleiters würde zu weit gehen; daher 
soll diese Befreiung nur einmal auf längstens 
fÜl1Jf J wr·e erteilt werden können. 

Zu Z. 257 (§ 114 Abs. 3): 

Wenn der Schüler selbst das Fahrzeug beistellt 
(z. B. bei der Ausbild'llngeines Invaliden), .han
delt es sich nicht um ein "Schulfahrzeug". Den
noch mÜ'ssen auch diese Fahrzeuge entsprechend 
gekennzeichnet sein. 

Zu Z. 259 b (§ 116 Abs. 3): 

Die bisher~ge Fassung des § 116 Abs. 3 und 
des § 118 Abs. 4 hat ZJWei für .die Vollziehung 
bedeutsame Probleme erg.ehen.Einerseits war 
unklar, üb die zweimalige Wiederholung ,der 
Lehl'1beHhig,ungsprüfung im Verlauf desselben 
VerfJahrens zuläss.ig ist .oder oh - bei strikter 
Anwendul1Jgder Gr'undsätze des A VG 1950 -
jeweils ein neuerliches Verfahren eingeleitet- wer
den muß. Dies süll nun zu der Verwaltungsver
einfachung im Sinne der ersten ang.eführten Vari
ante eindeutig ausgesprochen werden. Ferner war 
biSlher eine Person, .die die Prüfung dreimal 
nicht bestanden hat, auf Lebenszeit vom Fahr
(schul)lehretberuf ausgeschlossen. Nunmehr soll 
nach Ablauf von fünf Jahren neuerlich die Lehrer
herechtigung angestrebt werden können. 

Zu Z. 262 (§ 118 Abs. 4): 

Siehe zu § 116 Arhs. 3. 

ZU Z. 269 (§ 123 Abs. 1): 

Gemäß Art, 103 Ahs, 4 B-VG i, d, F. der 
Novelle 1974 ist für die mittelbare Bundesver-

Knderung des § 1 03 Ahs. 2 hetreffenddie Er
hebungenÜlber die Person des Lenkers eines 
K:raftJfahrzeuges weg.en schwerwiegender recht
licher Bedenken nicht annehmen. Der Verkehrs
ausschuß ist jedoch der Ansicht, daß für Zwecke 
der Lel1Jkererhebungen die Exekutivor,gane, außer 
bei Gefahr im' Verzug, nicht herangezogen wer
den sollen. ImHinblicka:uf eine rationelle Ver
w,altung sollen solche Erhebungen grundsätz
lich . sch'riftlich oder telefonisch gepflogen werden, 
dies insbesondere dann, wenn die Behörde ülber 
eine Anlage zur dektronisch,en DatenveraI'bei
tung verfügt. Solche Anlagen sollten nach Mög
lichkeit im gan~en Bundesgebiet aus den im § 39' 
.Albs. 2 A VG angeführten Gründen eingesetzt 
werden; vgl. .auch Art. 35 Arhs. 4. des Wiener 
Übereinkommens Ülber den Str.aßenverkehr 
1968. - Der Albs. 4 ~u § 123schränikt rdie Ver
pfl.ichnung d,es Zula.ssungsbesirnzers 2Jur A'llskunft
.erteilUrIlJg uber ,d:i,e Person des Lenkers an kein.er 
Weise ein. -

Zu Z. 284 (§ 128): 

In Ausübung des Weisungs rechtes wird das 
Bundesministerium für Verkehr umg.ehend einen 
Fragenkatalog für den theoretischen Teil der 
Lenkerprüfung zu erstellen ,und für verlbindlich 
zu erklären haben, um eine größere Objektivie
rung dieser Prüfung zu ,erzielen. Ein ,gleiches 
gilt hinsichtlich von Checklisten für die Einzel
prüf.ung und für die überprüfung von Fahr
zeugen. Hinsichtlich der Jbesonderen Eignung der 
Sachverständigen ,ist ein strenger Maßsuah anzu
legen; so wird z. B. bei Sachverständigen für 
die Lenkenprüfung die Eignung zu überprüfen 
sein, wenn das Ergebnis ,der ,von ihnenabge
nommenen Prüfungen erlhehlich vom allgemeinen 
Durchschnitt abweicht. 

waltung nur ein zweistufiges VerJahren vorge- Zu Z. 294 a (§ 133 Abs. 8): 

. Auch bei ·der EI1Weiterung der Eintragungen 
über das Lenken 'Von Motorrädern auf den 
vollen Umfrang der Gruppe A soll nur eine Er
gän,zungsprüfuflIg abzulegen sein, Ihr Umfang 
wir,d inder gemäß § 70 Abs. 8 zu erlassenden 
Verordnungsbestimmung zu ,regeln sein, 

sehen, Nach der del'1Zeitigen Regelung ist 3Jber 
in diesen Angeleg.enheiten ,der Rechtszug zum 
zuständigen Bundesminister eröffnet, Dies ist 
aber gemäß Art, VI' Albs, 1 lit aB-VG-N.ovelle 
1974 nur zulässig, wenn ,,'es ,ausn3Jhmsweise auf 
Ground der Bedeutung der Angelegenheit gerecht
fercigt. 'üst", Dies Wiil1d'aher ,flIur in besonders 
schwerwiegenden Fällen der Entziehung der 
Lenkerberechtigung Z!utreffen,sodaß der Rechts- Zu Z.295 (§ 134 Abs. 3 bis 5): 
zug an die dritte Instanz auf eine Entziehungs- Zu Abs, 3: 
-dauer von mindestens fünf Jahren zu heschrän- I H' bl'ck f d' d ch d' VS G N 11 
k F · -1:" cl ch ch d P bl' m mIau le ur le t - ave e en war, erner veruugt as .re tsu en e U 1- -"ff M" r chk'· h' KFG d' 
kum nunmehr auch über das Beschwerderecht ero neten og leIten ~ar.auc 1m ~e 
an die Volksanwaltschaft, weshalb die allgemeine Fr;age ,der Or,ganst:.afvenfugu~~ zu regeln, DIe 
B 'beha:lt d' d 'tt R cht t f . k f mIt Organstrafvemugung gemaß § 50 VStG zu 

f 
e1
h

' ch ul·n
ch

g . 'Ver frhl en b e I ss uche ~n ra t- ahndenden ühertretungendes KFG wurden 
a· rr·e t 1 en er a l1en 0 so et ers emt, .. " 'E 1 ß.1· B d " , f" zullenzt mtt r~a ·ues UnesmilJIl'lster!Dums ur 

Zu Z. 269 a (§ 12~ Abs. 4): 
Verkehr vom 18, Oktober 1974, Z. 57611-IV/ 
4-74, festges,etzt: In diesem Katalog wurden nur 

Der Verkehrsausschuß konnte den Vorschlag geringfügige Delikte aUfgenommen, für die nun
in Art, I Z. 236 der Regierungsvorlage auf mehr der Strafsatz von 100 S ,als ausreichend. an-
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gesehen w,erden kann. Bei den übertretungen 
des KFG handelt es sich -tim Geg,ensatz zur 
StVO - meist nicht um aIUgeniblick:liche Fehl
handLungen O'der -unterlassungen, sondern um 
DauerdeIikte (wie z. B. Fahren ohne Lenkerbe
recht~gung, Verletzung der Versicherungs- oder 
der Begutachtungspflicht, technischer Zustand 
des Fahrzeuges usw.), die zum Teil auch nicht 
dem Lenker, sondern dem Zulassung~besit,zer 
anzula'sten und· ·daher für eine Ahndung durch 
Organmandat nicht gee~gnet sind. Für eine Be
strafung mit bis zu 300 S an Ort und Stelle 
kO'mmen fO'lgende übertretungen in Frage: 
§ 99 Aibs. 1 erster Satz und A:bs. 5 (Fahren 
O'hne Beleuchtung und falsche Beleuchtung bei 
Regen, Schneefa:l

'
l ()Ider Nebel auf Freilandstra

ßen), § 102 Aibs. 3 dl1itter Satz (LosLass'ender 
Lenkvorrichtung), § 106 Ahs. 1 a (IGnder'be
fÖl'derung auf ,dem Vordersitz), Albs. 4- (Kinder
beförderung auf einspurigen Fahrzeugen). Ferner 
waren auch übertr,etungen der kraftf.a:hrrecht
lichen Gesch,windigkeitsgrenzen (§ 98 KFG und 
§ 58 KDV) in dem im § 99 J\lbs. 5 a StVO 
nunmehr vO'rgesehenen A'usmaß vO'n 20 bis 
30 km/rh aufzunehmen. 

Zu Abs. 4: 

Der NO'twendigkeit einer wirksamen VerfO'I
gung kraftfahrrechtlicherübertretungen gegen
über Ausländern war durch die Aufnahme einer 
dem § 100 ,Albs. 3 StVO (erhohte vorläufige 
Sicherheit zur AibiWendung einer Festnahme) 
nachgebildeten Bestimmung Rechnung zu tra
gen. 

Der Vel'kehrsausschuß stellt sO'mit den A n- . 
t rag, der NatironaI'ratwolle 

1. dem a n g e s chI 0 s sen enG es e t zen t
w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteiilen, 

Alberer 

Berichterstatter 

Zu Abs. 5: 

Die NotJw:endigkeit der Abweichung vO'n § 50 
Abs. 2 VStG 1950 durch Id~e. vO'rgesehene Rege
lung ergi,bt sich daraus, ,daß damit auf dem Ge
biet des Kuftfahr- und des Straßenverkehrs
rechtes sowie des Eisenbahngesetzes 1957 auch 
übertretungen erfaßt w,erden können, die "im 
meßenden Verkehr" begangen werden, ohne daß 
der Täter betreten werden kann. Es hal1!delt sich 
da:bei um eine für Vel1kehrsdelikte spezifische 
Art der Begehung, sO' daß die im vO'rgeschlagenen 
§ 134 Abs. 5 KFG ,enthaltene Reg.elung im Hin
blick auf die Eigen'art der Materie unverzicht
bar und daher im VO'rbehalt des Art. 11 .Albs. 2 
in der Fassung der B-VG-NO'vdle 1974, BGBl. 
Nr. 444, gedeckt erscheint. 

Zu Art. II1: 

Zu Abs. 2 lit. a: 

Die im § 6 Albs. 7 b lit. a vO'r,geschriebene 
Betätigung der Aruhängerbremse mit abgestufter 
Wirkung kann ehne Umrustung nicht bei allen 
Altfahrzeugen erreicht werden. Daher sollen 
diese auch von der lit. ades § 6 Albs. 7 b aus
genom'men sem. 

Zu Abs. 2 lit. g: 

Vereinzelt kO'mmen auch Zugmaschinen mit 
einer Bauartgeschwindigkeit vO'n mehr als 
25 km/h vO'r, die auf Grund ihres geringeren 
Gewichtes bisher .in die Klasse II (§ 90 AJbs. 2) 
fielen und gemäß § 6 Albs. 2 inder bisherigen 
Fassung vom Erfordernis einer zweiten Bremse 
befreit waren. 

2 .. die bei g e d ru c k te E n t s eh ,I ie ß u n g 
annehmen. . 

Wien, 1977 10 12 

Prechtl 

Obmann 

2 
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10 649 der Beilagen 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 4. 1m § 1 Ahs. 4 erster Satz ist an Stelle der 
XXXX, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 Worte "des Bundesministeriums für Handel, 
geändert wird (4. Kraftfahrgesetz-Novelle) Gewel'be und Industrie" zu setzen "des Bundes
und zivilrechtliche Bestimmungen über den ministers Ifür Verkehr". 
Gebrauch von Sturzhelmen getroffen werden 

Der N ationalralt hat beschlossen: 

Artikel I 

D~ Kraftfahrgesetz 1967, BGB1. Nr. 267, in 
der Fassung der Bundesgesetz.e ,BGBl. Nr. 285/ 
1971, BGBI Nr. 286/1974 und BGBl. Nr. 352/ 
1976 <sowi.e der Kundmachung IBGBl. Nr. 240/ 
1970 wi'rld wie folgtgeändJert: 

Lltn § 1 Abs. 2 hat dlj'e Iit. a zu lauten,: 

"a) Kraftfahrzeu,ge mit einer Bau.3:lrtgeschwin
digkeit von nicht mehr als 10 km/h und 
mit solch,en Kraftfahrzeugen gezogene An~ 
häng,er; dü,ese Fahrzeuge untedieg,en jedoch 
den §§ 27 Abs. 1, 58 und 96;" 

2. Lm § 1 Aibs. 2 hat die lit.1b zu .lauten: 

5. Im § 2 haben ,die Z. 8 und 9 zu lauten: 

,,8. Lastkraftwagen 'ein Kr.tttwagen (Z. 3), der 
nach seiner Bauart und Ausrüstung ausschließlich 
oder vorwiegend zur Heförderung von Gütern 
oder zum Ziehen von Anhängern auf für den 
Fahrzeugvel'kehr bestimmten Landflächen be
stimmt ist, auch wenn er in Idiesem Fall eine 
beschränkte Ladefläche aufweist; 

9. Zugmaschine ein KraftiWagen (Z. 3), der 
nach seiner Bauart und Ausrüstung ausschIießlich 
oder vorwiegend zum Ziehen von Anhängern 
oder Geräten überw~egend 'auf nicht für den 
Fahmeugverkehr bestimmten Landflächen od:er 
zur Verwendung 'als Geräteträger bestimm~ ist, 
auch wenn ,er ,eine beschränkte Ladefläche auf
weist;" 

6. Im § 2 hat Z. 10 zu launen: 

"b) 'tran~portkal'l'en (§ 2 Z. 19), ,selbl'lclahr,ende ,,10. Sattelkraftfahrzeug ein Satte1zugfahrzeug 
Al'bertsmaschinen '(§ 2 Z. 21), Anhänger- (Z. 11) mit einem so auf diesem aufliegenden 
Arbeitsmasclünen (§ 2 Z. 22) und Sonder- Sattelanhänger (Z. 12), daß ein wesentlicher Teil 
kraftfahrzeuge (§ 2 Z. 23), mit denen im, seines Eig,engewichtes oder, hei gleichmäßiger 
Ra/hmen i'hl'er tbesnimmungsgemäßen Ver- Verteilung der Ladung auf der Ladefläche, seines 
wendmg Straßen' milt öffentlich,em V'er- Gesamtg,ewichtes vom Sattelzugfahrzeug getragen 
kehr nur überquert oder auf ganz kurze wird;" 
Strecken oder gemäß § 50 Z. 9 der 
St VO 1960 als Bausltd1e gd~!ennzeichnete 
Strecken befahren werden, und mit Trans
portkarren, selbstfaihr.enden Arbeitsmaschi
nen oder Sonderk'raEtfahrzeug.en auf sol~ 
chen Fahrten gezogene Anhänger;" 

3. Im § 1 Abs. 2 hat die lit. cl \Zu laut,en: 

"d) Heer.esfahrzeuge (§ 2 Z. 38), die durch 
Bewaffnung, Panzerung oder ihre sonstige 
Bauweise für ,die miHtärische Verwendung 
im Zusammenhang mit Kampfeinsätzen 
besonders gebaut 'Oder ausgerüstet oder 
diesem Zweck g,ewidmet sind; diese Fahr
zeuge untel"Hegen jedoch dem § 97 Abs. 2." 

,7. Im § 2 hat die Z. 13 :zu lauten: 

,,13. Gelenkkraftfahrzeug :ein Kraftwagen mit 
einem Anhänger, die je für sich kein selbstän-, 
diges Fahrz'eug bilden und miteinander dauernd 
gelenkig verbunden sind;" 

8. Im § 2 h:1:t die Z. 14 zu lauten: 

,,14. M'Otorfahrrad ein Kraftrad (Z. 4) mit 
einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 
40 km/h bei einer Belastung von 75 kg, dessen 
Antr.iebsmotor, wenn er ein Hubkolbenmotor 
ist, einen Hubraum von nicht mehr als 50 cm3 

hat;f< 
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649 der B~ilagen 11 

9. Im § 2 wird nach Z. 15 als neue Z. 15 a Eichgesetzes 1950 i. d. F. des Bundesgesetzes 
eingefügt: BGBl. Nr. 174/1973;" 

,,15 a. Kleinmotorrad ein MO'tO'rrad (Z. 15) 17. Im § 2 wird nach Z. 32 als neue Z. 32 a 
dessen AntriebsmO'tO'r, wenn er ein Hubkolben-
mO'tor ist, einen Hubraum von nicht mehr als 
50 cm3 hat;" 

10. Im § 2 Z. 18 sind nach der Gew.ichtsangabe 
,,300 kg" einzufügen "mit einer :Bauartgeschwin
digkeit von nicht mehr als 30 km/h bei einer 
Belastung VOn 75 kg" .und die Worte "und bei 
dem dauernd gewähdeistet ist, ·daß mit ihm auf 
gerader, waagrechter Fahrbahn bei Windstille 
mit einer Belastung vO'n 75 kg eine Geschwindig
keit vO'n 30 km/h nicht überschritten werden 
kann" zu streichen. 

11. Im § 2 Z. 20 sind nach der Gewichtsangabe 
,,5 000 kg" einzufügen "mit .einer Bauartge
schwin;digkeit vO'n nicht mehr als 40 km/h" und 
.die WO'rte "und bei dem dauernd gewährleistet 
ist, daß mit ihm auf gerader, waagr.echter Fahr
bahn bei Windstille eine Ge~chwindigkeit vO'n 
40 km/h nicht überschritten werden kann" zu 
streichen. 

12. Im § 2 ist an Stelle der Z. 23 zu setzen: 

,,22 a. Spezialkraftwagen ein Kraftwagen, der 
nicht unter Z. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20 oder 
21 fällt; . 

23. Sonderkraftfahrzeug ,ein Kraftfahrzeug, 
das nicht oder nicht ausschließlich. auf Rä,dern 
läuft sowie Einachszugmaschinen,die mit einem 
anderen Fahrzeug oder Gerät sO' 'V1erbunden sind, 
daß sie mit .diesem ein einziges KraftfahrZieug 
bilden;" 

eingefügt: 

. ,,32 a. Höchstgewicht ,das vom Erzeuger an
geg,ebene höchste technisch mögliche Gesamt
gewicht des Fahrzeuges;" 

18. Im § 2 werden nach Z. 35 a.Js neue Z. 35 a 
und Z. 35 h ,eingefügt: 

,,35 a. Sattellast die bei einem auf waagrechter, 
ebener Fahrbahn stehenden Sattelkraftfahrz,eug 
vom Sattelanhänger auf das Sattdzugfahrzeug 
ü:bertrag,ene lotrechte Last; 

35 b; höchste zulässige Sattellast die höchste 
Sattellast, die auf ein bestimmtes Sattelzugfahr
zeug übertragen werden darf oder die ein be
stimmter Sattelanhänger übertragen darf;" 

19. Im § 2 werden nach Z. 37 als neue Z. 37 a, 
Z. 37 bund Z. 37 c eingefügt: 

,,37 a. Bauartgeschwindigkeit die Geschwindig
keit, hinsichtlich der ·auf Grund der Bauart des 
Fahrzeuges dauernd gewährleistet ·ist, ·daß sie auf 
gerader, waagr,echter Fahrbahn bei Win&.,ülle 
nicht überschritten werden kann; 

37 b. landwirtschaftliches Fahrzeug ein Fahr
zeug, das zur Verwendung im Rahmen ,eines 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes b.e-' 
stimmt ist; 

37 c. Wendekreis der Kreis, den der äußerste 
Punkt eines mit größtem Einschlag der Lenk
vorrichtung fahrenden Fahrzeuges beschreibt;<C 

. 20. Im § 2 wird der Punkt am Ende der Z. 38 
durch einen StrichpuIliktersetzt und .als neue 

13. Im § 2 w~rdnach der Z. 25 als neue Z. 25 a Z. 39 angefügt: 
eingefügt: 

,,25 a. Omnibusanhänger ein Anhänger, der 
nach seiner Bauart und Ausrüstung ausschließ
lich oder vorwiegeIlld zur Beförderung von Per
sO'nen bestimmt ist;" 

14. Im § 2 wird nach Z. 26 als neue Z. 26 a ein
gefügt: 

,,26 a. Nachläufer ·ein nicht unter Z. :12 faIlen
der Anhänger, der nach seiner B;uart ·und Aus
rüstung dazu bestimmt ist, auch nur durch das 
La,degut ·des Zugfahrzeug~s gezO'genzu werden;" 

15. Im § 2 Z. 30 ist nach dem WaTt "Sattd
kraftfahrzeuge" einzufügen ,;und Gelenkkraft
Eahrzeuge". 

16. Im § 2 wird 'nach Z. 30 als neue Z. 30 a 
eingefügt: 

,,30 a. Gewicht OIder Last eine Größe vO'n der 
A,rt der Masse gemäß § 2 Z. 12 des Maß- und 

,,39. Langgutfuhr die 'Beföl'derung vO'n Ladun-
gen 

a) mit Kraf,llfahrzeugen, wenn 
aa) die Länge ,des Kraftfahrzeuges samt 

der Ladung 14 m übersteigt oder 
hb) die Ladung um' mehr als ein Viertel 

,der Länge des Kraftfahrzeuges über 
dessen hintersten Punkt hinausragt; 

b) mit KraftrfahrZJeugen mit Anhängern, wenn 
aa) die Länge .des letzten Anhängers samt 

der Ladung 14 m übersteigt, 
hh) idie Ladung des letzten Anhängers 

um mehr als ein Viertel d~r Länge des 
AnhängJers über dessen hintersten 
Punkt hinausragt O'der 

cc) der letzte Anhänger ein Nachläufer 
(Z. 26 a) ist und die Ladung um mehr 
als ,ein Fünf,tel ihrer Län!?ie über den 
hintersten Punkt- ders Nachläufers. 
hinausragt." 
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12 649det Beilagen 

21.lm § 3: hat der Abs. 2 zu lauten: 
,,(2) Sattelkraftfahrzeuge, Sattelzugfahrzeuge, 

GeLenkkrafnfahrzeuge, MannschaftstranspOrl"t
fahrzeuge, Transpörtkarren, selbstfahrende Ar
beitsmaschinen, Anhänger~Arbeitsmaschinen, 
Invalidenkraftfahrzeuge und Ausgleichkraftfahr
zeuge faillen jeweils in die ihrer Bauart und Ver
wendungsbestimmung entsprechende, in Abs. 1 
angeführte Ober- und Untergruppe." 

22. Im § 4 hat der Ahs. 1 zu lauten: 
,,(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger müss·en 

verkehrs- und betriebssicher gebaut und aus
gerüstet sein. Die Sicht vom Lenkerplatz aus 
muß für das sichere Lenken ,des Fahrzeuges aus
reichen. Die Vorrichtungen zum Betrieb eines 
Kraftfah'rzeuges müssen so angeordnet sein, daß 
sie der Lenker auch bei bestimmungsgemäßer 
Verwen,dung eines geeigneten Sicherheitsgurtes, 
ohne das Augenmerk von der Fahrbahn abzu
wenden, leicht und ohne Gef,ahr einer Verwechs
lung betätigen und das Fahrzeug sicher lenken 
kann. Di'e Wirksamkeit und .Brauchbarkeit .der 
für die verkehrs- und betriebssichere Verwen
dung dieser Fa:hrzeu~e maßgebenden Teile muß 
bei sach,gemäßer Wartung und Handhabung 
gegeben und zu 'erwa,rten sein; ,diese Teile müssen 
so ausgebildet und angeordnet sein, daß ihr ord
nungsgemäß'er Zustand Ieicht überwacht werden 
kann und ,ein entsprechender Austausch möglich 
ist. " 

23:. Im § 4 Abs. 2 a erster Satz haben die 
Worte "der Klassen I und 11" zu entfallen. 

24. Im § 4 ist nach dem Abs. 5 als neuer 
Abs. 5 a einzufügen: 

ten Type oder einer iin Ausland genehmig
ten Type angehören, deren Gen,ehmigung 
gemäß § 35 Abs. 4 anerkannt wurde, 

b) sie den für sie gdtenden Bestimmungen 
entsprech,en und 

c) an ihnen das für diese Type festgesetzte 
. Genehmigungsz'eichen vollständig sichtbar 

und dauernd gut lesbar und unverwischbar 
angebracht ist. 

Das gleiche gilt für das Feilbieten und Ver
wenden von Sturzhelmen für Kraftfahrer sowie 
für das Fdlbieten und Mitfüchren von Warnein
richtungen (§ 89 Albs. 2 StVO 1960). Das Anbie
ten solcher Teile, Ausr,üstung~geg,enstä11lde, Sturz
helme und Warneinrichtungen an einen größeren 
Kreis von Personen wird dem Feilbieten gleichge
haIten." 

27. Im § 5 hat der Abs. 2 zu entt.allen. 

28. Tm § 5 Abs. 3 sind an Stelle der Worte 
"finden die Bestimmungen aer Ahs. '1 und 2 
keine Anwendung" die Worte zu setzen "ist 
Abs. 1 nicht anzuwenden". 

29. Im § 5 hat der Abs. 4 zu entfallen. 

30. § 6 hat zu lauten: 

,,§ 6. B r ,e m sen 

(1) Kraftfahrz·euge, außer den im Abs. 2 an
geführten, müssen mindestens zwei Brems
anlagen aufweisen, von den.en jede aus einer 
Betä,tigungiseinrtichtung, einer Übertragungsein
richtung und den 'auf Räder wirkenden B.rems
vorrichtungen hesteht. Jede Bremsanlage muß 
vom Lenkel1platzaus betätigt werden können .. 
Die Bremsanlagen müssen so beschaff.en und 
eingebaut sein, daß mit ihnen hei hetriebsüblicher 
ß.eanspruchung und ordnungsgemäßer Wartung 
trotz Erschütterung, Alterung, Abnützung und 
Korrosion die vorgeschriebene Wirksamkeit 
erreicht wird. 

,,(5 a) Kraftwagen und ,Motordreir~der müssen 
vorne und hinten mit einer geeigneten und 
leicht zugänglichen Einrichtung zum Anbringen 
eines AbschJleppseiles oder einer Abschleppstang,e 
versehen sein; dies gilt jedoch hinsichtlich der 
vorne anzubringe11lden Einrichtung nicht für 
Fahrzeuge, die nur teilweise hochgehobenabge
schlepptw:erden können." (2) Nur eine SremsanIa,ge, sofern diese nicht 

mit elektrischer Energie betrieben wird, müssen 
zu ent- aufweisen: 25. Im § 4 haben die Abs. 9 ~ll!d 10 

fallen. 

26. Im § 5 hat der Abs.·1 zu lauten: 
,,(1) Teile und Ausrüstungsgegenstände von 

Kraftfahrzeugen und Anhäng.ern, die für die 
Vel'kehrs- und Betriebssicherheit von besonderer 
Bedeutung sinq und die im Hinblick auf ihre 
Bauart und WirkungSWieise einer von der Prü
fung des Fahrzeuges. (§ 29 Abs. 4 und § 3:1 
Abs. 3:) getrennten Prüfung unterzogen werden 
mÜ<ssen, dürfen, unbeschadet des Abs. 3, für 
Fahrzeuge, die für den Verkehr in österreich 
bestimmt sind, nur feil1geboten oder verwendet 
werden, wenn 

a) sie unbeschadet der Bestimmungen des 
Abs. 3 einer gemäß § 3:5 Abs. 1 genehmig-

a) Zugmaschinen mit einer Bauartgeschwin
digkeit von nicht mehr als 25,km/h, 

Ib) Motorlk.arren mit ,einer Bauartgeschwin
digkeit von nicht. mehr als 25 km/h,deren 
höchstes zulässiges Gesamng.ewicht 3500 kg 
nicht überschreitet, 

c) Invalidenkraftfahrzeuge, 
d) Transpo.rtkanen mrt einerB.auartgeschwin

digkeit von nicht mehr alls 30 km/h, 
,e) selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit ,einer 

Bauartgeschwindigk.eit von nicht mehr als 
30 k.m/h. 

Diese Bremsanlage muß·auf die Räder wenigstens 
einer Achse des Fahrz·euges wirken und vom 
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Lenker betätigt werden können, wenn er die' 
Lenkvürrichtung mit einer Hand festhält. Diese 
Bremsanlage muß mit einer gesünder.ten Be
tätigungseinrichtu/-lg in der im Abs. 3 angeführ
t,en Weise feststellbar sein. Beim Ausfallen eines 
Teiles der Bremsanlage, dessen Ausfallen nicht 
ausgeschJüss'en werden kann, muß bei Betätigung 
des ver:b,leihenden Teiles der Bremsanlage das 
F.ahrzeug auf trückellJer F.ahrbahn auf ange
messene Entfernung zum Stillstand gebracht 
werden können. 

(3) Bei Kraftwagen muß der Lenker eine der 
im Abs. 1 angeführten IBremsanlagen betätigen 
können, wenn er die Lenkvürrichtung mit beiden 
Händenfesthäk Diese Bremsanlage gilt als 
Betriebsbremsanlage, die andere, außer in den 
im Abs. 4 Z. 2 und 3 angeführten Fällen, als 
HiJfsbremsanlage. Die Hilfsbremsanlage muß so. 
betä'tigt wel'den können, daß der Lenker hiebei 
die Lenkvürrichtung mit mindestens einer Hand 
festhält. Mit jeder der beiden im Abs. 1 ange
führten Br.emsanlagen muß es dem Lenker, 
unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 2 und 4, 
möglich sein, auch bei höchster zulässiger Be
lastung des Fahrzeuges, auf allen in Betracht 
kümmenden Steigungen und Gefällen und auch 
beim Ziehen von Anhängern bei jeder Fahr-

'geschwindigkeit die Sewegung des Fahrzeuges 
zu beherrschen und dessen Geschwindigkeit, der 
jeweiligen Verkehrslage entsprechend, sicher, 
schnell und auf ,eine im Hinblick :liuf ,di'e Zweck
bestimmung als Betriebs" oder als Hilfsbremse 
möglichst geringe Entfernung bis zum Stillstand 
des Fahrz,euges zu verringern und das unbeab
sichtigte Abrüllen des Fahrz,euges auszuschließen. 
Die Hilfsbrems:l'lliage muß wirken könn'en, wenn 
die Betriebshremsanlage versagt; dies gilt jedüch 
nicht, wenn beim AusfaUen eines' Teiles der 
Betriebsibremsanlage, dessen Ausfallen nicht aus
geschlüssen werden kann, üder bei Störungen 
der Betriebsbremsanlage (wie. mangelhafte Wir
kung, teilweise üder völlige Erschöpfung des 
En'erg,ievorrates) mit den nicht vom AoUsfall oder 
von der Störung bebroffenen Teilen der Bet~iebs
bremsanlage die für die HiHsbremsanlage vor
geschriebene Wirksamkeit ,erzielt werden kann. 
Die Wirkung dieser Bremsanlagen muß abstufbar 
sein. Bei Kraftwagen mit einer Bauartgeschwindig
keit von mehr als 25 kmlh, bei Zugmaschinen 
mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 
35 kmlh, beü Transportkarren und ,selbstf.ahren
den Arbeitsmaschinen mit einer Bauartgeschwin
digkeit von mehr als 30 kmlh, muß ,die Brems
anlage auf alle Räder wirken können. Eine Br,ems
anlage muß vom Lenkerplatz aUs so feststellbar 
sein, daß mit ihr das Abrollen des Fahrzeuges auch 
bei Abwesenheit des Lenkers durch eine aus
sch:ließlich mechanische Vorrichtung dauernd 
verhindert werden kann. Diese Bremsanlage gilt 
als Feststellbremsanlage. 

(4) Die Betriebsbremsanlage, ,die Hilfsbrems
anlage und die Feststellbremsanlage dürfen 
gemeinsame Teile aufweisen, wenn 

1. mindestens zwei vüneinander un:libhängige 
Betätigungseinrichtungen vorhanden sind; 

2. bei, gemeinsamer B.etätigungseinrichtung· der 
Betriebsbremsanlage und der Hilfsbremsanlage 
a) die Betätigungseinrichtung der Betriebs

bremsanlage von ·derder Feststel:lbrems
anlage getrennt ist und 

b) das Fahrzeug mit der Feststellbremsanlage 
angehalten wenden kann; 

3. bei gemeinsamer Betätigung.seinrichtung und 
gemeinsamer Ülbertragungseinrichtung der Be
triebsbremsanlage und der Hilfsbremsanlag,e 
die für die Hilfsbr.emsanlage vürgeschriebene 
Wirksamkeit ohne ,die Fahrstaibi~ität des Fanr
zeuges währ·enddes Sremsens zu beeinträchti
gen erzielt werden kann: 
a) beim Ausfallen eines Teiles der Betriebs

bremsanlage, dess,en Ausfallen nicht ausge
schlossen werden kann, oder bei Störungen 
der Betriebsbrems.anlage (wie mangelhafte 
Wirkung, teilweise oder völlige Erschöpfung 
des Energievorrates) mit den nicht vüm 
Aus.fall oder von der Störung betrüffenen 
Teilen der BetriebsbrePlsanlag,e, 

b)bei Betriebsbremsanlagen, bei denen die zu 
ihrer Betätigungerfüder,liche Mu~kelkraft 
des Lenkers durch eine Hilfskraft unter
stützt wird (HiHskrafthremsanlage), bei 
Ausfall dieser Unterstützung mit der Mus
kelkraft .des Lenkers oder mit Unter-
9tützung des vom Energieausfall nicht he
einflußten Energievürrates, 

c) bei Betriebsbremsanlagen, bei denen .die au.f 
die Betätigungseinrichtungen ausgeübte 
Muskelkraft ausschließlich' zur Steuerung 
der auf die Bremsen wirkerrden Kuft dient 
(F,remdkraftbremsanlage), hei Ausfall eines 
Energiespeichers mi,t .einem von diesem 
unabhängigen weiteren Energiespeicher. 

(5) Bei Krafträdern muß es dem Lenker mit 
jeder der im Abs. 1 angeführten B,remsanlagen 
möglich sein, auch bei höchster zulässiger Be
lastung des Fahrzeuges, auf allen in Betracht 
kümmenden Steigungen und Gefällen und auch 
beim Ziehen von Anhängern bei jeder Fahrge
schwindigkeit diese, der jeweiligen Verkehrslage 
ent~pred'lenid, sicher, schnell und auf eine mög
lichst geringe Entfernung his zum Stillstand des 
Fahrzeuges zu verringern und das unbeabsichtigte 
Abrüllen des Fahrzeuges auszuschließen. Bei 
gleichzeitiger Betätigung beider Bremsanlagen 
müs,sen alle Räder des Fahrzeuges~ebremst wer
den können; dies gilt jedüch nicht für das Bei
wagenrad bei Motürfahrrädern' und Mütor
rä,dern mit Beiwagen. Bei mehrspurigen,Kraft
rädern muß eine Bremsanlage 'vüm Lenkerplatz 
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aus so feststellbar sein, daß mit ihr das Abrollen 
des Fahrzeuges auch bei Abwesenheit des Len
kers ,durch eine ausschließlich mechanische Vor
richtung dauernd verhindert werd,en kann. Diese 
Bl'emsanlage gilt als Heststellbremsanlage. 

(6) Lastkraftwagen, Sattelzug.fahr:zeuge, Kraft
wagen von Gelenkkraftfahrzeugen und Spezial
kraftwagen mit einem Eigengewicht von mehr 
als 3 500 kg sowie Omnibusse müssen außer den 
im Abs. 1 angeführten Bl"iemsantageneine Ein
Iidltung aufweisen, mit der ,die Geschwindigkeit 
des Fahrzeuges ohne Verwendung ,der Betriebs-, 
der Hilfs- oder der Feststellbremsanlage, jedoch 
nicht bis zum Stillstand des Fahrzeuges, ver
ringert werden kann (Verlangsaqteranlage). 

(7) !Bei PersonenikraftlWagen, Kombinations
kTaiftwagen, Omnibussen, Lastkraftwagen sowie 
bei Spezialkraftwagen mit 'einer Bauartgeschwin
dig.keit von mehr als 35 km/h muß die Betriebs
bremsanlage eine Zweikreisbremsanlage sein; 
dies gilt nicht für Sattelzugfahrzeuge und Kraft
wagen von Gelen~kraftfahrzeugen, bei denen die 
Obertragungseinrichtung für die Bremsanlage ,des 
Anhängers von der des Zugfahrzeuges lUMbhängig 
ist. Die ZweikreisbremsanlagJe ist eine Brems
anlage, bei ,der bei Ausfall eines Teiles ihrer 
ühertragungs~nrichtUing eine entspt;echende An
zahl von Rädern gebremst werden kann. 

(7 a) Bei Personenkraftwagen, Kombinations
kl'aftwagen, Omnibussen, Lastkraftwagen, Sattel
zugfahrzeugen, Kraftwagen von Gelenkkraft
fahrzeugen sowie bei, Spezialkraftwag,en mit 
einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 
35 km/h, deren Betriebsbremsanlage nicht eine 
selbsttätig wir~ende Eilnrichtung zur Vel"hin
derung aes Blocxierens von Rädern wähl'end 
des Bremsvorganges aufweist, müssen die an den 
Rädern wirksamen Bremskräfte unabhängig 
von der Belastung des Fahrzeuges in ,einer die 
Fahrstabilitlft des Fahrzeuges nicht beeinträch
tigenden Weise auf die Fahrzeugachsen aufgeteilt 
sein (hstkonforme Bremskraftverteilung). 

(7 b) Bei Kraftwag,en mit etner Bauart
geschwindigkeit v:on mehr a<ls 25 km/h, di,e zum 
Ziehen von Anhängern bestimmt sind, mit 
denen eine Geschwindigkeit von 25 km/h über
schritten werden darf und deren höchstes zu
lässiges Gesamtgewicht 3, 500 kg üher:steigt, muß 

a) bei der Betätigung der Hilfsbremsanlage 
oder der Feststellbremsanlage des Kraft
wag,ens die Br,emsanhge des Anhängers 
abgestuft wirksam werden; 

b) bei Ausfall eines Teiles ,der' Obertragungs
einrichtung ,der Betriebsbr,emsanlage des 
Kraftwagens gemäß Abs. 7 ,die Brems
anlage des Anhängers mit dem verbleiben
den Teil' der Obertragungseinrichtung der' 
Betriebsbremsanlage des Kraftwagens ab
stuPbar betätigt werden kö~nen; 

, c) es dem Lenker beim Ahreißen oder bei 
Undichtheit einer der Verbindungsleitun
gen vom Kraftwagen ~urBremsanlage des 
Anhängers möglich se~n, diese durch die 
Betätigungseinrichtung ,der Betriebsbrems
anlage oder der Hilfsbl'emsanlage des 
KraftWiagens oder durch eine besondere 
Betätigungseinrichtung zu betätigen,' wenn' 
nicht aie Bremsung des Anhängers durch 
das Abreißen oder die Undichtheit selbst
tätig erfolgt: 

(7 c) Bei Drudduf,tbremsanlagen von Kraft
wagen mit einer Bauartgeschwindigkeit von 
mehr als 25 km/h, die zum Ziehen von Anhän
gern mit Druckluftbremsen bestimmt sind, sowie 
bei solchen Anhängern, mit denen eine Ge
schwindigkeit von 25 km/h überschritten werden 
darf, muß die Betätigung der Anhängerhrems
anlage durch Steigerung des Druckes in der 
Steuerleitung erfolgen und dabei ,die Versorgung 
des Druckluftvorratsbehälters des Anhängers 
vom Kraftwagen aus möglich sem (Mehr
leitungslbremsanlage ). 

1(9) Bei Invalbden- 'und Ausgleichkraftfahr
zeugen' darf die Betr:iebsbremsanlage, sofern 
keine andere Möglichkeit besteht, auch so zu 
betätigen sein, ,daß der Lenker die Lenkvor
richtung hiezu mit einer Hand loslassen muß. 

(10) Sofern im Abs. 11 nichts anderes bestimmt 
ist, müssen Anhänger mindestens eine Brems
anlage hahen, ,die wirkt, wenn die Betriebs
hremsanlage des Zugfahrzeuges betätigt wird. 
Die Wirksam~eit dieser Bremsaniage muß dem 
Gesamtgewicht des Anhäng.ers entsprechend 
geregelt wel"den können; für Anhänger mit 
einem höchsten zulässigen Gesamtg,ewicht von 
mehr ab; 3 500 kg, mit denen eine Geschwindig
keit von 25 km/h Ü'bersch~itten werden darf, gilt 
jedoch Abs. 7 a sinng,emäß. Eine Bremsanlage 
des Anhängers muß so feststellbar sein, daß das 
Abrollen deS Anhängers mit ihr, auch wenn 
er nicht mit dem Zugfahrzeug verbunden ist, 
durch eine ausschließlich mechanische Vorrich
tung dauernd verhindert werden kann. Eine 
Bremsanlage müssen ltlJid1t haben 

a) leich~e Anhänger, wenn .sie dazu -bestimmt 
sind, ausschließlich mit Kraftfahrzeugen 
gezogen ~u werden, ael'en Eigengewicht 
,das Doppelte des höchsten zulässigen Ge-

. samtgewichtes des Anhängers überschreitet, 
und 

h) landwirtschaftliche Anhänger mit einem 
höchsten zulässigen Gesamtgewicht von 
nich,t mehr aIs 1 500 kg, mit denen eine 
Geschwindigkeit von 25 km/h nicht ü-ber
schri,tten . werden darf und die dazu be
stimmt sind, mit Zugfahrzeugen gezogen 
zu werden, der:en Eigengewicht nicht 
geringer ist· als :das höchste zulässige Ge-

, samtgewicht dieser Anhänger. 
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(10 a) Bei Anhängern, mit ,denen eine Ge
schwindi~eit v'On 25 ~m/h überschritten werden 
darf, ausgen'Ommen die im Abs. 10 lit. a ange
führten, sowie bei Anhängern, deren höchstes 
zuläJssiges Gesamtgewicht 5 000 kg ülbersteigt, 
muß die im Albs. 10 erster Satz angeführte 
Bremsanlage auf aUe Räder wirken können; bei 
Nachläufern mit mehr als einer Achse ist dies hin
sichtlich der vom Zugfahrzeug unabhängig lenk
baren R~der nicht erfQrdedich, wenn die Summe 
der höchsten zulä~sigen Achslasten der nicht lenk
baren Räder mindestens zwei nrittel des höchsten 
zulässigen Gesamtgewichtes ,des Nachläufers be
trägt. 

(11) Anhänger mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht V'on nicht mehr als 3 500 kg, 
außer Sattelanhängern, Anhä'ngern von Gelenk
kraftfahr21eug.en und Omnibusanhängern, dürfen 
auch als einzige :Bremsanlage eine Auflaufbrems
anlage haben. nie Auflaufbremsa.n:lage ist eine 
Bremsanlage, die nur wirkt, wenn sich ·der An
hänger dem Zugfahrzeug nähert. Auflaufbr,ems
anlagen müssen eine für .die Bremsvorrichtungen 
geeignete übertragungseinrichtung hahen, durch 
die die vorgeschriebene Bremswirkung ohne !das 
Einwirken von gefährlichen neichselk:räften auf 
das Zugfahrzeug erreicht werden kann. Landwirt
schaftlich.e Anhänger, mit denen eine Gesmwin
digkeit von 25 km/h nicht überschritten werden 
darf, dürfen auch bei einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg al'S einzige 
Bremsanlage eine AufLaufbremsanlage oder eine 
Br,emsanlage haben, die unabhängig von der Be
triebsbremsanlage zu betätigen ist. 

(12) Anhänger müssen -eine Vorrichtung auf
weisen, durch die sie selbsttäti.g zum Stehen 
gebracht wel1den, lWenn sie ohne den Willen des 
Lenkers nicht mehr durch die Anhängevorrich
tungen mit dem Zugfahrzeug verhunden sind; 
dies gilt jedoch nicht .für Anhänger mit einem 
höchsten zulässigen Gesamtgewicht v'On nicht 
mehr aIs 1 500 kg und nur einer Achse 'Oder mit 
zwei Achsen, deren Abstand 1 m nicht über~ 
steigt, und die entweder mit dem Zug;fahro:.eug 
außer durch die Anhängerdeichsel auch durch 
etne Sich.erUlIlgsveribindung (§ 13 Abs. 5) ver
bunden werden können oder landwirtschaftliche 
Anhänger sin,d, wenn nilt ihnen .eine Geschwin
digkeit von 25 km/h nicht übersch,citten wer-den 
darf. 

(12 a) ß.ei Anhängern mit ·einem höchsten 
zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3500kg, 
mit denen eine Geschwindigkeit von 25 km/h 
überschritten werden darf, muß mit der im 
Abs. 10 erster Satz angeführten ,Bremsanlage 
bei einer Störung der übertragungseinrichtung, 
außer der Steuedeitun'g, eine entsprechende 
Anzahl von Rädern gebremst werden können; 
hiebei muß die Energieversorgung -des von der 
Störung nicht 'betroffenen Teiles der Brems-

anlage gewährleistet sein oder beim Stillstand 
des Fahrzeuges leicht hergestellt werden können. 

(12 b) Bei Hilfskr.aftbremsanlagen und Fremd
krahbremsanla,gen müssen die Einrichtungen 
zur Erzeugung, Speich-erung und übertragung 
der Energie ein rasches und erschöpfungssicheres 
Wirken .der Bremsanlage gewährleisten; Druck
Iluftbremsanlagen müssen Energiespeicher _aus
r-eich-enden Fassungsraumes sowie Luftver>d.ichter 
genügender Förderwirkung aufweisen. Die Wirk
samkeit der Betriebsbremsanlage muß auch ohne 
Verwendung von Energiespeichern mit mecha
nischen Speicherelementen (Federspeicherbrems
anLagen) erreicht werden können." 

31. Im§ 7 hat der Abs. 1 zu lauten: 
"Kraftfahrzeuge und die mit ·ihnen gezogenen 

Anhänger außer AnhängeschEtten müssen mit 
Reifen oder Gleisketten versehen sein, die nach 
ihrer Bauart, ihren Abmessungen und .ihrem Zu
stand auch bei den höchsten für ,das Fahrzeug 
zuläsigen AChslasten und bei der Bauartgeschwin
digkeit des Fahrzeuges verkehrs- und hetriebs
sicher sind und durch die die Bahrbahn bei üb
licher Benützung nicht in einem. unzuläs
si.gen Ausmaß abgenützt werden kann; Reifen, 
die als Sch,nee-und Matschreifen oder ,als Schnee-, 
Matsch- und Eisreifen bestimmt sind, müssen je
doch nicht der Bauartgeschwindigkeit des Fahr
zeuges entsprechen. Räder von Kraftfahrzeugen 
mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 
25 km/h und Räder von Anhängern, mit denen 
eine Geschwindigkeit von 25 .km/h überschritten 
werden darf, müssen mit ausreichenden Radab
deckun'gen wie Kotflügeln und dergleichen ver
sehen sein." 

32. Im § 7 hat der Abs. 4 zu entfallen. 

33. Im § 8 hat der Ahs. 3 zu entfallen. 

34. Im § '9 Ahs. 1 erster Satz hahen die Worte 
"der Klasse I (§ 90 Abs. 2)" zu entfallen. 

35. Im § 10 hat der Abs. 3 zu ~ntfallen. 

36. Im § 11 hat der Abs. 4 zu entfal1en. 

37. Im § 12 Abs. 2 hat der zweite Satz zu 
entfallen. 

38. Im § 12 hat der Abs. 3 zu entfallen. 

39. Im § 13 Abs. 2 erster Satz ist an Stelle der 
WOI'tle "Zugmaschinen,die zur Verwendung im 
Rahmen -eines lan'd- und forstwirtschaftlich·en 
Betriebes bestimmt sind und mit denen aUf ge
r:ader, wa-ag.rechter Fahrbahn bei Windstille eine 
Geschwin·digkeit von 25 km/h nicht überschrit
ten werden kann." zu setzen "landwirtschaftliche 
Zugmaschinen mit einer BauartgeschwiI1ldigkeit 
von nicht mehr aIs 25 km~h.". 

40. Im § 13 Abs. 3 ,erster Satz ist an Stelle 
von ,,(§ 87 Albs. 3)" zu setzen ,,{§ 2 Z. 25 a)". 

41. Im § 13 Abs. 4 entfällt der zweite Satz. 
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42; Im § 13 Abs. 5 ist an Stelle der Worte ausgerüstet sein, die die Form eines gleichseitigen 
"Anhänger, die zUr Verwendung im Rahmen' Dreieckes haben und so angebracht sind, daß eine 
eines land- und forstwirtschahlichen Betriebes Spitze des Dreieckes nach oben gerichtet ist. Die 
bestimiUt sind und'" zu setzen "landwirtschaft,. Rückstrahler müssen symmetr;isch zur Längs
licqe Anhänger,". mittelebene des Fahrzeug.es angebracht sein. Kraft-

wagen, ·deren Länge 6 m übersteigt, müssen an 
43. Im § 14 hat der Abs. 1 zu lauten: beiden Längsseitenmit Rückstrahlern ausgerüstet 

'"P) Kraftwagen müssen vorne mit Schein- sein, mrtdenen im Licht eines Scheinwerfers 
wenfern ausgerüstet sein, mit denen paarweise gelbrotes Licht quer zur Längsmittelebenedes 
weißes oder gelbes Fernlicht und weißes oder Fahrzeuges rückgestrahlt werden kanri (gelbrote 
gelbes Abblendlicht ausgestrahlt werden kann. Rückstrahler)." 
Abblendlicht darf nur mit einem Scheinwerfer-
pa~rausges'trahlt werden können. Für Fern- und 49. Im § 14 hat der A:bs. 9 zu lauten: 
A:bblendEcht sind getrennte Scheinwerfer zulässig. ,,(9) Die in den Abs. 1 bis 7, § 18 llnd § 19 
Bei Kraftwagen mit einer Baua'rtg,eschwindigkeit angeführten Scheinwerfer, Leuchten und Rück
von nicht ,mehr als 40 km/h ist jedoch kein Fern- strahler müssen mit dem Fahrzeug dauernd fest 
lichterforderIich. Die Scheinwerfer eines jeden verbunden sein; ,dies gilt jedoch nicht für 
Paaresmü'ssen 'in glle'icher Höhe und symmetrisch a) Scheinwerfer mit Vorrichtungen zum Aus-
zur Läng&mitlteleJbene des Fahrzeuges angebracht fahren oder Abdecken, 
sein. Das Fernlicht muß eine gerade, in der Rich- b)die tim § 99 Abs. 2 angeführten Ersatzvor-
tung parallel zur l,iingsmittelehene des Fahrzeuges richtungen und ' 
verlaufende Straße bei Dunkelheit und klarem 

c) Scheinwerfer, Leuchten und Rückstrahler, 
Wetter auf mindestens 100 m,das Abblendlicht, 

die nur unter wesentlicher Beeinträchtigung 
ohne andere Straßenbenützer .zu blenden, auf . d 

der bestimmungsgemäßen Verwendung , es 
mindestens 40 m ausreichend beleuchten können. 

.Fahrzeuo-"es 'an diesem angebracht ""erden Der Lenker muß von seinem Platz aus erkennen 
können, werin siea,uf einem abnehmbaren 

können, ·daßdie Scheinwerfer für FernliCht einge- . 
starren,Leuchtenträgerangebracht sind." 

schaltet sind. D~e Scheinwerfer dürfen nur gleich-
zeitig und mit der gleichen Wirkung ,ahblendbar 50. Im § 15 Ahs.l hat die lit. d zu lauten: . 
sein." . d f h d 'ch' B 

44. Im § 14 Ahs. 3 hat der zweite Satz zu lau
teri:. 

"Die Begrenzungsleuchten müssen symmetrisch 
zur Längsmittelbene des Fahrzeuges angebracht 
sein. " 

" ) Motora' rrä ·er müssen m t mlt e-
grenzungsleuchten ausgerüstet sein." 

51. Im § 16 Abs. 1 ,ist nach dem ersten Satz 
einzufügen: 
"Diese Rückstr.ahler müssen auch ,dann mit dem 
Fahrzeug da·uernd fest verbunden sein, wenn die 

45. Im § 14 Abs. J letzter Satz haben der Bei- hinteren Leuchten auf einem Leuchtenträger 
striich nach ruem Wort "Nebelscheinwerf,er" SQ- (§ 14· Abs. 9 lit. c) angebracht sind; werden sie 
wie die Worte ,;Breitstrahler oder Teilfernlicht- durch den Leuchtenträger verdeckt, so müssen 
scheinwerfer" zu entfallen. auch auf diesem Rückstrahler angebr,acht sein." 

46. Im § 14 .A!bs. 4 hat der zweite Satz zu lau- 52. Im § 16 h~t ,der Abs. 2 zu lauten: 
ten: . . 

,,(2) Anhänger müss,ert vorne mit zwei nicht 
"D:ie Schlußleuchten müssen 'Symmetrisch .. ?:ur dreieck,igen Rückst'raJhlern ausgerüstet sein, mit 
Längsmittelebene ,des Fahrzeuges angebracht ,denen ,im Lichte eines Scheinwerfers weißes 'Oder 
sein." geDbes Licht 'rückgestrahlt werden kann (weiße 

47. Im § 14 Abs. 4 letzter Satz haben der Bei
strich nach dem Wort "Nebelscheinwerfer" so
wie die Worte "Breitstrahler, Teilfernlichtschein
werfer" zu ·entf.allen. 

48. Im § 14 hat der Abs. 5 zu lauten: 

,,(5) Kraftwagen müssen hinten mit einer ge-' 
raden Anzahl von RückstI1ahLernausgerüstet sein, 
mit denen im Licht eines Scheinwerfers rotes Licht 
ruckgestrahlt und anderen Straßenbenü'tzern das 
Fahrzeurg erkennbar g>emacht und daJs r.ichtige 
Abschätzen s,einer Breite ermöglicht werden kann 
(rote Rückstrahler). Diese Rückstrahler dürfen 
nicht die Form eines Dreieckes haben; Gelenk
kraftfahrzeuge müss,en jedoch mit Rückstrahlern 

Rückstrahler). und die so am äuß'ersten Rand 
des Fahrzeuges angebracht ~ind, daß anderen 
Straßenhenützern dessen größte Br,eite erkenn
bar gemacht werden kann. Anhänger, d.eren 
größte B'reite 1,6 m übersteigt, müssen mit Be
grenzungsleuchten (§ 14 Albs. 3) ausgerüstet sein. 
Begrenzungsleuchten sind 'jedoch nicht für land
wiortschafdiche Anh~nger .erforderlich, mit denen 
eine Geschwindigkeit von 25 km/h nicht über-. 
schritten werden darf. Anhänger, deren Länge 
einschEeßLicheiner Deichsel (; m übersteigt, und 
Nachläufer müssen an beiden Längsseiten mit je 
einem Rückstrall'Ier ausgerüstet' sein, m]t dem lim 
Lichte' eines Scheinwerfers gelbrotes Licht quer 
zur Längsmittelehene des Fahrzeuges rückge-
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strahlt werden kann. UnaJbhängig vom Zug- I 

fahrzeug zu len'kende Anhänger müsse~ vorne 
mit ScheinweI'fern ausgerüstet sein, mit denen 
nur Abblendlicht ausgesurah1t werden kann. Für 
diese Rückstrahler und Scheinwerfer gelten die 
Bestimmungen ·des .§ 14.A:bs. 1 und 5 Silnn
gemäß." 

53. 1m § 16 hat der Abs. 3 zu ·entfaUen. 

54. Im '§17 Aibs. 1 haJbendie1it. a und :b 
zu lauten: 

,,<11) Warnleuchten mit .gelbrotem Loicht in einer 
für die Sichtibarke~t ·des mit· ihnen ausge
strahltenLichtes von a:11en Seiten .erforder
lichen Anz<llh1; 

b) bei Schneeräumfahrzeugen außer denim 
§ 14 Ahs. 1 angeführten Scheinwerfern wei
tere Scheinwerfer ,in einer auch bei vor
gebautem Schneeräumgerät zur hinreichen
den :Beleuchtung der zu räumenden Fahr
bahn erforderlichen Anzahl;" , 

55. 1m § 17 ,ist im Abs. 2 anZJufüg'en: 

"Bei Verwendung von Anhängern .für Streu
oder SchneeräJumlir'beiten können ,die im Abs. 1 
1it. a und c angefiihrten Leuchten stau auf dem 
Anhäng.er a~ch auf dem Zugfahrzeug angebracht 
werden." 

56. Im § 17 halt der Abs. 3 zu ·entfallen. 

57. Im § 18 Abs. 1 ist im zweiten Sa:tz je
weils an Stelle des Wortes "Betriebshremse" zu 
setzen "Betriebslbremsanlage". 

58. Im § 18 .Aibs. 2 ist im epsten Satz an SteHe 
des Wortes "Bremse" zu setzen "Bremsanlag,e". 

59. 1m § 18 Abs. 2 lit. b ,ist ap Stelle der 
WOI'te '" m~t denen auf gender, waagrechter 
Fahrbahn bei Windstille eine Geschwindigkeit 
von 25 km/,h nicht ülberschl"itten werden kann," 
zu setzen "mit einer Baua·rtgeschwindigkeit von 
nicht mehr als 25 km/h,". 

60. Im §18 Abs. 2 hat die I.it. c zu lauten: 

"c) Motorkarren mit einer Bauartgeschwindig
keit von nJicht mehr als 25 km/h, deren 
höchstens zulässiges Gesamtgewicht 3 500 kg 
n·ich tüberschrciuet," 

61. 1m § 18 Aibs. 2 lit. e ist an SteHe der 
Worte '" ·mit denen a'llif gerader, waagr,echter 
Fahrbahn bei Windsülle eine Geschwindigkeit 
von 25 km/h nicht ·üJberschrinten werden kann," 
zu setzen "mit ,einer Bauartgeschwindigkeit v'On 
nicht mehr als 25 km/h,". 

62. 1m § 18 Albs. 2 1,it. f ist an Stelle der 
Worte "Anhängern, .die zur V,erwendung im 
Rahmen eines land- und forstwlirtschaftlichen 
Betl"iebes bestimmt sind und" zu setzen "land
wirtschaftlichen Anhängern,". 

3 

63. 1m § 18 hat der A:bs. 3 zu lauten: 

,,(3) Die ,Bremsl'euchten müs,sen bei mehr
spurigen Fahrzeugen symmetrisch zur Längs
mlittelebenedes IFahrzeuges angebracht-sein." 

64. Im § 18 hat der Abs. 4 zu entfallen. 

65. Im § 19 Albs. 1 ,dritter Saltz ist der 
zweite Halbsatz zu streichen und nach ,Aibs. 1 
einzufügen: 

,,(1 a) Mehrspurige Kraftfahrzeug.e, die gemäß 
Abs. 1 mit Fahrtrichtungsanzeigern ausgerüstet 
sein müssen, müssen eine zusätzliche Schaltung 
aJufweisen, durch die alle Blinkleuchten, ein
schließLich ·der v'On mit dem Kraftfahrzeug ge
wgenen Anhängern Zi~gleich ein- und ausscha:!t
har sind (A1armiblinkanlage)." 

66. Im § 19 Abs. 2 hat der Letzte Satz zu 
,entfallen. 

67. Lm § 19 hat der Aibs. 5 zu enufallen .. 

68. 1im § 20 AJbs. 1 hat ,die lit. b zu lauten: 

"h) Freizeichen, Linienzeichen, Zielschilder und 
dergleichen, Parkleuchten sowie Leuchten 
'Oder Rückstrahler, mit denen rotes IOder 
getbwt<es Licht aJus- 'Oder rückgestrahlt 
werden kann und mit denen die Lage 
einer geöffneten ,Fahrzeug'türe angezeigt 
werden kann, und Leuchten und Rück
strahler, del"en Anbringen gemäß § 33 
Albs. 1 nicht angezeigt werden muß;" 

69. Im§ 20 A:bs. 1 halt die lit. c zu :Lwuen: 

"c) Nebelscheinwerfer, Suchscheinwerfer, Rück
fahrschein weder, Arbei~sscheinwerfer, N e
Ibelschlußleuchten und Seitenleuchten;" 

70. Im § 20 Abs. l·lit. ,cl aJm Ende ist an SteHe 
der W'Orte "Scheinwerfer und Leuchten mit 
.blauem Licht ·oder blauem DreMicht und Leuch
ten m~t gdbrotem Drehlicht" zu setzen "Schein
werfer und Warn1euroten mi.t blauem Licht". 

71. Im § 20 A:bs. 1 hat die lit. f zu lauten: 

"f) Warnleuchten m~t gebbrotem Licht." 

72. Im § 20 hat der Albs. 2 zu lauten: 

,,(2) Nebe},sch·einwerfer mÜs5.en so angebracht 
sein, daß ihre Lichtaustrittsfläche nicht höher 
liegt als der höch·ste Punkt der Lichta'ustrlitts
fläche der Scheinwerf,er, mit denen ·Albblendlicht 
ausgestrahlt we~den kann. Sie müssen, außer 
bei Motorrädern 'ffi~t ß.eiwagen, symmetrisch zur 
Längsm~ttdebene des ,Fahrzeuges angebracht sein. 
An eifiSlpurigen Kra.ftfahrzeugen, Motorrädern 
mit Beiwag,en sowie an mehrspurigen Mowr
fahrrädern und M'Otordreirädern, deren größte 
Breite 130 om nicht überschreitet, ·darf nnlr ein 
Nebeloscheinwerferangebrachts,ein. An allen 
ü'brigen mehrspurigen Kraftfahrzeugen ,dürfen 
nur zwei Nebelsch'einwerfer angebracht sein. 
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Mit Rückfahrscheinwerfern muß weißes oder 
gelbes Licht ausgestrahlt werden können; sie 
müssen so beschaffen sein, daß mit :ihnen an
dere Straßenbenützer .nicht geblendet wler,den 
können und nur Licht ausgestrahlt w,erden 
kann, wenn die Vorrichtung z'um Rückwärts
fahren eingeschaltet ist. Mit Nebelschlußleuchten 
darf nur rotes Licht ausgestrahlt werden kön
nen. Nebelschlußleuchten dürfen nur an mehr
spul'igenFahrzeugen angebracht sein; dies gilt 
nicht filr mehrspul'ige Motorfahrräder, Motor
räder mit Beiwag,en und für Motordreiräder, 
deren größ'te Hreite 1 m nicht überschreitet. 
Sie- ,dürfen nur hinten am Fahrzeug ange
bracht sein. Werden z-wei Nebelschlußleuchten 
,angelbracht, so müssen sie symmetrisch zur 
LängsmimeIebene rdes Fahrzeuges liegen; wird 
eine Nebelschlußleuchte angeb.racht, so muß sie 
l,inks von ,dieser Ebene Li'egen. Das An!bringen 
von mehr alsZJW,ei Nebelschlußleuchten ist un
zulässig. 'Der Lenker muß von seinem Platz 
aus ,erkennen können, ·daß die Nebelschlußleuch
ten eingeschaltet Slind." 

73. Im § 20 Ahs. 5 erster Sa.tz ist an Stelle 
der Worte "Scheinwerf.er und Leuchten mit 
blauem Licht oder blauem Drehlicht" zu 'setzen 
"Scheinwerfer und Warnleuchten mit blauem 
Licht". 

74. Im § 20 Albs. 5 lit. e !ist das Wo!'t 
"praktisch,e" zu sltreichen. 

75. Im § 20 hat der A'bs. 6 zu entfallen. 

76. Im § 20 hat der Albs. 7 :w lauten: 

,,(7) Die in den A:bs. 1 bis 5 angeführten 
Scheinwerfer, Leuchten und Rückstrahlerdür
fen nicht blenden; sie .dürfen ,die Wirkung der 
'v1orgeschriebenen Scheinwerfer, Leuchten und 
Rückstrahler nicht beeinträchnigen. Nach vorne 
darf, außer mit fluoreszierenden Farlben bei für 
,F,euerwehren verwendeten Fahrzeugen, nie irotes 
Licht, nach hinten, außer bei Rückfahrschein
werfern, rückstrahlenden Kennzeichentafeln und 
Zeichen für Platzkrattwagen (Taxi-Fahrzeuge), 
nie weißes oder geLbes Licht aus- od:er rückge
strahlt werden kÖhnen; dies gilt jedoch nicht 
für die Kenntlichmachung von Fahrzeugen des 
Straßendienstes, von Fahrzeugen, deren ,größte 

'Länge oder größte Breite die. im § ,4 Albs. 6 
Z. 2 und 3 festgeset:öten Höchstgrenz,en üher
schneitet, oder von über das Fahrzeug hinaus
ragenden Ladungsteilen oder Geräten m~t 
fluoreszierenden Farben oder rückstrahlendem 
Materia:l. Leuchten mit BlinkLicht sind ausschließ
lich bei Fahrtrichtungsanzeigern (§ 19) oder als 
Wanlleuchten, LeuchtenmJi,t Drrehlicht ausschließ
lich als Walrnl<euchten zulässig. Leuchten miit 
Drebloicht sind Leuchten, bei denendi,e die 
Richtung der Lichtaussendung Ibestimmenden 
Teile rotieren." 

77. Im § 20 ha'tder Abs. 8zu launen: 

,,(8) Das Anhringen von ülberdie ganze 
Hinterseite oder über die ganze Seitenwand 
v,erlaufenden waag,rechten Streifen, aus rot flilllO
,reszierendem oder rot rückstrahlendem Matel1ial 
von mehr 'als 100 mm Hohe an anderen a'ls Fahr
zeugen, die ZJur v,erweooung im Bereich des 
öff·entlichen Sicherheitsdienstes bestimmt sind, ist 
unzulässig. " 

78. Im § 21 letzter Satz ist anStelle der 
Worte" , mit ,denen auf gerader, waagrechter 
Fahrbahn hei WindstiJUe eine Geschwindigkeit von 
25 km/h nicht ü!berschritten werden kann." zu 
setzen "mit einer Baual1tgeschWiindigkeit von 
nicht mehr als 25 km/h". 

79. Im § 22 hat der Abs~ 3 zu entfallen. 

80. Im § 22 .A!bs. 6 ist an Stelle der Worte 
"Scheinwerfer oder Leuchten mit blauem licht 
oder blauem Drehlicht" zu setzen "Scheinwer!f,er 
oder Warnleuchten m~t blauem Licht". 

81. Im § 23 hat der Albs. 1 zu lauten: 

,,(1) Einspurige Kraftfahrzeuge. müssen mit 
mindestens einem, mehrspurige mit mindestens 
zwei ,geeigneten, ,entsprechend großen Rück
blickspiegeln ausgoerüstet sein, die so angebracht 
sind, .daß der Lenker von seinem Platz a'us 
die Straße nelben und hinter dem Fahrzeug 
ausreichend ube1'1blicken kann, auch wenn dieses 
voLl ibesetz;t oder beladen iost." 

82. Im § 23 hait der Albs. 2 zu entfallen. 

83. Im § 24 iArbs. 1 ,ist an Stelle ,der Worte 
" , mit denen auf gerader, waag'rechter Fahrbahn 
bei Windstille eine Geschwindigkeit von 40 km/h 
ubrerschritten werden kann," zu setzen "mit einer 
Bauartgeschwindigkeit vron mehr als 40 km/h". 

84. Im § 24 A:bs. 2 erster Halbsatz ha.ben unter 
gleichz-eitliger Ersetzung Ides Beistr,iches nach den 
Worten ,,3500 kg" durch das Wort "und" ,die 
Worte "und Kraftwagen zur Beförderung ge
fährliicher Güter (§ 92)" zu entfallen. 

85. Im § 24 hat der Arbs. 3zu entfalLen. 

86. ]im § 25 hat der Abs. 2 zu entfallen. 

87. Die Ubersch,rift zu § 26 hat zu Ia1wten: 

,,§ 26. Si t Z ,e u n<cl K 0 p f s t ü t z ,e n" 

88. Im § 26 wird nachdem AJbs. 2 als neuer 
Ahs. 2 a ein&efügt: 

,,(2 a) :K:opfstützen müssen so beschaffen sein, . 
daß eine Gefährdung sowohl 'der Benützer der 
Sitze, ,denen d~e Kopfstützen zugeordnet sind, 
als auch ,der Benützer dahinter gelegener Sitze 
Ibei ,einem Aufprall dieser Personen auf die 
Kopfstü,tzen nicht ZJU 'erwarten list." 

89. lm§ 26 hat ,der Nbs. 8zu entfallen. 
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90. Nach § 26 wird als neuer § 26 a einge
fügt: 

,,§ 26 a. V er 0 r d nun g s e r m ä c h t i gun g 
(1) Durch V;erordnung slind nach den Erforder

nissender Verkehrs- und Betr~ebssicherheit, dem 
jeweiJ,igen Stand der Technik entsprechend, fest
zusetzen 

a) die näheren Bestimmungen zu den in den 
§§ 4 bis 26 enthaltenen Vorschriften über 
die Bauart der Fahrzeuge sowie über ,die 
Bauart ihrer Teile, Ausrüstungs- und Aus
stattungsgegenstände, deren Wirksamkeit 
und Anbringung am Farhruug, 

h) die näheren Bestimmung,en' über die Be
schaffenheit von Sturzhelmen fü'r Kraft
fahrer (§ 5 Albs. 1), 

c) welche Teile und Ausrüstungsgegenstände 
für die Verkehrs- und Betriebssicherheit 
von Ibesonderer Bedeutung sind und im 
Hinblick auf 11r,e Bauart und Wirkungs
weise einer von der Prüfung des Fahr
zeuges getrennten P.rüfung unterZJogen wer
den müssen (§ 5 Abs. 1), 

d) die näheren Bestimmungen tiber die Be
schaffenheit von Warneinrichtungen (.§ 5 
Abs. 1), 

e) wie Fahrzeug,e wegen ihrer Bauart oder 
Ausrüstung besonders zu kennzeichnen 
sind. 

(2) Durch Verordnung sind dem jeweiligen 
Stand der Technik entsprechend die näheren Be
stlimmungen festz'l1setzen über 

a) die höchste zulässige Dichte des Rauches, 
der mit den einzelnen Arten von Kraft
fahrzeugen verursacht werden dad, und 
die zur Verhinderung einer unzulässigen 
Dichte des Raruches erforderlichen Vor-
.richtungen (§ 4 Albs. 2), . 

:b ) die Zusammensetzung der Gase und 
Dämpfe, die mit den einzelnen Anen von 
Kraftfahrzeugen verursacht werden dürfen, 
uhd die zur Verhinderung ,einer gefähr
Lichen Luftverunreinigung erforderlichen 
Vorrichtungen (§ 4 Abs. 2), 

c) ,den höchsten zulässigen Gehalt an Blei'Ver
hindungen in Kiraftstoffen (§ 11 Abs. 3), 

d) die Vorrichtungen zur Vermeidung von 
Ülbermäßigem Lärm und die höchste zuläs-, 
sige Stärke ·des B,etriebsgeräusches 'V'On 
J<,raftfahrzeugen und Anhängern sowie 
über ,die B,eschaffen:heit der Vorrichtungen 
zur Dämpfung des Auspuffgeräusches ins
besondere ,im Hinblick auf ihre gleich
bleibende Wirkung und unter Bedacht
nahme auf ihre Korrosionsheständigkeit 
(§ 12 A:bs. 1), ' 

e) die höchste zulässige Lautstärke der akusti
schen Warnzei.chen (§ 22). 

(3) An StelLe der im Abs. 1 und 2 angeführten 
Verordnungsbestimmungen sind die Besllimmun
gen der Regelungen gemäß Ar>t. 1 Abs. 2 des 
übereinkommens über ,die Annahme ;einheitlicher 
Bedingungen für die Genehmigung der Ausrü
stungsgegenSltände und Teile von Kraftlfahrzeugen 
und über die gegenseitige Anerkennung der Ge
nehmigung, BGBl. Nr. 177 /1971,diie von öster
reich angewendet werden, sow.eit sie die in Ahs. 1 
und 2 angeführten Eigenschaften betreffen, durch 
Verordnung für V1erhindlich zu erklären, sofern 
nicht Rücksich ten auf die ,besonderen Verhält
nissein österreich entgegenstehen." 

91. Im § 27 Abs. 1 ist am Ende anzufügen: 

"Bei seriemnäßlig erZieugten Fahrzeugen ist die 
Fahr,gestellnuanmer vom ErZJeuger feSltZiusetzen. 
Für Fahrzeuge ohne Fahrgestellnummer ist eine 
solche ,im Verfahren über die Einzelgenehmigung 
oder ,im Verfahren .gemäß § 96 Albs. 3 festzu
setzen." 

92. Im § 28 hat der A:bs. 3 zu lauten: 

,,(3) Bei der Genehmigung sind festzusetzen: 
a) das / höchste zulässige Gesamtgewicht, bei 

Sattelzugfarhrzeugen und Samelanhängern 
auch die höchste zulässige Sa~tellast, 

b) die höchsten zuläsSligen Achslasten, 

c) die. größte Anzahl der Personen, die mit 
dem Fahrzeug. und die auf j1eder einzelnen 
SitZJbank befördert werden dürfen, 

d) soweit dies nach den Erfordernissen &1' 
Verkehrs- und Boerriebssicherheit nötig iSlt, 
B.edingungen, die zur Gültigkeit der Ge
nehmigung erfüllt sein müssen, oder Auf
la.gen, die zur Gükigke~t der Genehmigung 
bei der Zulassung zum Verkehr. vorge
schl'ieben sein :müssen." 

93. Im § 28 ha't der Ahs. 4 zu lauten: 

,,(4) Sattelzugfahrzeuge und Sattelanhänger 
dürfen nur gesondert g,enehmigt werden. Bei der 
Genehmigung von Kraftfahrzeugen, die zum 
Ziehen von Anhängern be!>timmt 51ind, ist vor
zuschreiben, wie mit ihnen gezogene Anhänger 
beschaffen sein müssen; bei der Genehmigung 
von Anhängern ist' votlJuschrdben, wie Zug
fahrzeuge, mit denen sie gezogen werden, be
schaffen sein müssen. Dieser Absatz ist auch auf 
Typen solcher Fahrzeuge anzuwenden." 

94. Im § 28 halben die Abs. 8 und 9 zu 
lauten: 

,,(8) Wenn eline nach früheren Vorschr~ften 
genehmigte Type oder ein genehmigtes einlJel
nes Fahrzeug oder Fahrgestell nicht oder nicht 
mehr den· Bestimmungen dieses Bundes~esetzes 
und der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlas
senen Verordnungen entspricht und die Verkehrs
sicherheit dadurch gefährdet wird, hat die Be-
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hörde, d~e ,den Genehmigungsbescheid in letZJter 
Instanz erlassen hat, festzusteHen, ,daß der Ge
nehmi~ungs:bescheid oder die ihm gemäß ausge
stellten Typenscheine nicht mehr als Nachweis 
gemäß § 37 kbs. 2 lit. a gelten, und das Geneh
migungsz,eichen zu widerrufen. Der Widerruf 
eines Genehmigungszeichens ist im Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung kundzumachen. 

(9) ,.kbs. 8 gilt sinngemäß, wenn Fahrzeuge 
oder Fahrg,estelle als einer genehmigten Type zu
gehörig feilgeboten werden und dieser Type nicht 
entsprechen. " 

95. Im § 29 hat der Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Als Typen im Sinne des § 28 Abs. 1 
gelten nur Typen von Fahrzeugen oder Fahr
gestellen, die serienmäßig herge~tellt werden. Ist 
di,e Type genehmigt, so· gelten urubesch~.det der 
Besuimmungen des Ahs. 6 alle Fahrzeuge, die 
dieser Type entsprechen und für ,die g,emäß· 
§ 30 ein Typenschein ausgestellt wurde, als 
genehmigt. Für ,cLiese FahrZJeuge gilt di,e Genehmi
gung auch, wenn an ihnen genehmigungspflichuige 
TeiLe oder Ausrüstungsgegenstände gegen solche 
einer anderen gemäß § 35 Abs. 1 genehm~gten 
Type oder einer im Ausland genehmigten Type, 
deren Genehmigung gemäß § 35 Abs. 4 aner
kannt wurde, ausgetauscht wurden, die hinsicht
lich ihrer W;iJrkung mindestens gleich'wertig sind 
und die Fahrei,genschaften oder ander:e Betri,ebs
eigenschaften des Fahrzeug,es nicht wesenttlicll 
verändern. Dieser Albsatz ist sinngemäß auch auf 
F ahrgesteUe anzuwenden." 

96. Im § 29 Abs. 2 erster Satz ist an Stelle 
der W,orte "das Sundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie" zu setzen "der Bundes
minister für Verkehr". 

97. Im § 29' Abs. 2 hat der letzte Saitzzu 
lauten: 

"Der Bundesminister für Verkehr kann jedoch 
Anträge auf Typeng.enehmigung von besonderen 
Bevollmächtigtenf.ür ,einzelne Bereiche des Er
zeugungsprogramms von Faha:-zeugen oder 
Fahrgestellen jeweilSdesselhen Erzeugers ent
gegennehmen, wenn glaUlbhaft gemacht wird, 
daß dies im Hinblick. auf Instandsetzungs- oder 
Wartungs dienste, Handelslbräucheoder die Orga
nis<1>tion der Unternehmungdr,ingend erforder
lich ist." 

98. lm§ 29 Abs. 3 ist an Stelle der Worte 
"Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industliie" zu setzen "Der Bundesminister 
für Verkehr". 

99. Lm § 29 Albs. 4 zweiter Satz ist an Stelle 
der Worte "Das Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und lndust6e" zu setzen "iDer Bundes
minister für Verkehr". 

100. Im § 29 ist als neuer Abs. 8 anzufügen: 

,,(8) Der Erzeuger einer Type von Fahrz,eugen 
mit einem gemäß § 35 Abs. 2 festgesetzten, 
einer internationalen Vereinbarung entsprechen
den Genehmigungszeichen oder s6in g.emäß 
Ahs. 2ß.evoUmächuigter hat, wenn diese Type 
nicht mehr erzeugt wird,diesdemBundesmini
sterium für Vierkehr anzuzeigen." 

101. Im § 30 ist an Stelle des .Albs. 1 zu 
setzen: 

,,(1) Wurde ,eine Type genehmigt, so ist der 
jeweilige Erzeuger dieser Type, bei ausländischen 
Erzeugern der ,gemäß § 29 Albs. 2 IBevollmäch
tigte, Vierpflichtet, für j'eJdesder von ,ihm in den 
Handel gebrachten Fa'hrzeuge dieser Type einen 
Typenschein ausZJustel1en. Der Typenschein ist 
die Bestätigung, daß ein durch die Fahrgestell
nummer, bei Kraftifahrzeug.en auch durch die 
MotQrnUimmer, bestlimmtes Fahrzeug der ge
nehmigten Type entspricht. Wurden bei der 
Genehmigung mehrer,e Ausführungen einer Type 
mit einem Bescheid genehmigt, so ist im Ty.pen
schein a,nzugeiben, welCher di'cser Ausführungen 
das Fahrzeug zugehört. Die Ausstellung eines 
Typenscheines für ein ,einer genehmigten Type 
angehörendes Fahrzeug oder Fahrgestell ist un
zulässig, wenn die Type nicht mehr den 
Vorschriften ,dtieses Bundesgesetzes und der 
auf Grund dieses Bundesgesetzes ,erlassenen Ver
ordnungen entspracht oder wenn Bedenken he
stehen, ,daß das Fahrzeug mitdileser Type über
einstimmt. 

(1 a) Die WeitergaJbe ,eines ausgestellten 
Typenscheines für ein einer .genehmigten T}'lpe 
angehö1rendes FaJhrzeug bei der übertragung des 
rechtmäß1igen Besitzes an dem Fahr~eug an den 
neuen rechumäßigen Bes.itzer ist unzulässig, w,enn 
das ,Fahrzeug iffiitdieser Type nich,t mehr über
einstimmt, weil ,wesentliche technische Merkmale 
dieser Type am Fahrzeug verändel'lt wiurden; 
vor der übertragung tdes irech,tmäßigen Be
sitze~ ~neinem solchen Fahrzeug .ist der Typen
schein der Behörde, die zuLetzt ·einen Zulassungs
schein für da:s Faihrzeug ausgestellt ha,t, aJbzu
:1ief ern'." 

1 02. Im § 30 Albs. 2 erster Sa.tz 1st an Stelle 
der Worte "Bundesminister~um für Handel, Ge
werbe und Indus'trfie" zu setzen "Bundesmini
ster für Verkehr". 

103. Im § 30 Albs. 3 letZJter Satz ist an Stelle 
der Worte "für Handel, Gewerbe und Industrie" 
zu setzen "fürV,erkehr". 

104. Im § 30 Albs. 6 ,erster Satz ,ist an Stelle 
der Worte "das Bundesministerium für Handel, 
Gewel1be und Inldustrie" zu s·etzen "der Bund'es
minister für Verkehr". 
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105. Im § 30 ist aJm Ende als neuer Albs. 8 
anzufügen: 

,,(8) Auf Verlangen .der mit Angelegenhei
ten des Knf,tJfa:hrwesens befaßten Behörden ist 
diesen der Typenschein zur Einsichtnahme und 
VIQ~nahme allfäLtiger Eintragungen vorzuLegen. 
Bei Fahrzeugen, die abgemeldet sind oder deren 
Zulassung aufgehoben W'Q,rden ist, hat ,der letz-oe 
Zulassungsbe!>itzer Auskunft darüber zU geben, 
in wessen Bes'rtz der für das Fahrzeug ausge~ 

zur Verfügung zu stellen. Hinsichtlich von Be
schädigungen, die bei Vornahme der Prüfung 
unvermeidLich srind, IUnd einer sich daraus ierg,e
benden al1fäll~gen Wertminderung besteht 
kein Anspr,uch auf Entschädigung. Der das 
Fahrzeug Fdbietende und der zur Aus
stellung .des Typenscheines V erpfl~ch'tete (§ 30 
Albs. 1) hahen hiebei auf Verlangender Behörde 
auf eigene Kosten die zur Prütung er,forderlichen 
Nachweise und Unterlagen vorzulegen. 

stellte Typenschein nach der Abmelidung IQder (6) Ergrbt d~ePrüifung, daß das Fahrzeug oder 
Aufhebung der Zulassung übergegangen ist." 'Fahrgestell mit der entsprechenden geneh-

106, Im § 31 Abs. 4 ,ist am Ende anzufügen: miogten Type, nicht übereinsümmt, so ha:t ,die 

B ' F' h z cL' b't 1 Behörde, die den Genehmigungshesch1eid in " ,ei a r eugen, 'le erel s zuge assen waren, d ß 
't' d B h 'd d Z't kt d t letzter Instanz erlassen hat, festzustellen, ' a 
IS m, em . esc el er el pun er ers en h' b' . "h "ß 
Z· 1 h d" A 1 d fIt [der Gene mt.gungs: escheld oder dlet' m gema u assung, auc wenn lese 1m us an er 0 g. e, 1 ., h ch 
fe t h 1... § 30 "'b 8 'lt . "ß" ausgestel ten Typensch:eme mcht me r als Na -s: zu auen, In! s. gl smngema. '" . 

welS @emaß § 37 Albs. 2 obt. a gelten, und das 
107. Im § 31 Albs. 5 erster Satz ist an SteHe Genehmigungszeichen zu widerrufen; § 28 Ahs. 8 

der Worte "das Bundesministerium für Handel, [letzter Sa.tz gilt sinngemäß." 
Gewerbe und Indu!>trie" zu s,etzen ~,derBundes- , . 
minister für Verkehr". Hl. Lm § 33 hat der Albs. 1 zu lauten: 

108, Im § 32 Albs. 1 ist an Stelle der Worte 
"für Handel, Gewerbe und Industrie" zu setzen 
"für Verkehr". 

109. Im § 32 halt der Abs. 3 zu lauten: 

,,(3) Betreffen die Änderungen (Albs. 1) nicht 
wesentliche technische Merkmale der ,genehmig
ten Type, so sind slie im Sinne des § 28 Abs. 1 
zu genehmigen und der Typengenehmigungs
bescheid entg,prechend abzuändern; dies gillt je
doch nicht, soweit sich die Änderungen nur 
auf den Austausch von Teilen oder Ausrüstungs
gegenständen gemäß § 29 A'bs. 1 .dritter Satz 
beschränken. Der Bundesminister für Verkehr 
kann rm Zweifelsfa:ll unter Anwendung der Be
stimmung ,des § 29 Albs. 3 und 4 ein Gutachten 
darüber e!inholen, OIbdurch die Knderung we
sentliche technische Merkmale verändert wur
den." 

110. Im § 32 sind nach dem Abs. 4 als neue 
Abs. 5 und 6 anzufügen: . 

,,(5) Sind Umstände gegeben, d~edie he grün
dete Annahme rechtfertigen, daß FahrZleug,e 
üder Fa:hrgesteHe, die als einer Type zugehörig 
f,eilgeboten werden, dieser Type nicht entspre
chen, üder besteht auf Grund internationaler 
Vereinbarungen für österr,eichdie VerpHich
tung hieZlu, so ha,t ,der Bundesminist,er für Ver
kehr von ,ihm zu bestimmende Fa'hrZieuge oder 
Fahrgestelle dieser Type zu prüfen, 'Ob di,ese 
Fahrzeuge 'Oder Fahrgestelle mit der entspre
chenden Type Ülbereinstimmen. Die Bestimmun
gen des § 29 Albs. 3. rund 4 sind slinngemäß an

,,(1) Änderungen an ,einem 'einzelnen zum Ver
kehr zugelassenen Fahrzoog einer genehmi.gten 
Type, ,die im Typenscheinenthaltene Angaben 
betreffen, hat der Zulassung~besi;tzer .des Fahr
zeug,es unv,erzüglich dem Landeshauptmann an
zuzeigen, lin dessen örtlichem Wirkungsber:eich 
das Fahrzeug seinen dauernden Standort hat; 
durch Verordnung kann jedoch festgesetzt wer
den, daß Knderungen durchda:s Anbringen vün 
bestimmten Arten von Teilen, Ausrüstungsge
g,enständen, zusätzlichen Aufbauten 'Oder Vor
richtungen an Fahrzeugen nicht angezeigt IW,er
den müssen, wenn 

1. di'ese Änderungen 

a) nicht wesentliche technische Merkmale der 
genehmigten Type betreff'en, 

b) den B.estJimmungen dieses Bundesgesetzes 
und der auf Grund dieses Bundesgesetzes 
er.las!>enen Verordnungen nicht zUWiider-
laufen und ' 

c) die Verkehrs- und Betriebssicherheit des 
Fahrzeuges nicht herabsetzen; 

2. und, sofern fürdies~ Teile, Ausrüstungsgegen
stände, zusätzlichen Aufbauten üder Vorrich
,tungen eine Typeng,enehmigung vlOrgesehen 
ist, sie gemäß § 35 typengenehmrgt sind." 

112. Iiln § 33 hat der Abs. 5 zu lauten: 

,,(5) Für Änderungen an einem gemäß § 31 
oder § 34 einzeln g,enehmigten Fahneug gelten 
Albs. 1 obis 4 und § 30 Abs. 1 a sinngemäß." 

zUWIenden. Die vom Bundesminister tür Ver-113. Im § 34 Albs. 1 ist an Stelle der Worte 
kehr bestimmten Fahrzeuge üder Fahrgestelle "Das Bundesministerium für Handel, Gewetibe 
sind diesem von dem .das Fahrzeug oder Fahr- und industrie" zu setzen "Der Bundesminister 
gest,elf Fd~b~etenlden für die Dauer der Prüfung I für Verkehr". 
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114. Im § 34 hat der Abs. 3 zu lauten: 
,,(3) Wenn ·die Voraussetzungen, ulliter denen 

die Ausnahmegenehmigung erteilt wurde, nicht 
mehr g,egeben sind, ,ist § 28 Abs. 8, und 9 ~inn.
gemäß anZJuwenden." 

115. Im § 34 ADs. 4 List an Stelle der Worte 
"Da,s Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie" zu setzen "Der Bundesminister 
für Verkehr". 

116. Im § 35 Albs. 1 ,ist nach dem Wort "Kraft
fahrer" einzufügen: "oder von Warneinrichtun
gen". 

117. Im § 35 .Nbs. 2 haben im ersten Sa,tz 
das Wort "hesonderes" und der vodetzte Satz 
zu entfallen. 

118. Iim § 35 hat :der Abs. 4 zu lauten: 
,,(4) Der Bundesminister .für Verkehr hat, un

beschadet des Abs. 5, auf Antrag die ausländi
sche . Genehmig·ung oder Kennzeichnung einer 
Type von, Teilen oder AusrüstuThgsgegenständen 
von Kraftfahrzeugen oder Anhängern, von 
Sturzhelmen f.ür Krafnfahrer oder von Warnein
richtungen für die Dauer der Geltung dieser Ge
nehmigung allS einer .inländischeng!leichge~tellt 
anzuerkennen, wenn der Genehmigung zu ent
nehmen ist, daß die Type den Vorschriften die
ses Bundesgesetzes und der auf Grund dieses 
Bundesg,esetzes erlassenen Verordnungen ,ent
spricht und das ausländische Verfahren bei der 
Genehmigung und der Festsetzung des Genehmi
gungszeichens dem inländischen V.erfahren gleich-. 

121. Iim § 35 ~st nach dem ,Ahs. 7 als neuer 
Albs. 8 ·einzufügen: 

,,(8) Sind Unwtändegegeben, die ,die Ibegrün
dete Annahme rechrliertiJgen, daß feillgebotene 
oder verw,endete Teile, AiIsl"ü>soungsgegenstände, 
Sturzhelme für Kra,ftfahrer oder Wameinr,ich
·tuDgJen, Jel"en Type ,gemäß § 5 Albs. 1 ,genehmigt 
oder im ·Ausland !genehmigt wunde und die aus
ländische Genehmi'gung gemäß Abs. 4 anerkannt 
wurde, dieser Type nicht entsprechen, so hat der 
Bundesminister für Verkehr von ähm zu be
stimmende Tei:Ie, Alwsr,üstunlgsg.egenstände, Sturz
helme für Kraftfahrer oder Warneimichtungen 
zu prüfen, dbdiese mit der entspl1echenden 
Type übereinstimmen. Die vom BUnidesmLinister 
für Verk!!hr Ibest]mmten Teile, Ausrüstungs
!?iegenstände, Sturzhelme oder Watlneinl'ichtun
gen sind diesem vom Erzeuger, .de<Ssen Bevoll
mächtigten (§ 29 Albs. 2) oder dem FeiJlbietenden 
ror Verfügung zu 'steLLen. Hiooichtlich von 
BeschäciJigungJen, die bei Vornahme der Prüfung 
unv,ermeildLich sind, und einer 'sich :daraus erge
henden a'lllfäiHigen Wertminder'ung <besteht kein 
Anspruch a.uf Entschädigung. Der Erzeuger, des
sen Bevol1mächtigter (§ 29 Abs. 2) oder der Feil
>bietende halben außerdem ~f Vierlangen ·der 
Behörde die ·erforderLich·efl! Befu.nide, Gutachten 
oder sonstigen für ,die Prüfung erforderlichen 
Nachweise und Unter.Lagen auf eigene Kosten 
vorzu},egen. " 

122. Im § 36 lit. e ist an SteHe der Worte 
"lit. a !h1s d"Zlu 'setzen ,;1it. abis g". 

weI1tig ,ist. Für dieses Verfahren gelten die B,e- 123. Im § 37 Abs. 4 hat der erste Satz, zu 
stimmung,en des § 29 Abs.2 und 3 smnge- la.uten: 
mäß." 

119. Im § 35 hat der Abs. 5 zu lauoen: 
,,(5) Die ausJändische Genehmigung und die 

KennzeIchnung einer Type von Teilen oder Aus
rüsoungsgegenständen von Kraftfahrzeugen oder 
Anhängem, von Sturzhelmen für Kraftfahrer 
oder von Warneintlichtungen gelten, wenn sie 
von österreich auf Grund internationaler Ver
einbarungen anzuel'kennen sind, für die Dauer 
der Gehung der Genehmigung als einer inlän
dischen Genehmigung und einem inläThdischen 
Genehmigungszeichen gleimgestellt. W,ird fest
gestellt, daß diese Teile, Ausrüstungsgegenstände, 
Sturzhelme 'Oder Warneinrichtungen nicht mit 
der ihrer K'ennzeichnung entsprechenden im 
Ausland genehmigt,en Type ühereinstimmen, so 
hat der Bundesminister für V.erkehr hievon die 
auf Gr>undder interna'oionalen Vereintbar.ung zu
ständige Behörde zu verständigen, wenn öster
reich auf Grund dieser internationa},en Verein
barung hiezu v,erpflichtet i'st." 

120. Im § 35 Abs. 6 el'ster Satz ist nach dem 
WOtlt "Anhängern" einzufügen '" von Snurz
helmen für Kraftfa'hrer oder von Wa.rneinrich
tungen". 

"Wird hei einem Antrag auf Zulassung kein 
Nachweis gemäß Abs. 2 'Lit .. a ibeigebracht und 
wurde auf Grund einer Typenpl"Üf'llng (§ 29 
Abs. 4) otder ,einer BinzeLprüfung (§ 31 Abs. 2) 
oder ,einer :besonderen überpr.üfungim Sinne des 
§ 56 Albs. 1 fest!~estelilt, daß ,das Fahrzeuig oder 
de~sen Type den Vorschriften dieses Bundesge
setzes und ,der 3Juf Grund dieses BUnidesgesetzes 
erlasseThen Verol'dnungen ent:lSpricht, so darf das 
Fahrzeug für die Da.uer der auf diesePl'üfung 
folgenden 18 Monate Zlugelassen werden; eine 
weitere Zu13Jssung desselben Fahrzeuges auf 
Grund eines Antrags ohne Be~brin~Dg eines 
Nachweises gemäß Abs. 2 'Lit. a ist nur vor Ab
lauf :dieser Frist und nur für cl,ie bis zu ihrem 
Ablauf venbldbende Zeit zulässig." 

124. Im § 38 A!hs. 2 ;ist am Ende an Stelle der 
Worte "den Vorschriftlen ,dieses BU1lldesgesetzes 
und .der auf Grund ,dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Vetlordnungen entspricht." zu setzen 
"verkehrs- und betriebssicher ist.". 

125. Im § 39 Abs. 1 ,ist am Ende anzufügen: 

"Fahrzeuge zur Güteribefönderung, bei denen 
ledigtlich das höchste zUlläs·s.1ge Gesamtgewicht 
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oder ,die höchsten :oulässiJgen Achslasten oder 
beide ,die im § 4 Albs. 7 und 8 angeführten 
Höchstgreruzen ülbersteigen,sind gemäß § 37 zu
zula:ssen und die Beschränkung der Zulassung 
auf be&timmte Straßenzüge ~st bedingt für den 
Fall aus:ousprechen, daß das Fahrzeug ganz oder 
tei:lweise heLadeniist;dies gilt ,sitmgemäß auch 
für Fahrzeuge, an ,denen gemäß § 28 Abs. 6 
Streu- oder Schneeräumgeräte angebracht wer,den 

'dürfen und deren größte Breite llIUr bei ange
brachtem Gerät die im § 4 Abs. 6 Z. 2 angdiihrte 
HöchstJgrenze ühel"'stJeigt." 

130. Im § 40 ist aIs neuer Albs. 6 anzufügen: 

,,(6) Sei Fahrzeu~en, für lrueeine Bestätigung 
gemäß § 37 Aobs. 21it. c 'Vorgelegt wurde, ist 
die Interessenvertr,etung, die die Bestät~gung aus
gestellt hat, von ,der Zulassung ,des F1ahr~euges 
unter Angabe :des ~ugewiesenen Kennzeichens zu 
verständ.igen. Im FaHle der Albs. 3 und 4 sind 
die im § 37 ,Albs. 2 angefiihI'ten Nachweise der 
B,ehör.de zu ertbr,ingen, in deren örnlichem W~r
kungSibereich da,s Fahrzeug seinen ,dauernden 
Standort hat." 

131. Im § '41 Ahs. 1 erster Satz list an SteNe 126.Iim § 39 ist an Stelle des A;bs. 2 zu setzen: 
der Worte "das BU!Ilidesministerium für ,Handel, 

,,1(2) Bei fahrzeugen, me nach dem Ahs. 1 Gew~rhe und IndUiStrie" zu setzen ",den Bundes
zugelassen sind" muß nehen der vonderen und, minister für Verkehr". 
hintJeren Kennzeichentafel, hei Kraf,tWl3igenZiü>gen 
neben der vorderen Kenruzeichentafd ,des Zug- 132. Im § 41 Albs. 2 ist am Ende Ider lit. m 
fahrzeuges und der hinten am letZiten Anhänger der Punkt durch einen Beistrich /Zu ersetzen und, 
angebrachten Kennz.eich'entafd je ,eine kreisrunde 
geLbe TafeL mit mindestens 200m Durchmesser,' 
schwa,rzem Ra:nd un,d dem hteinischen Buch
sta:ben "R" in Idauernd ,gut lesbarer und unver
wischJbarer schwarzer Schrift voHständig s,ich,tbar 
angebracht sein. Wenn ,die Verwendung von 
Fahrzeugen, an denen gemäß § 28 ,Albs. 6 Streu
und Schneeräiumgeräte ,angebmcht werden ,dürfen, 
nicht der eingeschränkten Zulassung unterliegt, 
sind die Tafeln zu entfiernen oder abzudecken. 

{3) Kraftfahrzeuge und Anhänger dürfen ge
mäß Albs. 1 auch ~Ulgelassen werden, w,enn der 
Antragstelolerglauhhaft macht, daß der nach § 37 
Albs. 2 Antr.a.gs:berechtigte ,der Antra:gsteHung zu
scim,mt." 

als neUie I,it. n, 0 ,und p anzufügen: 

"n) bei Kraftfahrzeugen, ,d~e ~um 'Ziehen von 
Anhängern bestimlmt sind, die Beschaff,en
heit der Anhänger, ,die mit ihnen gezogen 
werden ,dürfen; bei Anhängern die· Be
schaff,enhert der Zug,f,ahrzeuge, mit denen 
sie ,gezogen werden dürfen {§ 28 ti\lbs. 4), 
bei· Sattelzu#"aihrzeugen und Sattelanihän
gern auch d~e höch,ste :wlässige SaJttellast, 

0) die Bauarq~eschwindj,gkert' Ibei Fahrzeugen, 
für Idie auf Grund der Ba.Ulartgeschwindi.g-
keit Erleichte!"U11lgen ,gelten, . 

p) die Verpfl.ichtung, daß am Fahrzeug die im 
§ 39 Abi;. 2 ader § 39 a angef'ührten Tafeln 
angeibrach,t sein müssen."-

127. Nach § 39 ist als neuer § 39,a einzufügen: 133. Im § 43 sind als neue Aibs. 6 !Und 7 aruzu-

,,§ 39 a. Ke n n z ,e .j c h nun g von F a h r- fügen: 
ze 'u g en mit höhe rem H ö c h s t g e- ,,(6) Ist der ZU!lassungs:besitzer gestorben, ,so 

wie h t hat der :our Vertretung des NachJ1a;sses Berufene 

Bei KraftEahr,zeugen IImd Anhängem deren 
Höchstgewicht (§ 2 Z. 32 a) ,me im § 4 
Abs. 7 für das höchste zuJäss~ge Gesamtgewicht 
angefühnen HöchstJgrenzen oder :deren Achslasten 
bei. ,im Rahmen des Höchstgewichtes zulässilger 
BeLastJung ldie im § 4 Ans. 8 angefÜlhrten Höchst
grenzen ühersteig,en, muß, wenn sie nicht unter 
§ 39 Abs. 1 falolen, neben der voroer,en und 
hin~eren Kennzeichentafel je eine kreisrunde 
gelbe Tafel mit mindestens 20 cm Durchmesser, 
schwarzem RJand und dem latcinischen Buch
staben "H" in dauernd gut 1eSlbarer und unver
wischbarer schwarzer Schrift vo~lständigsichtbar 
angebr.acht '!>ein." 

128. Im § 40 Albs. llLit. a ist nach dem Wort 
"ZoHwache," einzufügen "der Jrustiizwache,". 

129. Im § 40 Abs. 41St an StelLe der Worte 
"das Bundesmini.steri.um für Handel, Gewerhe 
und Industrie" zu setzen "der Bundesminister 
für Verkehr". 

die Behör.de vom Tode des Zu1assungsbesitzers zu 
verständigen. 

(7) Ist der ZuLassungsibesitzer eine juristische 
Person, ,eine PersonengeseU,schaft des Handels
nechtes oder eine Genossenschaft, ,die aufgelöst 
oder beendi,gt worden ist, so haben die Ab
wickler. die Behörde von ,der AuJlösung oder 
Beendigung z.u verständigen." 

134. Im § 44 Albs. 2 ist ;a,m Enlde ,der Lit. e d'as 
WOrt "ader"durch einen B:eistrich zu ,ersetzen 
!Und nach der lit. f als neue iliit. g, h lund i an
zufügen: 

"g) der Zu:las,sungslbesitzer ,den VerpfEchtungen 
igemäß § 43 Abs. 4 lit. 'a bis c ,nicht nach
kommt, 

h) ,der Zulassungsbesitzer gesto.rben ist oder 
i) der Zu!1assungslbeSlitzer eine juristische Per

son, eine Personengesdlschaft ,des Ha·ndels
rechtes oder eine Genossenschaft ist, diese 
aufgelöst oder heendigt worden ist." 
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135. Im § 44 Albs. 5 .ist am Ende ranzufügen: 
"Alls Tag der Aufhebung ,der ZuLassung gilt der 
Tag des Eintrittes der Vollstreckbarkeit des Auf
hebungstbescheides (Ahs. 3 und 4)." 

136. Im § 45 Albs. 6 ist am Erude des drritten 
Satzes Ider Ptqnktdurch einen Strichpunk,t zu 
ersetzeru und danach ·einzufügen: 
"diese Beschein~gwlIg ,unter,Liegt keiner Stempel~ 
gebühr." 

137. Im § 46 Ahs. 3 hat der erste Sa·tz zu 
lauten: 
"ü!herste},l:ungsfahrten mit gahr.zeugen oder mit 
Kraftwagen .uIl!d Anhängern, deren Ahmessun
gen oder Gesamtgewichte 'Oder Achshst,en die 
im § 4 Ahs. 6 his 8 oder .im § 104 Aibs . .9 fest
gesetzten Höchstgrenzen ülberschreiten, sind nur 
mit BewirUigufllg ,des Landesha:uptmanneszulässig, 
in dessen ördiichem W~rkungSibereich die Ober
~'tellurugsfahrten rdurchge.fiiJhrt werden sollIen." 

138. Im § 48 Abs. 1 Iit. b r~st nach dem Wort 
"Zollwache, "einzuH1gen "der Jusüzwache,"; 

13.9. Im § 48 Abs. 2 hat der erste Satz zu 
lauten: 
"Brei der Zulassung zw,eier oder dr,eier Kraft
räder oder zweier oder dreier Kraf,twagen ,des
seLben AntragsteHers rist auf Antrag ein einziges 
K,efllnzeichen, ,ein Wechrselkenl1JZeichen, zuzu
weisen.'" 

140. Im § 48 Arbrs. 4 hat der fünfte Satz zu 
lauten: 
"Das Kennzeichen hat weiters, sofern es kein 
Deckkennrzeich:en rgemäß Ahs. 1 ~st, Ihei Fahr
zeugen, di,e zur Verwendung ,im Bereich des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes, der ZoHwach,e, 
der Justizwachre, ,der Österreichischen Bundesbah
nenr oder der Post- iund Tdregra:phenv,erwaltunrg 
bestimmt sind, sow.ie bei Heeresfahrzeugen an 
Stelle der Bezeichnung des Bunde!llanrcres und der 
Behörde .die Bezeichnung des sachlichen Bereiches 
und bei den im § 54 Ahs. 3 und Albs. 3 a lit. a 
und ib angeführuen Fahrzeugen an Stelle der Be
zeichnung der Behörde die Bez.eichnung ,des 
sachLichen Bereich,es zu enthalten." 

141. Im § 49 Albs. 2 ist an Stelle der Worte 
. "VOIm Bundesminist·erium für Handel,Gewerbe 
und I'llidustl'ie" zu setzen "vom Bundesmini'ster 
für Verkehr". 

142. Im § 49 hat ·der .Albs. 4 zu lauten: 

,,(4) Auf ,den KeIl!nz·eichentafelrn muß das K,enn
zeichen in weißer Schrift eiIl!gepreßt sein. Diese 
Schrift muß hei Tag und klarem W.etter auf 
mindestens 20 m leshar ·sein. Der Grund der 
Kennzeichenuafd rnußschwarz sein, jedoch 'bei 
Motodahrrädern . und bei K,ennz,eichentafeln ge
mäß Albs. 3 rot, hei Prdhefahrtkennlzeich.en und 
bei 'vol'Übergehendzugelassenen Fahrzeugen 'blau 
und hei überstel1un~s~ennz'eichen grün. Die 

Kennzeichentafe1n mü,ssen bei Mowrfiahrrädrern 
weiß, hei Anhängern, alußer bei Gelenkkraftfahr
zeugenund den im Abs. 3 ,angeführten An
hänge.rn, rot umrandet sein. Auf Kennzeich·en
taf,eIn für vorübergehend zugelassene Fahrzeuge 
müssen auf einem roten Stre~fen .am rechten 
Rand der Talel in weißer Schrift die zwei 
letzten Ziffern der Jahreszahl des Kalenderjahres 
angegehen sein, in dem die ZulassungerIischt. 
Kenrnzeichentafeln müssen dauerhaft und wider
standsfähig ausgeführt und mit einer Hohlprä
gung versehen sein, die das Staatswappen mit 
der Umschrift "Republik österreich" und die 
dem Hersteller der Kennzeichentafeln (Ahs. 5) 
vom Bundesminister ,für Verkehr zugewiesene 
Kontrollnummer 'zeigt." 

143. Im § 49 hat der Ahs. 5 zu lauten: 

,,{5) Die Kennz,eichentafeln dürfen nur von 
Pensonen her,geste!l:lt weJ:1den, denen die Berech
tigung hiez·u vom Bundesminister für V er~ehr 
verliehen wurde, unJd nur zu den vom Bundes
miniJSter für Verkehr festgesetzten Bedingung,en. 
Der Bundesminister für Verkehr hat f,estzusetzen, 
alUs weIchem Stoff und in weIcher Ausf1ührun.g 
die ']aifeln herzusteHensil1Jd und z;u welchen 
B,edingungenund an welche Auftraggeiber die 
Tafleln zu liefern ,sind. Die Berechtigung darf 
nur vertrauenswürrdigen Personen vlediehen wer
den. Sie ist zu entziehen, wenn .die Vel'traJuens~ 
wÜl'digkeit nicht mehr rgegeben ist; sie kann 
entzogen werden, w,enn die f,estgesetztel1J Bedin
gungen nicht eingehalten wiUl,den. Wurde die 
Berechtigul1Jg entzogen, so sind rdie ,prägestempel 
mit dem StaatsWlappen unv.erzüg:lich dem Bundes
ministerium für Verkehr alhzuliefern. Die Ab
lieferung hegrundet keinen Anspruch auf Ent
schädilgung. " 

144. Im § 49 Aihs. 7 erster Satz ,ist nach dem 
ersten Ha;libsa'tz .einrzufwg,en: "bei Fahrzeugen, bei 
denen die Kcennzeichenleuchte auf einem Leuch- . 
tenträger {§ 14 Albs . .91it. c) angelbracht ist, ist 
die hintez;e K,enrnzeich,entafe.1 unibeschadet des 
Albs. 6 a;uf ,diesrem anzubrinlgen;" 

145. 1m § 55 hat der Albs. 1 zu lauten: 

,,(1) Kmftfahrzeuge UIl!d Anrhäl1Jg,er der in den 
lit. a ih~s k al1Jgeführten Arten sind von ,der 
Behörde, d~e Iden Zullassungsschein 'ausgesüe1h hat, 
w,]ederkehrend zu überpl'Üfen. Bei der wieder
kehrenden Ülberpr,üfung :i~t innerhalb der im 
A,bs. 2 f.estg,e,setzten Fristen auf Grund des V;er
f.ahren'S gemäß § 57 zu entscheiden, ob das 
Fahrzeug den Vorsch'Diften idieses BUl1Jdesgesetzes 
und ,der auf Gl'und :dieses Bundesgesetzes erlas
senen Verorrdnrungen en.tspricht. Wiederkehrend 
zu üherpl'üfen sind 

a) P,ersonenkraftwagen zur entgeldrichen Per
sonen'beförderung ; 

649 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)24 von 46

www.parlament.gv.at



649 der Beilagen 25 

b) Komlbination~kraftw:lJgen z'ur ,entgeltlichen 
Personenbeföl'derullIg j 

c) Omnilbu'sse; 
d) La'stkraftwr.l:genj 
f) Transportkarren mit einer B:lJuartgeschwin

idigkeit von mehr al~ 30 km/h; 
g) anicLere ,als landwirtschaft1iche sellbstfahrende 

Ar:beitSlffiaschinen mit einerB,auang,eschwin
,digkeit von mehr als 30 km/h; 

h) Kraftw<ligen, die nicht unter § 3 Abs. 1 Z. 2 
lit.a Jbi,s f hUen; 

i) Sonderkraifdahrzeuge; 
j)andere als leichte Anhänger, mit denen 

eine GesmwlindiJgkeit '\"on 25 km/h über
schriitten werdendad oder die eine Fr,emd
kraftbremsanlage aufweisen; 

k) 'Sonderanhänger. 

147. Lm § 55 ,A'bs. 3 ist an Stelle des ersten bis 
cLl'itten Satzes zu setzen: 

,,:Für jede im Zuge' der wliederkehr·eniden über
prüfung vorgenommene Prüf,ung des Fahrzeuges 
(§ 57 Abs. 1) ist ein Kostenlbeitl1ag zu leisten. 
Dieser ·ist vor der Prüfung zu erlegen und rück
zuerstatten? wenn die Prü:tung un:terh1e~bt." 

148. Im § 55 hat der Ahs. 4 zu lauten: 

,,( 4) Der ,im Albs. 3 angeführte Kostenbeitrag 
'beträgt: Für die Pl'üfung 

!a) eines nicht unter l.it. h oder ,d 
f.a!lJenden Kraftwa~ens ......... 100 S, 

b) eines Lastkraftwag,ens, eines Sat
telzThgfa:hrzeu~s, emes Gelenk
knftfahl'Z,culges, e.nes Spezia>l
kr:aftw .. gens mit einem höchsten 
zuläJSs,igen GesamTIgewicht von 
mehr als 3500 kg, eines Omni
busse!s oder einer ZugmasmillJe mit 
einer Bauartgeschwindigkeit von 
mehr alls 25 km/h ............. . 

c)eines SOnlderkraftfahr.z,euges .... 

.cl) eines Anhängers, eines Sonder
. anhängers, einer Zugmaschine ,mit 
,einer ß;a:uartgeschwineligkeit von 
nicht mehr alLs 25 km/h oder eines 
Motorkarrens ................ . 

e ) eines Kraftra.des ............. . 

f) eines Inva:liJdenilU1aftfahrzeuges .. 

149. Im § 56 hat der A'bs. 1 zu lautellJ: 

130 S, 

150 S, 

40 S, 

30 S, 

10 S." 

Von der wiederkehrenden überprüfung sind 
j,edoch au's,genommen Fahrzeuge im Besitz des 
Bundes, der Länder, Ider G~meindeverbände, ,der 
Ortsgemeinden mit mehr als 50000 Einwohnern 
und der von diesen Gebietskörperschaften unter 
ihrer Haftung betriebenen Unternehmungen, 
sofern di,e Fahrzeuge von den Dienststellen dieser 
Gebietskörperschaften ocLer Unternehmungen 
durch hinreichend Ig,eeign:etes, die Vot1aus,setzMn
gen Ides § 125 Ahs. 2 Z. 2 .erfüllendes Personal 
und mit Hilfe der erforderlichen Einrichtungen 
sellbstim Sinne der für die wiederkehr,enide über
prüfung bestehenden V Ol'schriften überprüft 
werden; die V:orausset~ungen des § 125 Abs. 2 
Z. 2 Lit. Ib gehen auch ,a'ann aJJ,s .erfüllt, wenn 
in ,sinng,e/mäßer Anwendun:g des §125 Albs. 3 
festgesteHt wU!1de, daß eine g'1eichwertige Aus
bildung vor liegt." ,,(1) Krafrlahrzeu.g·e und Anhän~er, bei denen 

bei Anzeigen gemäß § 58 Albs. 1 letzter Satz 
146. Im § 55 hat ,der Abs. 2 zu lauten: >Bedenken bestehen, olb sie sich in verkehl'S- und 
,,{2) Die wiederkehrende überprüfung ,iM drei Ibetriehssichlerem ZUSItand befinden, oder mit 

Jahre, 'bei Fahr,z·euigen zur entgeLtlichen Perso- denen mehr Lärm, Ra:uch oder übler Geruch 
nenlbeförderunlg ein Jahr nach ·der ersten Zu- verursacht wird, als 'bei or,dinun~s:gemäßem Zu
hssung, lauch wenn dliese im Au~.Land erfolgte, stand und sachgemäßem BIetrieb unvermei,dbar 
und nach jeder überprüfung ein Jahr nach dieser ist, 'sind von der 'Behör.de zu ,üJb.erpl'üfen, ob sie 
vorzunehmen; bei Lastkraftw.aJgen mit einem dellJ Vorschr:if,ten dieses B.llindeSigesetzes und der· 
höchsten zUilä9sigen Gesamtgewicht von nich,t auf Grund dieses BundeSigesetzes er,1assenen Ver
mehr a!ls 3 500 kg ,iJst jedoch die zweite wieder- ordnungen entsprechen; d~es gilt ,für vorläufig 
kehrende Überpr,üfung er'st zwei Jahre nach der z'ugela'ssene Faihrzcuge und Fahr,zeuge mit a'us
ersten vorzunehmen. Wurde der Nachweis über ländisch,em !<JellJnzeichen ,simrgemäß. Die Behörde 
den Zeitpunkt .der ersten Zuhssung nicht er- kann an Stelle .clesgemäß § 57 Abs. 1 ,einzuholen
bracht, so hat die Behörde ,den Zeitpunkt der dm Gutachtens auch :die Beibringung eines Gut
ersten überprüfung f,es.tlZusetzen. Wenn ein Fahr- achtens ,gemäß § 57:a Abs. 1 aDJol'dnen. Eine 
Z'CUlg länger als vie~ Monate ~~g,emelde~ war oder besondere Ü!berprüfa.mg is,t auch bei den im § 57 a 
d~r Zula;ssungsschem und. die ~~nnzelchentafe1n Albs. 1 lit. a bis cl angeführten Fahrzeugen vor
~mtJerle~~ waren, .kanndle .. Beh?rd~. auf Antrag zunehmen, wenn dies vom Zuaas:sungshesitzer 
el~~n 'spater.en Ze!tpu~t. fur Id~e nachste über- de,s Fahrzeuges, bei nicht zugdassenen Fahrzeu
prufl~'ng. festsetzen. Die ü~erprufung kann aum! 'gen 'Vlom r,echtmäßigen Bes,itzer, beantragt wi!1d." 
Jewei!ls mnerhallb von drCl Monaten vor oder 
nam dem sich a:us diesem Absatz ergebenden 150. Im § 56 Abs. 2 ist an SteLle der Worte 
Zeitpunkt vorgenommen werden .. ALs überprü- "Ihs Bunde&minister~um für Handel, Gewerbe 
fung gilt auch eine Einze1prÜofung ,des Fahrzeuges und Indus,trie" zu setzen "Der Bundesminister 
gemäß § 31 Abs. 3." für Verkehr". 
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151. Im § 56 hat der A:bs. 4 zu lauten: 

,,'(4) WUl1den Mängel (§' 57 Albs. 7) festgestellt, 
so ist für jede im ZU!ge der ibesonderen über
prüfung vorgenomJm€l1!e J?rüfung des F ahrz,euges 
ein KostenJheitr:1ig 'gemäß § 55 ,Abs. 4 zu ent
l1ich:ten. Der Kostenbeitrag ist auch für j€de im 
Z'Uge einer hesondel1en übe~priitfu~ gemäß 
Alhs. 1 zw,eiter Satz v011!~en;ommenen Prufung des 
Fahrzeu~es zu 'entrichten." 

152. Im § 57 hat der A:bs. 4zu lauten: 

(4) Der l.ande~hauptmann hat für seinen 
ör~iichen Wirkung~bereich a'Uf Antrag Vaeine 
oder 'Lur Reparatur von K'l1aftfa,h~eugen od:r 
Anhängern berechti,gte Gewerhetrevbende, die 
hinreichend über hiezu geeignetes, ,die Voraus
setzungen des § 125 Achs. 2 Z. 2 erfüllendes Per
sonal und die erfordJerlichen Einrichtungen ver

. fügen, Zlur Abgabe von. Gutachten für die wie
derkehrende und die besondere üherprMung zu 
ermächtigen. Die Ermächti,gung ,darf nur v'er
trauens,würdi'gen Personen verliehen werden. Der 
ermächtigte Verein oder Gewel1betreibende hat 
Veränderungen hinsichtlich seines Personals und 
,seiner Einrichtungen, soweit diese Voraussetzun
g,en ,für die ErneUung der Ermächtigung w~ren, 
unverzüglich dem LandeshaJuptmann anzuze~.gen. 
Die Voraussetwngen des, § 125 Abs. 2 Z. 2 ht. b 
gelten auch dann als erfülk, wenn in sinnge
mäßer Anwendung des § 125 Aibs. 3 festg-.estellt 
wurde, ,daß 'eine gleichwertige Ausbildung vor
liegt. Die Ermächt,igung ist zu widerrufen, wenn 
die für die Ermächtigung voq~eschriebenen Vor
aussetzungen nicht m€hl" gegeben sind." 

153. Im § 57 Abs. 6 wird am Ende angefügt: 

"Bei Personenkra:fnwagen und Kombinations
kraftwa~gen zur ,enogeltlichen P'ersonenbefö;de
rung ist eine Begutachtungsplakette IUnter s:nn
gemäßer Anwendung des § 57 ,a.N?s. 5 blS 7 
anz,ubringen oder dem Zulassungsbesitzer auszu
folgen." 

154. Im § 57 Abs. 7 ist an Stelle des Wortes 
"überprüfung" zusetzen "Priiifung". 

155. Im § 57 a Abs. 1 haben der erste bis dritte 
Satz zu lauten: 

"Der ZulassungS/besitzer eines Fahrzeuges 
der inden lit. abis dangaführten Arten hat 
dieses zu ,den im Abs. 3 'erster Satz festgesetzten 
Zeitpunkten von einem hieZfU gemäß Abs. 2 er
mäch,tigten Verein oder Gewel'lbetreihenden wie
der~ehl'lend begutachten ,zu lassen, ob es den Er
forderniss,en der Verkehrs- und Betriebssicher
he~t entspricht (wiederroehrende B~utachtung). 
Hr hat ,da>s Fahrzeug dem Verein oder Gewerbe
trdb.enden zur wiooerkehr:enden Begutachtung 
vorzuführen und ,dafür zu sorgel)., daß dieses 
gereinigt ist, sowie ·den Zulassungsschein vorzu~ 
legen. Wiederkehrend zu begutachten sind 

a) Krafträder; 

b )Personen-krafowagen .außer solchen zur 
,entgdtlich,en Personenlbeföl'derung; 

c) Kombinationskr:aftwagenaußer solchen zur 
enllgeltlichen Personenheför:derung; 

d) leichte Anhänger, mit denen eine Ge
schwindigkeit . von 25 km/h überschritten 
werden d3!r<f; 

e) Zugmaschinen mit einer Ba>Ulartgeschwin
digkeit von mehr aLs 25 kJffi/h; 

f) landwirtschaftliche' 5elbsvf,ahrende Arheits
maschinen mit ,einer ,Biauartgeschwindigkeit 
von mehr als 30 m/h; 

g) Motorkal'ren mit einer Bauartgeschwindig
keit von mehr als 25 km/h." 

156. Im § 57 a hat der Albs. 2 ZluLauten: 

,,(2) Der Landeshauptmann hat jfür seinen ört
lichen Wirkungsbereich auf Antrag V'el'eine oder 
zur Reparatur ,von Kr,afnfahr,zeugen oder An
hängern berechtigte Gew,erlbetreihende, die h~
reichend über hiezu ,geeignetes Per50nal und die 
erfol'derlichen Einrichtung,en verfügen, zur wie
,derkehrenden Begutachtung gemäß Abs. 1 zu 
ermächtigen. Die E'rmächtigfllng darf nur ver
trauenswürdigen Personen verliehen werden. Bei 
der Ermächtigung ist auch .auszusprechen, in 
welcher Weise di'e PrWfstellen des ermächt~gten 
Vereines oder, GewerhetrdbendeJ;l erkennibar 
gemacht sein müssen. Der ,ermächtligte V'er,~in 
oder Gew.erbetrdbende hat V,erändel'ungen htn
sichtlich seines Personals und seiner Einric4-
tungen, soweit di~seVoraussetzung für d,i'e Er
teilung der Ermächtigung waren, unverzüglich 
dem Landeshauptmann anzuzeigen. Die .Er
mächtigung ist gane oder' nur hinsichtlich ein
zelner Arten von Fahrzeugen zu widerrufen, 
wenn der ,el1mächt~gte Verein oder Gewerbe
treihende nicht mehr vertraueus,würdig ist, nicht 
mehr über .geeignetes Personlai verfügt oder seine 
Einrichtungen nicht den durch Verordnung fest
g,esetzten Anforderung.en entsprech.en. Dcurch 
Verordnung ist f.estzusetzen, unter welchen Vor
,aussetzungen 'eine ,Person als !ZJur Durchführung 
der wiederkehrenden B.egutachtung g.ee~gnet zu 
gelten hat :und welche Einrichtungen. nach dem 
jeweiligen Stand .der Technik zur wiederkehren
den Begutachmmg erforderlich sind." 

,157. Im § 57 ,a hat der Abs. 3 zu lauten: 

,,(3) Die wiederkehrende Begutachtung ist drei 
Jahre nach der ersten Z.uLassung, ,auch wenn diese 
im Ausland erfolgte, zwei Jahre 'nach der ersten' 
Begutachtmng und ein Jlahr nach der zweiten und 
Iliach jeder weiteren Begutachtung vornehmen zu 
lassen; 'die Beg,utach!tfUng kann - ohne Wirkung 
für den Zeitpunkt der nächsten Begflltachtung -
auch in ,der Zeit von drei Monaten vor ,dem vor
gesehenen Zeitpunkt bis ,zum Ablauf des sech
sten darauf folgenden Kalendermonates vorge
nommen werden. Eine außerhalb dieser Fristen 
vor,genommene Begutachtung hat keine Wirkung 
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für "den Zeitpunkt aer nächsten Begutachtung. 
§ 55 Aibs. 2 z.weiter und dritter Satz gilt sinn
gemäß. Als Beguta.chtung gilt auch eine .ßinzel
prüfung des Fahrzeug,es gemäß § 3.1 Abs. 3 oder 
,eine ibesondere Überprüfung gemäß § 56." 

,158. Im § 57a hat der Ahs. 4 ZIU .L<lJuten: 

,,(4) Der Verein oder Gew,erhetrdbende hat 
üher den Zustand eines von .ihm gemäß Abs. 1 
vorgeführten Fahrzeuges 'Vor Behebung aUeDJbaHs 
festgestellter Mängel ,ein Gutachten ,auf .einem 
Beg,utachtungsformbl~tt auszustellen. Eine Aus
fertigung !ist dem aas Fahrzeug Vorführenden zu 
übergeben, eine zweite Ausf.ertigung des Gut
achtens ist Jüpf ].ahre lang aufzubew,ahren und 
den mit Angelegenheiten des Kr.aftfahliWesens, he
faßten Behörden ~uf Verlangen vorzulegen." . 

159. Im § 57 a Albs. 5 hat dererstJe Satz zu 
huten: 
"Entspricht .das ,gemäß Ahs. 1 einem Verein oder 
Gewerbetrdbenden vOl'geführte Fahrzeug den Er
fOl'dernissen.der Verkehrs- und Betriebssicher
heit, so hat der Verein oder Gewe~betre~bende 
am Fahrzeug eine von der Behärdeausgegebene 
BegutJachtungsplakette so ,anzuIbringen, daß aas' 
Ende der gemäß Abs. 3 für die nächste wieder
kehr,ende Begutachtung festgesetzten Frist außer
halb des Fahl'zeuges stets leicht festgestellt wer
den kann; dies ist lin ,dem vom Verein .oder Ge
werbetreibenden gemäß .Albs. 4 ausgestellten Gut
achten ZiU vermerken." 

160. Im § 57 ,a hat ,der Ahs. 6 zu lauten: 
,,(6) Wurde für ein im Abs. 1 lit. abis g 

angeführtes Fahrzeug eine im § 57 Abs. 6 ang.e
führte ,Bestätigung ausg.estellt, so hat die Be
hörde dem Zulassungsbesitzer eine Begutach
tungsplakeue (Albs. 5) auszufolgen, anlf der das 
Kennzeichen des Fahrzeuges dauernd gut lesbar 
und unverwischbar angeschr~eben ist. Eine 'solche 
B,egutachtungsplakette ist dem ZuLasS'ungsbesitzer 
auf Verlangen von der B'ehörde, oder einem ge
mäß Abs. 2 ,ermächtigten Verein oder Gewerbe
treibenden ,auch ohne überprüfung oder Be
gutachtung auszufoLg,en, wenn er nachweist, daß 
für da.s F.ahrzeug gemäß .Albs. 3 noch keine oder 
keine weitere wiederkehr,ende Begutachtung 
fäll~ geworden ist. Die mit dem Kennzeichen 
versehene ~egutachtungsplakette muß so am 
Fahrzeug angebracht sein, daß das Ende der ge
mäß Abs. 3 für die nächste wiederkehrende Be
gutachtung festgesetzten Fr~st außerhalb des 
Fahrzeuges stets leicht festgestellt werden kann." 

161. Im § 57,a hat der Abs. 7 z.u lauten: 
,,(7) Die -Begutachtungsplakette (Abs. 5) darf 

nur von Personen hergestellt wer.den, denen aer 
Bundesminister für Verkehr hiezu ,die Berechti
gung verliehen hat, und nur unter Erfüllung 
der hei der Verleihung vorgeschriebenen Auf
lagen. Die Berechtigung d<IJrf nur ver.trauens
würdigen Personen verliehen werden. Sie ist zu 

entziehen, wenn die Vertr.auenswürdigkeit nicht 
mehr gegeben ist; sie ~ann entl:wgen werden, 
wenn vory;eschr.iebene Auflagen nicht erfüllt 
WlUrden. Begunachtungsp1<llketten ,dürfen nur von 
Behörden in Auftrag .gegeben und nur an Be
hörden geliefert wer.den. GegenstäJ;lde,' die nach 
ihrer Besch·affenheit und ihr-ern A.ussehen leicht 
für ei~e Begutachtungsplakettegehalten werden 
kcönnen, dürfen an im Abs .. 1 lit. ,a his g ange
führnenFahrzeugen nicht angebracht sein. Die 
Begutach·tung.splakette ist nur ,geg.en Ersatz der 
Gestehungskosten am Fahrzeug anzubringen 
(Albs. 5) oder, dem Zulassungsbesitzera.uszu
folgen (Ahs. 6)." 

162. Im § 57 a sinda1s neue Abs .. 9 und 10 
anzufüg,en: 
·,,(9) Nicht zum Verkehr zug.elassene, im Ahs. 1 
lit. a his g angeführte Fahrzeuge können einem 
Verein oder Gewerbetreibenden zur wie,derkeh
renden Begutlachtung vorgeführt werden., wenn 
zugleich mit der Vorführung ,des Fahrz-eugesder 
Typenschein oder Bescheid über die Einzelge
nehmigung vo.rgelegt w,ird. Ent5pricht ,ein sdl
eh'es Fahrzeug den E1'Ifordemissen der Ve1'lkehrs
und Betriebssich·erheit, so hat der Verein oder 
Gewerbetreibende hierüber ein Gutachten auf 
dem Begutachtungsformblatt (Abs. 4) auszustel
len, auf welchem die Fahrgestellnummer,bei 
Kraf,tfahrzeugen ,auch. die Motornummer festzu
halten list. Die Ausfolg:ung der Begutachtungs
plakente ,auf Grund einer solchen Begutachtung 
da.rf jedoch nur nach der Zulassung des Fahr
zeuges zum Verkehr auf Antrag des ZuLassungs
besillz·ers durch .die Behörde erfolgen, wobei 
Albs. 6 sinngemäß 'anzuwenden ist. 
'(10) Das Österreichische Statistische Zentral

amt hat laufend Erhebungen über den Zusta:nd 
der zur wliederkehrenden -Begutachtung vorge
,führten F,ahrzeug.e ,durchzuführen. Der Verein 
oder Gewerbetrdbende hat eine dritte Ausfer
tigung des Gutachtens gemäß Ahs. 4 nach Maß
gabe der vom Österreichischen St:a:tistischen Zen
tr,aLamt festg,esetzten Termine diesem zu über
senden." 

163. Im § 58 Abs. 1 .ist ,am Ende anzufügen: 
"Weist da.s Fahrzeug Beschädigungen auf, die 
geg,enwärtig se.ine weitere Verwendung offen
sichtlichausschließen, so ist dies der Behörde, 
die .den Zulassungsschein für das Fahrzeug aus
gestellt hat, anzuzeigen." 

164. Im § 59 hat der Ahs. 3 zu Lauten: 

,,(3)' Die Versicherungs!mmmen für die im 
Abs. 1 angeführte Krafdahrzeug-Ha:ftpflichtver
sicherung müssen mindestens <l.as Zweifach·eder 
im § 15 Abs. 1 Z. 2, Ahs. 3 Z. 1, für Omnibusse 
und Lastkraftwagen zur Personenbeförde1'lung 
auch Z. 3, und § 16 Abs. 1 ,z. 2 EKHG ange
führten Haftungshöchstbeträge hetragen; hin
sichtlich Schäden an Sachen muß die Versiche-
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rungssumme jedoch mindeste~ .ein Zehntel der 
Versicherungssumme für die Tötung oder Ver
letzung mehrerer Menschen betugen. Für 
Omn~busanhänger muß die Versiche,rung,ssumme 
,für ·die Tötung oder Verletzung mehrerer Men
schen mindestens den Haftungshöchsübeträgen 
gemäß § 15 Abs. 3 Z. 1 EKHG entsprechen; 
wenn der Omn~busanhänger Plätze für mehr 
als 10 Personen ,aufweist, erhöhen I$ich diese Be
träge für je angef:angene fünf Plätze um das 
Dreifach'e ,der Haftungshöchstbeträge gemäß § 15 
Abs. 1 Z. 2 EKHG." 

165. Im § 60 Abs. 2 odl1itter Satz haben die 
Worte "Iund 4" zu entfaUen. 

166. Im § 61 hat der Abs. 2 zu huten: 

,,(2) Die Behörde hat den V,ersicherer, dessen 
Versicherungsbestätigung (Abs. 1) ihr vorgelegt 
worden ist, zu verständigen von 

a) der Zulassung des ,Fahrzeuges, 

b) der Zuweisung eines anderen Kennzeichens, 

c)der Abmeldung des F,ahrzeuges oder der 
Aufhebung ,der Zulassung, ·sofern der Ver
sicherer nicht e,ine Anzeige gemäß Abs. 4 
erstattet hai:. 

In der Verständigung sil1!d die Merkmale der 
Versimerung.sihestätigung lanzuführen." 

167. Iin § 62 Abs. 6 hJJben die Worte "und 4" 
zu enm,allen. 

168. Der § 62 Abs. 7 hat zu lauten: 

,,(7) Der Bundesminister für Verkehr hat be
s·timmte Arten von Fahrzeugen mit ausländischem 
Kennzeichen von der im Abs. 2 angeführten 
Verpflichtung zu befreien, wenn der Nachweis der 
Haftung für diese Fahrzeugarten durch eine allge
meineErklärung eines im Abs. 1 angeführten 
Vers,icherers ,oder eines Verbandes solcher Ver
sicherer erbracht ist." 

169. Im § 64 Abs. 3 ist im zrw'eiten Satz der 
Klammerausdruck zu s·treichen und .am Ende des 
Abs. 3 ,anzufügen: 

"Ortslinienverkehr ist der zugelassene Verkehr 
auf Lini·en, deren Anfangs- und Endpunkte in
nerhalb desselben Gemeindegebietes ,oder inner
halb .aneinandergrenzender Gemeindegebiete lie
gen und Haltestellen zum Aus- und Einsteigen 
nur innerhalb dieser Gemeindeg'eJbiete bestehen; 
als OrtsI~nienverkehr g~lt f·emer ,der- Verkehr auf 
Linien, die sich auch' auf nicht unmittelbar an
einandergrenzende, benachbarte Gemeinden er
strecken, wenn diese zueinander ,im Verhältnis 
von Wohngemein.den zu Betriebsgemeinden 
stehen." 

170. Im § 64 hat der Abs. 4 zu lauten: 

jahres auf Kleinmotorräder heschränkte Lenker
berechtigung für die Gruppe A erteilt werden, 
wenn ·sie die zum Leken solcher F'ahrzeuge 
erforderliche getst1ge und körperliche Reife 
besitzen. Eine Lenkerlberechtigung für die 
Gruppe F, beschränkt auf landwirtschaftliche 
Fahrzeug.e, ·darlf bei dringender wirtschaftlicher 
Notwendigkeit auch Pers,onen erteilt werden, 
die das 16. Lebensjahr vol1el1!det haben, wenn 
sie .die zum Lenken .solcher RaJhrzeuge erfor
derliche geistige und körperliche Reife besitzen 
und die nach den Erf,ordernis,sen der Verkehrs
und ,Betriebssicherheit nötigen Auflagen oder 
zeitlichen, örtlichen oder sachlichen Beschrän
kungen der Gült~gkeit vorgeschrileben werden." 

171. Im § 65 Abs. 1 Z. 1 ha!ben die Gruppen B, 
C und D zu lauten: 

"Gruppe B: Kmftwagen mit nicht mehr als 
ad1t Plätzen für beförderte Personen außer dem 
Lenkerplatz und mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht ",on nicht mehr als 3500 kg, 
auch wenn mit ihnen ein leichter Anhänger 
(§ 2 Z. 2) oder, sof.ern die Summe der höch
sten zulässigen Gesamtgewichte beider Fahr
,zeuge 3 500 kg nicht übersteigt, ein Anhänger 
gezoge.n wird, de~sen höchstes zulässiges Ge
samtgewicht das Eigengewicht des Zugfahr
zeuges nichti1bersteigt; 

Gruppe C: Kmftwagen mit nicht mehr als acht 
Plätzen für beförderte Personen außer dem 
Lenkerplatz und Sonderkraftfahl'zeuge, auch 
wenn mit ähnen ein leichter Anhänger (§ 2 
Z. 2) gezogen wird; 

G;ruppe D: Kl'aftwagen und SOIiderkraftfahr
zeuge, auch wenn mit ihnen ein leichter An
hänger (§ 2 Z. 2) gezogen wird;" 

172. §65 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Die Lenkerberechtigung für die Gruppe C 
umfaßt auch die BerechtißlUng zum Ziehen v,on 
anderen als leichten Anhängern mit Kraftfahr
zeugen der Gruppe Bund F in .dem für diese 
Gruppen vorges,ehenen Umfang." 

173. Im § 65 hat ,der Abos. 5 zu lauten: 

,,(5) Die Lenker:berechtigung für die Gruppe F 
berechtigt :wch zum Lenken v,on Einachszug
maschinen, die mit einem anderen Fahrzeug ,oder 
Gerät 1$0 verhunden sind, ·daß sie mit <diesem ein 
einziges Kraftfahrzeug bilden, wenn dieses nach 
seinem EigengeWlicht und seiner Bauartgeschwin
digkeit einer Zugmaschine mit einer Bauartg·e
schrwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h ent
sprich'!. Das Ziehen von anderen als leichten An
hängern mit K'l'aftfi3!hrzeugen der Gruppe G mit 
einem höchsten zul:issigen Ges.amtgerwicht. von 
nich'! mehr als 3 500 kg ijit nur auf Grund .einer 

,,(4) Personen, die das 16. LebensJahr v,ollendet I Lenkeriber.echtigung für die Gruppen G, Bund E 
und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, zulässig. Das Ziehen von anderen als leichten An
darf eine bis zur Vollel1!dung des 18. Lebens- hängern mit Kraftf1ahrzeugen der Gr,uppe G 
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mu einem höchsten z'l1llässigen Gesamtgewicht 
von mehr als 3 500 kg ist nur auf Grund einer 
Lenkerberechti,gung für die Gruppen C und E 
zu:lässiig. Das Len!ken eines Sattelkraftfahrzeuges 
mit einem Sattelanhäng,er, dessen höchstes zu
lässiges Gesamtgewicht 750 kg überschreitet, ist. 
entsprechend dem höchsten zulässigen Gesam~ge
wicht des Zugfiahrzeug,es fmr' ,auf Grund einer 
Lenkerberechügung für die Gruppen Bund E, 
C und E oder D und E zulässig. Für die An
wendung des Ahs. 1, gilt ein Gelenkkr:aftlfahr
zeug als Knaftwagen." 

173 a. Im § 65 hat der Albs. 6 zu lauten: 

,,(6) Das Lenken unbes,etzter Kraf,tfahJ."lzeuge 
der Gruppe D, die nicht auch unter eine andere 
Gruppe fallen, ist auch auf Grund einer Lenker
berechtigung für ·die Gruppe C und das Lenken 
solcher unbes,etzter Kr,aftfaihrzeuge der Gruppe D 
mit einem höch,sten zulässigen Gesamtgewicht 

. von nicht mehr als 3 500 kg auch auf Grund 
,einer Lenkel1berechtigung für die Gruppe B 
zulässig. Dies ,gllt auch dann, wenn abgesehen 
vom Lenker nicht mehr als ,acht Per,sonen be
fördert werden, die mit der Betreuung des Fahr
zeuges im RahmeJ!. ihres Betriebes oder mit der 
EJ."Ifüllung !behördlicher Aufgaben befaßt sind." 

174. Im § 66 Albs. 2 haben die lit. a bisd zu 
lauten: 

"a) häufig in einem die ZurechßlUngsfähigkeit 
,ausschließenden Rauschzust,andeine straf
bare Handlung begangen hat (§ 287 StGB 
und Art. IX Abs. 1 Z. 3 BGVG. 1950), 

b) eine strafibare Handlung g,emäß den §§ 201 
bis 207 StGB begangen ,ht, 

c) eine strafhare HandLung gemäß den §§ 75, 
76, 84 bis 87 StGB oder w~ederholt ,gemäß 
,dem § 83 StGB begangen hat, 

d) eine strafbare Handhmg gemäß den §§ 102, 
111, 142 und 1143 StGB begangen hat," 

175. Im § 66 A:bs. 3 ,ist an Stelle des .letzten 
Halbsatzes zu setz,en: 

"str,at1ba-re Handlungen gelten jedoch nicht als 
bestimmte Tatsachen im Sinne ,des A:bs. 1, 

a) wenn seit der VolLstreckung der zuletzt 
verhängten Strafe oder Maßnahme im Zeit
punkt der EinLeitung des Verfa:hrens in 
er,ster Instanz mehr 'als ein Jahr vergangen 
ist und nach der Vollstreckung a.uch nicht 
gegen die für das Lenken eines Kraftfahr
zeuges maßgebenden Vorschriften über die 
Verkehrssicherheit verstoßen wurde; bei 
Geldstllafen, deren Entrichtung in Teilbe
trägen gestattet wurde, gilt als Vollstrek
kung die Entrichtung des ersten Teilbe
trages; 

b) bei den im Abs. 2 lit. a, e oder h ange
führten strafhareJ!. Handlungen, für die 

eine mehrfache Begehung als bestimmte 
Tatsache im Sinne des Abos. 1 z,u gelten hat, 
wenn die Strafe im Zeitpunkt der Ein
leitung ,des V,el1f,ahrens in ,erster Instanz 
getilgt ist." 

176. Im § 67 Albs. 2 hat der fünfte Satz zu 
lauten: 
'iDer Antnagsteller hat die zur Erstattung des 
ärz,dichen Gutachtens erforderlichen besonderen 
Befunde ode,r ,einen insbesondere im Hinblick 
auf sein Lebensalter oder im Hinblick auf ein 
v'erkehrspsychologisch auffälliges Verhalten erfor
derlichen Befund einer v,erkehI'spsychologischen 
Untersuchungsstelle zu ,el'bringen." 

177. Im § 67 hat der Abs. 3 zu lauten: 

,,(3) Vor der Ertei'lung der LenkeJ:'berechtigung 
hat die Behörde ein Guoachten vom Landes
hauptmann bestimmter, gemäß § 126 bestellter 
Sachverständig,er darüber einzuholen, ob der 
Antragsteller zum Lenken VOn Kraftfahrzeugen 
der in Betracht kommenden Gruppe fachlich be
fähigt ist; .dieses Gutachten ist a.uf Grund der 
Lenkerprüfun,g (§ 70) ZiU el'statten. Es hat nur 
auszusprechen, ob der Begutachtete zum Lenken 
von Fahrzeug,en der in Betracht kommenden 
Gruppe fachlich befähigt ist oder nicht; würde 
die Lenkerprüfung nicht bestanden, so ist a.uch 
anzugeben, w,ann sie frühestens wiederholt wer
den kann. Die Lenkerprüfung dal1f nicht vor 
~blauf von zwei Wochen wiederholt werden; 
wurd,e .die Prüfung ein zweites Mal nicht be
standen, so sind für weitere Wiederholungen 
jeweils entsprechend längere Fristen f,estzu,s·etzen. 
Wurde die Wiederhälung beantragt, so ist die 
Prüfung innerhaLb von ,drei Monaten abzu
nelhmen." 

178. Im § 67 Albs. 4 hat der zweite Satz zu 
lauten: 

"Bei der Erteilung einer Lenkerherechtigung an 
einen Antragsteller, dem eine Lenke,rberechtigung 
entzogen wurde, kann die Behörde, sofern nicht 
die Erteilung einer LenkeI'berechtigung für die 
Gruppe D heantragt wurde, von der Einholung 
eines ärztlichen Gutachtens oder eines Gutachtens 
über die fachliche Befähigung ahsehen, wenn das 
jeweils letZte Gutachten im Ze'itpunkt der Ent
scheidung nicht älter als 18 Monate ist und wenn 
im Hinblick auf den Grund der Entziehung und 
vom Standpunkt der Verke:hrss,icherheit aus keine 
Bedenken :bestehen; dies gilt sinngemäß bei der 
Erteilung einer Lenkel1berechtigung an Personen, 
deren hefristet erteilte Lenkerberechtigung für 
dieselbe Gruppe durch Zeitalblauf erloschen ist." 

179. Im § 67 Albs. 6 hat der erste Sa·tz zu 
lauten: 
"Vor der Ausdehnung einer Lenkerber,echtigung 
auf weitere ,der im § 65 Abs. 1 angeführten 
Gruppen oder der Aufhebung einer Beschränkung 
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i84. Im § 70 ,hat der Albs. 5 zu buten: 

,,(5) Die praktische Prüf1ung darf erstabge-. 
.n!ommen werdJen, wenn die thepretische P,rüfung 
mit ErfoLg aJbige1e.gt worden ist. Sie ,ist auf einem 

179 a. Die überschrift zu § 68 hat zu lauten: Zum Verkehr zugeLassenen Kraftfahrzeug der 
,,§ 68. E I' t ,e .i lull! g der L ,e n- k e rh e- . Gruppe umter Berücksichtigung ,einer Ibeantl'agten 

des Umf,anges einer Lenkeriberechtigung hat die 
Behörde über die fachliche Befähigung nur em 
Ergänzungsgutach-ten einzuholen." 

r e c h t i gun ,g für die' G I' U P P e D" Beschränkung .abZIUnehmen, f,ür die ,der Prü
fungswerlber eine Lenkerrberechtigung beantragt 

180. Im § 68 hat der Albs. 3 zu entfallen. hat. Dieses KrafdahrZJeug muß eine rrichtige Be-

181. Im S 68 wird am Ende als neuer Abs. 4 urteilungder praktisch'en Kenntni\Sse des Prü-
aI1l~oÜgt: fungswerbers ,uI1ld. bei Fahrzeurgen, ,d,ieeinen 

P:latz neben ,dem Lenkerplatz MIfw,eisen, eine 
,,(4) Die gemäß Albs. 1 g!laulbhaft gemachte sicher,e Binflußnahme auf seine Fahrwe1se durch 

Lenlkerpraxis ist nur dann anzuerkennen, w,enn den nelben ~hm Sitzenden errmö,gIich,en. Die p.l'Ü
tdiegeJ.enkten Kraftfahrzeuge der Gruppe B 'tung von Bewerbern um -eine Lenkerherechti
oder C nicht auch in andere Gruppen fal1en." guI1lg für ,die Gmppen A, F 'Und G ka'nn, -sofern 

182. 1m § 70 hat der Ahs. 1 :öU ,Lauten: 

,,(1) Die Lenkerprüfung hat aus einer theore
tischen und einer praktischen Prüfung zu. be
stehen; bei Bew,ePOOm um eine Lenkerberechti
'gung für die Gruppe A, beschränkt auf Klei,n
motorrä:der ohne zeitliche Einsch'ränkung ent
fäUtder im Abs. 2 lit. ib angeführte Tei:l ,der 
thool'etischen: Prüfung. nie Lenkerprüf,ung kann 
für lein Er:gänzungs:gutach,ten (§ 67 .A!bs. 5 und 6) 
oder ein ill1. Zuge eines Entziehungsverfahrens 
eingeho'ltes Gutachten (§ 75 Abs. 2) ,entsprech,end 
abgekül'zt w,erden. D~e Namen der. Sachver
ständ~gen dürfen erst unmittellhar vor B,eginn 
der Prüfung hekanntgegeben wer:den." 

183. Im § 70 hat der Abs. 2 ~u lauten: 

,,(2) Die theoretisch,e Prüfung ~st unter Be
dachltnahrneMIf ,die angestrelbte Gruppe (§ 65 
Aibs. 1) abzunehmen ;und hat .sich zu ,el'stl'ecken 

a) MIf die Kenntnis ,der ,für das Lenken 'eines 
Kraftfiahrzeuges maßgebenden Verkehrs
vorschriften uI1ld 

b) auf ,die für d,as ,sichere Lenken von Kraft
fahrzeurgen unld ,das rrchti,ge V,erhalltenbei 
,den im Straßenv,erkehr ZJU erwal'tenden 
besond'eren Umständen und Gefahren not
wendigen Kenntriisse, zumß.eispiel ,im 
Hinblick auf d~e Fahribahnlbesch,affeooeit, 
,die Sichtverhältnisse -und auf die Beein
trächtigung ,anderer Straßenibenützer; ;bei 
Bewerlbern -um eine Lenlrenberecht.igung für 

- die Gruppen C, D, E, Fund G auch auf 
die hiefür ,in technischer Hinsicht und im 
Hinlblick -a/uf die Eigenart und Bauart der 
Kraftfrahrzeuge und Anhänger notwendigen 
Kenntnisse. 

Mündliche Pl'üfunlgen ;smd auf Antrag,<f-es Prü
fungswerbers in Gegenwart der von ,ihmange
führten Personen abzunehmen, sofern nicht eine 
Beeinträchtigung dres PflÜfunogsvonganges zu er
warten i.st. P,el'sonen, die den Pr;Üfungs~o'l'gang 
beeinträchtigen,&ind aus Idem Raum, in dem die 
Prüfung ahgenommen Mr:d, auszuschIieß,en." 

keine Bedenken d:aJgegen bestehen,a:uf jed,em 
Fahrzeug ,der entsprechenden Gruppe ahgenom
men werden. Wi'rd die Prüf,ullJg eines Bewerbers 
urm eine Lenk'erlberechtigung fiür ,die Gruppe A 
nicht auf einem MotorraId ahgenrommen, so ~st 
die ZJU erteilende· Len:kerberechti:gung auf -das 
Lenken von mehrspul'igen Krafträdern einzu
schränk'en. Die Prüfung von Bewenbern um eine 
Lenkerberecht1!?iung für die Gruppen B bis E ~st 
auf Kraftw,;ligen der angestrebten Gruppe aibzu
nehmen, die den ß.estimniungen des § 112 Albs. 3 
über SchuMahrzeuge entsprechen und nicht auch 
in eiI1le and,ere Gruppe faMen;&ie kann jedoch 
bei Fahrz-eUJgen der Gruppe D und, sofern die 
Verkehrs'sicherheit ,dadurch nicht :gefährdet wird, 
auch sonst auf einem anderen Kraftwagen der 
'entsprechenden Gruppe albgenommen werden, 
bei d-ern -eine HiMSlbl'em~e und eine Vorrichwng 
zum A'bsteI:len ,des Motors vom Platz neben -dem 
Lenkerplatz aus het:itigt wenden können, ins
Ibesondere hei Prüfurugswerbern, die durch 
Obung1sfahrten gemäß § 122 ausgebildet wur
den." 

185. 1m § 70 hat Albs. 7 ZJU llauten: 

,,(7) Nach ,der Prüfung list demPl'üfungswel'ber 
bekanntz'urgeJben, ob er die Prüfungibestanden 
hat. W,enn er die PrüflUng nicht bestanden hat, 
wst ihm drie Begrrün.dung hiefür IbekanntZJUigeben 
und MIch wann ldie Prüfung frühestens inner
ha1lb des im § 67 Albs. 3 Letzter Satz angeführten 
Zeitl'aumesWliederholt wel1den· kann. Wurde die 
,theoretische Prüfung oder ein Teil der theore
tischen Prüfung hestanden, 50 Idarf die theore
tisch,e Pl'Üfung oder der 'bereits hestandene Teil 
hei Wiederholungen innerhalb von s,echs Mona
ten nicht mehraibgenomII~'en wer,den." 

186. Im § 72 hat der Aihs. 1 zu huten: 

,,(1) Personen, die eine vomBundes,rninisterium 
für A:uswärtige A:nlgeIegenheiten aus:gesteMtegül
t~ge Legitimatiofiiskal'te frür Mitglieder des Diplo
mati'schen Korps in Wien, für Mitgl:ieder .des 
KOll'su1arkorps in österreich, ,für Ang,esteHte bei 
~usländj,schen diploma'tischen oder kon~u1arrischen 
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VeI'tI'etungslbehörden oder f,ür Beamte inter
natronMer Organisationen in österreich besitzen, 
ist ,au:f Antrag, unJbeschadet Ider B,estimmulllgen 
des Albs. 2 auf Grund eines 'gültilgen Führer
scheines des Enwendestaates - Ibei Beamten 
internationailer 011ganisatiooen lhres Heimat
staates - eine österI'eichische Lenker'berechnigung 
mit ,dem gl'eichen' Berech,ügungsumfang zu erteiLen 
und der entsprechende Führerschein ausz.usteHen, 
wenn ibei ihnen keine Bedenken hIDsichtlichder 
VerkehrsZlUverlässillgkeit (§ 66), de'r ~geistigen und 
körper'Lichen Eignung .und ,der fach:lichen Befähi
grung bestehen !Und wenn auf Grund der Vor
sdmiften des Ents,endestaates - .bei Beamt,en 
internationa1er Onganisationen 1hres Heimat
staates - ,hei ,der ErteiL-ungeiner Le1llkenberech
tilgung auf Grund ,einer östeI'reichlsch,en Lenker
berechciJgulllg von ,der FeS't'steI:1ung ,dieser Voraus
setzungen ,a'bz.usehen ist." 

187. Im § 75 wird am End!e als ,n~uer Albs. 5 
angefügt: 

,,(5) Die Behör.den ,sind verpflichtet, ,Ü1ber An
träge von Parteien und Berufrungen ohne un
,nötigen Aufschub, rspätestensaber drei Monate 
llIach derelll Eirnlangenden B.esch,eid Zu erlassen." 

188. Nach dem § 75 wird al,s neuer § 75 a 
eingefÜJgt: 

gaben der Auflsicht -und den Weisungen des 
Bundesministers für Verkehr. Die Aufsichts
befugnisse ,der V'ereinsb~hörde weI'den hiedurch 
nicht berülhn. Die EI'mächnigung zur Aulsste1lung 
der internationl;l.len Kraftfaihndokumente ist zu 
WlideI'l1Uf.en, wenn es rLur W,ahrulllg öffentlich,er 
Interes5'en notwendi'g ist." 

192. Im § 82 Albs. 4 ist am Ende anz.ufügen: 
"Das Führen des 'Untersch'eidun~z'Cichens ,eines 
alllderen Staates ist u1llZu:lässig." . 

193. Im § 82 hat der Abs. 5 zu 13!uten: 

,,(5) 'Albmessulllgen, Gesamtgewichte und Achs
!lasten sowie die Ladung von Fahrz.eugen oder 
von Kraf'rl,ah11Z,oo.gen mat Anhängern mit aus
Iändischem KennlZ,eichen ,dürf.en ,die im §4 Albs. 6 
his 8, § 101 Albs. 1 und Albs. 5 und § 104 Albs. 9 
erster !Und zweioer Satz festgesetzten Höch,st
grenzen nicht überschreiten; das Verwenden von 
solchen Eahrzoogen ader Kraftfahnzcugen mit 
Anhälllgern mit größ,eren Abmessungen oder 
höheren GesamtJgewimten oder Achslasten oder 
.größerer L:l!du1llg kann j,ooQch unter sinngemäßer 
AllIwendulllg des § 36 Lit. c, § 39 Acbs. 3, § 40 
A!bs. 3 und 4, § 101 Albs. 5 u.nd § 104 Albs. 9 
.dritter ,und vierter Satz bewilligt werden, wenn 
nach Art der Ver,wenJ!ung 'der Fahrzeuge vom 
Standpu.nkt der Verkehns- und BetI1iebssicher
heit keine Bedenken bestehen und öffen'OIich·e 

,,§ 75 a. Ve ~b 0 t Id 'e s L ,e n k e n s von Interess'en dafiürsprechen." 
Motorfahr1"ädern 

Per:sonen, die nicht im Sinne des § 66 ver~ 
kfihrsZ'llverlässig oder nicht geiJStäg oder körper
lich geeignet sind, ein MotoI'fahrrad rLU lelllken, 
hat ldie B,ehörde unter s.inI1@em,äßer Anwendung 
der §§ 73 Abs. 2, 74 Albs. 3, 75 Albs. 1 bis 3 und 
78 enosprechend den Hrfol1derni'SlSen der. Ver
kehrsicherheit das L,enkcn eines Motorf'ahrrades 

a) ausdrücMich zu y,erhieten, 
b} nurz,u .gestatten, wenn V1~ngeschriebene 

A'ufhgen eilllgeha,Lten werden, oder 
c) nur,unverzeitlichen, örtlichen oder sach

l<ich,en B eschränrourugen 'zu gestatten." 

189. Im § 79 Abs. 2 er:ster Satz iSt an Stelle der 
Worte "Das BUhdesministemum f.ür Handel, Ge
werbe ,und IndustI'le" Zu ,setzen "Der Bundes
minister ,für Verkehr". 

190. 1m § 8'0 ist am EllIde 'anZIUfügen: 

"Das Führen des UnterscheidUllJgszeichenrs emes 
andeI'en Staa,tJes ist unzulässig." . 

191. 1m § 81 hat .der Ahs. 5 zu lauten: 

,.(5) Der Bundesffiü,nü,ster für Verkehr kann 
Vereine von KraftJfahrzeUi~besitz;ern lZur Ausstel
,rrung der .illl A:bs. 1 und 2 ,arugeführten inter
nationalen Kraftf.ahI1dokumente 'ermächtigen. 
Diese V:ereine unterliegen hinsichtLich ,der auf 
Gr,und dieser Er:mächtigung ZJuerfÜil1enden Auf-

194. Im § 86 wird aJIs neuer Albs. 4 alllgefügt: 

".(4) Hinichtllich des Lenkens von MotJorfahr
rädeI1n durch Personen ohne or,denüichen Wohn
sitz im Burnde~ge!biet gilt § 75 a sintngemäß." 

195. Die überschrift ,des § ,87 !hat zu lauten: 

,,§ 87. 0 m n i bu s s e und 0 m n [:b u s
anhänger" 

196. Im § 87 Albs. 3 ha,t der erste Satz zu 
lauten: 
"Auf Om1lli:busanhänger firn,det Abs. 1 sinngemäß 
Anwendung. " 

197. Im§ 87 hat d'er Albs. 4 ZlU ,entfallen. 

198. Im § 87 hat der A!hs. 5 z,u lauten: 

,,(5) Durch Vemn:Lntmg svnd nach den Erfor-
demissen ,der VeI1kehrs- un'd Betmebssicherheit, 
dem jewei1vgen Sta,nd der ~echnik entsprechend, 
unter Bedachtnah.me auf die ,Anzahl ,der zu be
f'ÖI'dernden Pensonen die näheren Bestimmu,ngen 
über eLi,e Beschaff,enheit, ,AusI1Üstung IUnd Aus
stattunlgder OmntiJbusse und Omn~busanhänger 
und über die Führung eines WaigenJbuches oder 
~leichwertiger Evrudenzibehelfe f,ür die!le Fa!hr
zeuge festzusetz,en." 

199. Im § 88 Albs. 2 ist an Ste1te des Wortes 
"Tl"ennwände" rLU setzen "TrenneinI1ichtungen". 
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200. Im § 90 halben die cAibs. 1 ,bis 3 Zu ent
faUen. 

20t. Im § 90 Aibs. 4 J~t. h wird nach ,dem 
Wort ",wegen" 'eingefügt "ihrer Baual"nge
schWli11ldigkeit und". 

202.Lm § 91 hat der Abs. '1 2'JU hUDen: 

,,(1) Für TnansPQrtkamen (§ 2 Z. 19),können 
durch Verondnung unter B,edachnnanme auf die 
ErfQrdernis:se der Verkehrs- und Betriebssicher
heit und unter Berücksichtigung des Eigen
,gewichtes, ,der Abme&sungen und der Ba.uart
geschwindigkeit ErLeichnerungen, inshesQndere 
für .das Ziehen von A,llihängem, und hiezu er
fOrlderliche Einschränkungen festgesetzt wel"den." 

203. Im § 91 AJbs. 2 ist an SoeUedJer WQrte 
",der höchsten mit .~hnen erreich!baren Geschwin
digkeit" zu setzen "der Bauarngeschwindig
keit". 

204. Nach § 91 wird a!ls neuer § 91aemge
fügt: 

,,§ 91 a. K r a f t w a 'g e nun dAn h ä n ger 
zlUm Transport von Tier'en 

(1) Kraftwa!genund Anhänger, die -ausschLieß
lich Qder vorwiegend zum TransPQrt VQn Tieren 
im S~nne ,des EurQpäischen Übel"einkQmmens üher 
den Schunz von Tieren, beim internatiQnalen 
Transport, BGBL Nr. 597/1973, bestimmt sind, 
müssen,a'bgesehen VQn iden sonst für dies,e Fahr
Z!euge in Betracht kQmmenden BestimrrllU11Igen, 
der Art, der Anzahl und der GrößedJerzu 
befördernden T~ere entsprechend ,gebaut, aus
gerüstet und ausgestattet sein. 

(2) Diese Fahl1Zeuge müssen entsprechend aus
bruchsicher und 'so. Ibeschaffen!lein, daß die 
Sicherheit der Tiere gewährle,istet ist; sie müssen 
mit e.i:nem /?i1eitsich'el1en ,BodenIbelag a.usgerüstet 
sein !Und ,den Tieren einen wrrksamen Schutz vor 
Witterungseinflüssen hieten. ß.ei Fahrzeugen mit 
gesch~Oissenem Aufbau müssen Lüfnungsöffnungen 
.d~e nQtwendlvge LuftZ!Ufuhr ermö~ichen. Trenn~ 
wände müssen aus widerstancLsfähigem Material 
bestehen. Werden vQrwiegend ,und a.usschließIich 
Großtlliere transportiert, die anzuJbinden siJnd, 
müSlsen A,nbindevorl1ichtungen V'onhanden sein; 
gloeinsichere Rampen für das Vef11aden IUnd Ab
laden der Tiere :sind mitZlufühl'en.« 

205. Lm§ 92 Aihs. 1 haibenim ,el1Sten Sa·tz ,die 
Worte "a.ussch'ließ~ch oder vQf1Wiegend" zu ent
falilen. 

206. Im § 92 hat ,der Ahs. 3 zu La.uten: 

,,(3) Kraftwa'/?ien und Anhänger, die 2)ur Be-. 
föroerunlg gefährlicher Güter Ib.est~mmt sinld und 
cLre nicht unter Ahs. 2 fallen, müssen den VQr
schf1iften der AnJaJge B ZuJm ADR hinsichtlich 
der Bauart, Ausf1Ü~nung ,und Aus,stattung ent
sprechen. Durch VerQf1dnung können nach den 

Erfordernissen der Verk,ehrs- ,und: Betr,iebssicher
heit ~n sinngemäßer'Anwendung des Aibs. 2, dem 
jeweilig,en Stand ,der T,echnikentsprechend, 
weiter,e Bes1limmu~gen für SQlche Kraftwagen 
und Anhänger er',1assen werden, wenn die besQn
deren VeIih;fltniss·e in österreich dies ,el'fQrdern." 

207. Im § 92 Ah's. 4 tl'eten 'an Stel[e der W Qrte 
".im Albs. 1" ·die WQrte ".im Albs. 2 Qder 3". 

208. Lm § 92 wil'd als neuer AiDs. 6 a.nge.fügt: 

,,«6) Die ,im Albs. 1 angeführten Fahrzeuge und 
ihre VIerwendung runtel'11iegen, unbeschadet ,der 
sonst für sie geltenden Vorschl1iften, !folgenden 
Bestimmungen: 

1. § 6 Albs. 11 ·erster Satz ist nicht 'anzuwenden. 
2. Die Achs,e der frei,en Enden ·der Auspuff

l'Iohl1e (§ 12 Aibs. 2) darf nur nach Links 
Igenichtet sein. 

3. Kraftwagen müssen mit gee~gneten Fahrt
,schr.eiJbern und Wegstl1eckenmesse:rn (§ 24 
Abs: 2) a.us,geru,stet sein. 

4. Fahr2)e'llge, die wegen ,der Gefährlichkeit und 
der Menge ,des ZlU !befördernden Gutes ent
'spf1echend geha.ut, ausgef1üstetund ausge
st:littet ,sein müssen, dürfen nur gemäß 
§§ 31 oder 34 eiIIJZem genehmigt wenden. 

5. Die Fahrzeuge einschließlich von KQmJhi
n'atiQnskraftwa.gen sind ,w,iJederkehrend 2)U 
Üiberpf1üfen (§ 55 Abts. 1); ,die wieder-

. ~ehrellJde Oherprufiung (§ 55 Abs. 2) ,ist 
'ein J abr nach der ersten Zulassung, a.uch 
wenn ,d~eseim . Ausland erfQl'gte, und nach 
jeder ÜlberpI'Üfung ·ein J a'hr nach di'eser 
vOl'zu'11lehmen. ,Für K'Ornbinationskraftwagen 
giLt § 57 AJbs. 6 ,Letzter Satz. sillllJgemäß. 

6. Die V:ensicherungSS'UimllJoen müssen miJnde
stens :gJl'eich hlQch sein für ,die Tötung oder 
VetIetZ!Ung mehrel1er Menschen wie. Idie im 
§ 15 Aihs. 3 Z. 1 und 2 EKHG, für Schäden 
an Sachen wie das Eineinha.llhfacheder im 
§ 15 Albs. 1 Z. 2 EKGH angeführten Haf
nuJ.1)gshöch'stihetr~ge . 

7. Der Lenker hat ·dlalflÜr zu ,sol1gen, daß .der 
Fahrtschreiher ,urud ,der Wegstreckenmesser 
(Z. 3) auf Fahrten in Betrueb sind. Er hat 
hei Fahrten, aufclie ,das EurQPäische Ülber
einlmmmen über die .intemationale Be
förldel'Ung gefährlicher Güter a.uf der Straße 
{ADR}, BGB~. Nr. 522/1973, anzuwenden 
·ist, die :in Anll:lige,B Rn. 10.181 dieses über
einkommens vOl1geschrieberuen Begleitpa
piere mitzufühl1en IUnd den Organen 'dies 
öff,entlich'en Sicherheitsdienstes oder der 
Straß'enaufstimt auf Vef1langen zur über
prüfung aouszuhändigen. 

8. § 103 Aibs. 4u11Jd 5 a ~i:lt sinrugemäß. 
9. Der Zula.ssun!?JSibesinzer darf das Lenken 

eines mit iJm Abs. 1 angeführten Gütern 

3* 
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heIa/denen Kraftfa:hrzeuges oder das Ver
weIliden eines so Ibdadenen Anhängers nur 
Personen überna:ssen, d,iedas 24. Lebensjahr, 
bei Heeresfahl"zeugen das 20. Lebensjahr, 
voIlloeilidet haben und seit mindestens zwei 
Jahren ,im Besitz ,der für das Lenken des 
Krafotfahl1zeUiges erfol1detLichen Lenkerhe
rechtig;ungsind. 

10. Die Flahrzeuge Idürfen nicht für übungs
fahrten (§ 122) verwendet wel"den. 

11. § 132 Abs. 2 lit. ,j ist nicht arwuwenden." 

209. Im § 93 sind die Wort-e ", mit denen 
Straßen mit öff,enol.ichem Verkehr im Ra:hmen 
ihrer besoimmungsgemäßen VerwendlllJng nicht 
nur ülberquert oder nicht nur auf Iganz kurze 
Strecken oder gJemäß § 50 Z. 9 der St VO 1960 
ah Baustel!legeke.nl1JZeichnete Streckien befahren 
wer,den," zu streichen. 

210. Nach § 93 wind als neuer § 93 a ,e10-
gefÜigt: 

,,§ 93 a. Kr a f t r ä der 

Für einzelne Arten von Kraftrxdern (§ 2 Z. 4) 
sind durch Vel"ordnung unter Bedachtnahme auf 
die Erfol1demisse ,der Verkehl"s- und Uetriebs
sicherheit ,dtie im Hin:blickauf ihre Bauart erfor
derlichen näheren BestiJIDIDuiligen Ülber die B·e
schaffenheit Ider Fahrzeuge dem jewehligen Stand 
der Technik entsprechend festzusetzen." 

211. Die überschrift zu § 96 hat ZIU lauten: 

,,§ 96. K r a f t f a h r .z' e u g e mit e 1 n e r 
Bau art g e s c h w i n d i g k eit von nicht 

, m ehr als 10 km/h" 

212. 1m § 96 Alhs. 1 ist an Stelle der Wone 
" , Ibei .denen nach ihrer Bauart und Ausrüstung 
dauernd ,gewählileistet ist, daß mit ihnen auf 
gerad'er, waagrechter Fahrbahn bei WindstiUe 
eine Geschwindlgkeit von 10 km/h nicht über
schritten werden kann," z'u setzen "mit, einer 
Bauart:~eschwind~gkeit von nicht mehr als 
10 km/h". 

213. Im § 96 Abs. 3 er'ster Satz ist an Stelle 
der Worte "mit diesen Fahrzeugen auf gerader, 
waagrechter Fahrbahn bei Woin,dstiUe eine Ge
schwindlligkeit von 10 km/h nicht .überschritten 
wel"den ka;nn" zm setzen "diese FahrzeU'ge eine 
Bauart'geschwindi.gkeit von nicht mehr als 
1.0 km/h a;ufweisen". 

214. Im § 96 hat dler A:bs. 5 zu lauten:, 

,;(5) Die Lenker im Ahs. 1 angeführter Fahr
zeuge haiben auf Fa;hrten die :in den Albs. 3 oder 4 
angeführte Bescheini~ung mitzuführen uilid den 
Oq~anen des öffenmlich·en Sicherheitisdienstes oder 
der Straß·enauf:sicht auf Verlangen zur über
prüfung auszuhändigen." 

215. Im § 96 sind al.s neuer Albs. 6 und 7 an
Ziuf,ügen: 

,,(6) Da:s Lenken von im Abs. 1 angeführten 
Fahrzetjlgen ist nur Personen gestattet, die das 
16. Lelb.ensjahr vollendet halben. § 75 a gWlt sinn
gemäß. 

(7) Das Verwenden von im Abs. 1 angeführten 
FahrzetJJgen, deren Albmessungen, Achslasten 
oder Gesa:ffi'tgewicht die .durch Verordnung 
(Albs. 2) festgesetzten Höchstgrenzen überschrei
ten, ist nur mit BewilJlligung des Lantdesha:upt
mannes zuläs,sig. Für ,die Erteilung der Bewilli
gung gilt § 104 Albs. 7 zweiter und dr,itter Satz 
sinngemäß." 

216. Im § 97 hat1der Abs. 2 zu lauten: 

- ,,(2) Für Heeresfwr:z.euge, die durch Bewaff
nUl1_g, Panzerung oder ihre ,sonstige Bauweise für 
d<ie miEtärische VerwenQung im Zusammenhang 
mit Ka.mpfeinsätzen besonldersgebaut oder aus
gerostet oder diesem Zweck gewtdmet sind (§ 1 
Abs. 2 lit. d), können oorch Ve110rdnung nach 
den Erfordernissen ,cl'er Verkehrs- und Betriebs
sicherheit, dem jewei~]gen Stand der Technik ent
sprechend, mit R'ückoSicht auf die E,igenart solcher 
Fah11Zeuge ·die' Bedingungen festgesetzt werden, 
untler denen sie auf Straßen mit öffent1ichem 
Verkehr verwendet wer,den .dürfen;" 

217. 1m § 98 hat der Albs. 1 'LU Ia;uten: 

,,(1) Durch Verol"dnluilig sinld nach den Erfor
dernislsen .der Verk,ehrs- und Bet6e1bssichel"heit, 
dem jeweihgen Stand der Technik entsprechend, 
ziffemmäß<ig ·die Geschwindigkeiten festzusetzen, 
die mit, bestimmten Untergruppen von Kraft
fahnzeugen (§ 3), :be~m Ziehen von AnhäIllgern, 
hei VerWiendun:g von hestimmten Arten von 
Reif.en, bei .der Beförderung von Personen oder 
von :bestimmten Arten von Gütern sow~e heim 
Abschleppen von Kraftf'ahrzeug,en nicht über
schritten werden ,dürfen. Bei Großviehtranspor
ten und hei Lan~~utfuhren (§ 2 Z. 39) darf eine 
Geschwindigkeit von 500 km/h nicht übersch,r,itten 
werden." 

218. Im § 99 hat der Aibs. 3 zu huten: 

,,(3) Im Ortsgebi,et (§ 2 A:bs. 1 Z. 15 StVO 
1960) ,darf a'ußer in den im A'hs. 5 angeführten 
Fällen Fernl,icht nicht verwendet werden; das 
Verwenlden ·des Fernl'ichtes während des Fahrens 
ist jedoch außer in den im Abos. 4 Lit. c bis f 
angeführten Fällen zUiläs'sig beim Albgeiben von 
optischen Warnzeichen oder, sofern eine Ge
schwindigkeit von 50 km/h überschritten werden 
darf, Ibei unzureichender Beleuchtung der Fahr
bahn. Begrenzungslicht (§ 14 Albs. 3) darf ohne 
FernJ.icht, AJbiblendlicht oder von Nebelschein
werfern a:usgestrahltes Licht nur hei ausreichen
der StraßeIlibeleuchtung verwendet wel"den." 
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219. Im § 99 hat det Ahs. 5 zu lauten: 

,,(5) BeiSichIlbehinderung durch Regen, Schnee
fall, Nebel und dergleich'en sind AJbhlendlich,t, 
Nelbellicht oder heide gemeinsam zu verwenden; 
Fernlicht ,da/l"f außer während der Dämmerung, 
bei Dunkelheit oder bei Nebel an Stelle von Ab
hLendlicht verwendet werden. N ebelsch·einwerfer 
dürfen sonst nur a.uf engen oder krurvenreichen 
Straßen, Nebelschlußleuch,ten nur bei Sichtbehin
derung durch Re.gen, Schneefall, Nebel und der
gleichen verwendet werden. Unbeschadet der Be
sümmungen über die Verwendung von Fernlicht 
und 'Von Nebelscheinwerfern ist bei ,einspurigen 
Krahfa;hrrädern stets LAJlJiblendlicht zu verwen
den." 

Licht oder blauem ürehlicht" tu' setzen "Mit 
Scheinw.erfern oder W3:lrn:leuchten mit .blauem 
Licht". 

222.lm§ 101 WJi:rd nach dem Abs. 1 als neuer 
Abs. 1 a eingefügt: 

,,(1 a) Sofern ein von der Person des Lenkers 
'Oder des Zulassungsbesitzers versch,iedener für die 
Beladung eines Kraftfahrzeuges oder Anhängers 
Anordnungs/befugter vOI'handen ist, hat dieser - -
unbeschadet der § 102 Abs. 1 und § 103 Abs. 1 
- dafür zu sorgen, daß Abs. 1 lit. a ibis c ,einge
halten wird." 

223. Im § 101 Albs. 2 hat der Ausdruck 
,,(Abs. 3)" zu entfallen. 

220. Lm § 99 hat der Albs. 6 zu la'Uten: 224. lm§ 101 hat der Abs. 3 zu entfallen. 

,,(6) Suchsch,einwel'fer und Arbeitsscheinwerfer 225. Im § 101 Albs. 5 hat der letzte Satz zu 
dürfen nur im Rahmen ,ihrer Zweckbestimmrung lauten: 
verwendet werden und nur, wenn dadurch nicht ,,§ 36 litt. c, § 39 Abs. 3 und § 40 Abs. 4 sind 
andere Straßenbenützer geblendet werden. Mit sinngemäß anzuw·enden." 
Warnleuchten darf geLbrotes Licht nur ausg,e- 226. Im § 101 Abs. 7 erster Satz ,ist an Stelle 
strahlt werden bei 'Fah~eugen der Worte ,,3 km" zu setzen ,,10 km, bei Fahr-

a) ~m Fernmeldeihau- und Fernmeldeerhal- zeugen mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht 
.cungsdienst, mehr als 25 km/h 3 km". 

b) ,im Eisenbahndienst öffentlicher Schienen-
bahnen, _. 227. Im § 102 ·hat der Ahs. lzu lauten:. 

c) bei Heeresfahrzeugen im Fernsprechbau- ,,(1) Der Kraftfahr,zeuglenker darf ein Kraft-
dienst, fahrzeug erst in Betrieb nehmen, wenn er sich, 

d) bei Heeresfahrzeugen, mit denen Anhä9lger soweit dies :zsumutJhar ist, davon üher:zseugt hat, 
gezogen wer,den, deren größte Breite die daß das von ihm zu lenkende Kraftfahrzeug und 
,im § 4 Albs. 6 Z. 2 angefühI'te Höchst- ein mit ·diesem ZIU ziehender Anhänger sowie 
grenze oder deren höchstes zulässiges Ge- deren 'Beladung den hiefür in Betracht kommen
samtgewich,t die im § 4 Ahs. 7 angeführten den Vorschriften entsprechen; ,d~e überprüfung 
Höch'stgrenzen wesentli'ch übersteigt, der Wirksamkeit der Vorrichtungen zum Aibge-

e) mit denen Kraftfahrzeuge :vbgeschleppt hen ,",on akustischen. Warnzeich'en darf jedoch 
werden, nur erfolgen, so.fern nicht ein Veribot gemäß 

§ 43 Abs. 2 Jit. a StVO 1960 besteht. Serufskraft-
f) die im Bereich des Straßendienstes (§ 27 fahrer halben bei Lastkraftwagen, Omnibussen 

Ahs. 1 StVO 1960) oder der Müllabfuhr oder Anhängern unv,erzügIich den Zulassungs
verwendet werden, :be~itzer nachweisbar zu verständigen, wenn das 

g) wenn dies ,in einem Bescheid gemäß § 39, Fahrzeug di.esen Vorschriften nicht entspricht. 
§ 45 Albs. 5, § 46 A:bs. 3, § 82 Abs. 5, Lenker von ,Lastkraftwagen mit einem Eigen
§ 101 Abs. 5, § 104 Ahs. 7 oder 9 als g,ewicht von mehr als 3500 kg oder von Omni
Auflage vorgeschrieben wurde, bussen hatben dafür zu sorgen, daß der Fahrt-

h) die zufolge einer Auflage eines in lrt. g schreiberundder Wegstr,eckenmesser auf Fahrten 
angefühI'ten Bescheides zur BegJeitung sol-inBetrieb sind; sie halben auf Verlangen der 
cher Transporte verwendet werden, Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes diesen 

i) ,die im § 20 Ahs. 1 Ii.c. d und Albs. 5 an- das Scha,ublatt des Fahr~schrdbers auszuhändigen. 
geführt sind, Hierüber ist dem Lenker eine Beställigung auszu-

j) die im Eich- und Vermessungswesen oder stellen. Auf Verlangen ,des Lenkers ist, w.enn 
dieser das zum öffnen des Fahrtschrerbers er,die zur Pannenhilfe verwendet werden, je-, 

doch nur während des Stillstehens des forderliche Gerät (Schlüssel) unter Verschlußmitt
Fahrzeuges. geführt hat, zutreffendenfaills inder Bestätigung 

festzuhalten, daß der Verschluß unv,erletzt war." 
Das gleichzeitrige Ausstlraihlen von :blauem L,icht 
und von ;gelhrotem Limt 'mit Warnleuchten ist 
unzulässig. " 

221. Im § 99 Ahs. 8 ist an SteUeder Worte 
"Mit Scheinw,erfem oder Leuchten mit blauem 

228. Im § 102 Abs. 2 ist nach dem zweit-en 
Wort einzufügen: 
"hat den Len.kerplatz in bes,timmungsgemäßer 
Weise einzunehmen. Er" 
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229. Im § 102 tAbs. 4 ist am Ende d1erPunkt nen müssen die ;in den l,it. abis gangeführten 
.aurch einen Stlrichpunkt 21U ·ersetzen ,und anzufü-' Dokumente auf Fahr.ten im Umktt-eis von nicht 
gen: mehr als 10 kmvoni dauernden Standort des 

"beim Anhalten in einem Tunnel ist der Fahrzeuges nicht mitführ,en." 

Fahrzeugmotor, sofern mit diesem nicht auch 231. Im § 102 hat der Albs. 10 ZlU lauten: 
andere Maschinen betrieben werden, unverzüglich 
b· 11 . . ,,(l0) Der Lenker hat auf Fahrten Ve.r.band-a zuste en.". 

zeug, ,das zur Wundv.ersorgung geeignet und in 
230. Im §102 hat ·der Albs. 5 zu lauten: einem' w~de1"sta,nd9fähigen Behälter staubdicht 

verpackt und gegen Verschmwtzung gesdlützt ist, 
,,(5) Der Lenker hat awf Fahrten mitzufüh- sowie bei mehrspurligen Kraftfahrzeugen eine ge-

ren und den Organen des öffentlichen Sidler- h eignete Warneinrichtung mitzufü ren." 
hei,tisdienstes oder ,der Straßenaufsicht auf Ver-
langen Zlwr überprüfung auszuhändigen 232. Im § 102 wird am Ende als neuer Albs. 12 

a)den 'Führerschein oder Heeresführerschein, angefügt: 
beim Lenken von Motorfahrrä·dern einen ,,(12) Die Organe des öffentlichen Sicherheits-
amtlichen Llichdbildausweis, dienstes sind: berechtigt, Personen am Lenken 

b) ,den Zulassungsschein oder Heereszulas-' oder an der Inbetriebnahme .eines Fahrzeuges 
sungsschein für das von ,ihm ,gelenkte zu hindern, wenn dliese hiedurch begehen oder 
Kraftfahrzeug und einen mit diesem gezo- ibeg;ehen würden eine überllretung 
genen Anhänger, a) des § 36 lit. a oder des § 82 Albs. 1 ibis 3, 

, c) bei Probefahrten den Probefahrtschei'n b) des §, 36 bilt. b oder ,des .§ 82 Aibs. 4, unbe-
(§ 45 Ahs. 4) und auf Freilandstraßen (§ 2 schadet ,des § 51 Aibs. 3, . 
Albs. 1 Z. 16 'der St VO 1960) und an c ) des § 36 Lit. c, wenn durch die übertretung 
Sonn- und Feiertagen dJie Bescheinigung ,d~e Verkehrssicherheit gefährdet wird, 
über das· Ziel und den Zweck der Probe- d) ,des § 64 Abs. 1 epster Satz zweiter Halb-
fahrt (§ 45 A!bs. 6). Bei Betl11ieben, die satz, des § 75 a Lit. a oder c, des § 85 
außerha:lb des Ottsgebietes (§ 2 Ahs. 1 oder des § 96 Albs. 6, 

Z. 15 der StVO 1960) liegen, muß diese e) des § 75 a lit. b oder des A:bs. 3 dritter Satz, 
Bescheinigung nur an Sonn- und 'Feier- wenn durch ,die Nichterfüllung von· Auf-
tagen mitgeführt werden, lagen .dJi,e V,erkehrssicherheit gefährdet w~rd, 

cl) bei übersteIlungsfahrten den qberste:llungs- f) des Albs~ 5 lit. a, w;ennder Besitz der vor-
fahrtschein gemäß § 46 Abs. 4, geschriebenen Lenkerberechtigung nicht 

e) Beschei.de über kraf1Jfahrr,echtliiche Bewilli- gla'Uibha,ft gemacht wer,den kann oder wenn 
gungen, die zur Verwendung des Fah~- der Führerschein gemäß § 76 vodäufig ab-
zeuges auf Straßen mit öffentlichem Ver- genommen wurde, 
kehr erforderlich sind (§ 101 Albs. 5, § 104 g) des § 101, des § 104 oder des § 106, wenn 
Albs. 5 lit. d, Abs. 7 und 9), durch die übertretung die Verkehrssicher-

f) das gemäß § 17 ,Arbeitsze1tgesetz vorg,e- heit :gefährdet wird. 
schriebene persönlich,e Fahrtenbum oder Zu diesem Zweck sind, faUs erfordecllich, je nach 
den Nachweis ühereine erteilte Aus- Lage des ,Falles und Art des Fahrzeuges oder der 
n~m~ ß b Beladung Zwangsmanahmen, wie etwa A-

g) auf Grund gewerberechtlicher Vorsmriften nahme der FahrzeugschJlüsse:l, Absperren oder 
für die Durch:führung von Beförderungen Einstellung ,des Fahrzeuges und dergleichen, 
oder von Leerfahrten erforderliche Doku- anzuwenden. Solme' Zwangsmaßnahmen sind 
mente. unverzüglich aufzuheben, wenn der Grund für 

Im Falle der Anzeige des Verlustes eines oder ihre Anwendung weggefallen ist, im Falle der 
mehrerer der in den lit. abis g a.ngeführ~en lit. d oder f auch, wenn .eine andere Person, bei 
Dokumenten hat die Behörde oder ·die nämste der keine Hinderungsgründe gegeben sind, he
Dienststelle des öff,entlichen Sicherheits dienstes, absimtigt, das Fah1'1zerug in Betrieb Zu nehmen 
bei der der Besitzer des in Verlust geratenen und zu lenken." 
Dokumentes ;d~es beantra.gt, diesem eine Bestäti- 233. Im § 103 Ahs. 1 zweiter Satz ist an Stelle 
<7ung Ü1ber die Verlustanzeige auszustellen. Die d b' 11' . f . bel" Worte ,,' ereltg·este ·t Ist" ,eInzu ügen: "SOWle 
Bestätigung über die V:erlustanzeige ersetzt die !bei mehrspurig;en KraJtfahrzeugen eine Warn-
in den lit. h bise angeführten Dokumente his einrichtung her,eitgestellt ist". 
zur Ausstellung des neuen Dokumentes, jedoch 
nimt länger als eine Woche, die inder lirt. a ange- 233 a. Im § 103 hat der Abs. 2 zu lauten: 
führten Dokumente vier Wochen, gerechnet vom ,,(2) Der Zulassungsbesitzer darf das Lenken 
Tage des Verlustes. Lenker von Zugmasminen, seines Kra.ftfahrzeuges oder die Verwendung 
Motorkarren oder sdbstfahrenden Arheitsmaschi- seines Anhängers nur Personen überlassen, die 
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die erJiürderrliche Lenkerrberechtigung hesitzen. 
Er hat der ·Behörde auf Verlangen unverzüglich, 
im Fatleeiner schriftilichen Auffürderung binnen 
zwei Wüchen nach Zustellung, Auskunft darüber 
zu erteilen, wem er jeweils das Lenken seines 
Kraftfahrzeuges oder Idie Verwenoong seines An
hängers über/lassen hat, und entsprechende Auf
zeichnungen zu führen, wenn ,er ohne diese die 
verlangte Auskunft nicht ertleilen kann; ,dies gilt 
sinngemäß, . wenn ein Zulassungslbesitzer selbst 
das Kraftfahrzeug gelenkt ader den Anhänger 
verwendet .hat." 

234. Im § 103 wird nach dem Arbs. 2 als 
neuer Abs. 2 a eingefügt: 

,,(2 a) Bei Fahrzeugen, die gewerbsmäßig ohne 
Beistellung eines Lenkers vermietet wurden, ist 
A'bs. 2 sinngemäß auch auf den Mieter anzu
wenden." 

235. Im § 103 hat der A'bs. 4 zu lauten: 

,,( 4) Der Zulassungsbesitzer ·eines Lastkraft
wag.ens mit einem Eigengewicht vün mehr als 
3 500 kg 0' der eines Omnibusses hat dafür zu 
sürgen, daß ,der Fahrtschre1ber und der Wegstrek
kenmesser für Fahrten betriebsbereit sind. Die 
Zula'ssungsrbesitzer von Lastikraftwagen mit ·einem 
Eigengewicht vün mehr als 3500 k,g oder von 
Omn~bussen haben dafür zu sorgen, daß vor 
Fahrten die Namen der Lenker, der Tag und der 
Ausgangspunkt 'Oder die Kursnummern der Fahr
ten sowie am Be~inn und am Ende der Fahr;ten 
der Stand desW~gstreckenmessers inentspre
chender Weise in die Schaublätter des Fahrt
schrei1berseingetragen werden. Sie haben die 
SchaUlblätter ein Jahr, gerechnet vom Tag der 
letzten Ei,ntragung, aufzubewahr·en und der Be
hörde auf V.erlangen zur E·insichtnahme vorzu
l.egen." 

236. Im § 103 wird nach dem A:bs. 5 als neuer 
Abs. 5 aeingefügt: 

,,(5 a) Der Zulassungsbesitzer eines Omnrihus
. ses ,hat unrbeschadet der Bestimmungen des Kraft
fahrlinienrechtes dafür zu sorgen, daß der Zu
stand und die Wirksamkeit der Bremsanlagen 
und der Lehkung sowie der Zustand der Berei
fungdes Fahrzeuges yün geeigneten Fachkräften 
haLbjähr!1ich geprüft werden. Die erste Halbjah
resfrist läuft ab der e.rstmaIigen Zulassung; § 55 
Abs. 2 letzter SaJtz gilt s.inngemäß. Der sO' be
stimmte Zeitpunkt für die Prüfung darrf jeweils 
um ,einen Mon<l!t unter- 'Oder überschritten wer
den. Die Prüfung kann unterlassen werden, wenn 
ZJli dem betreffenden Zeitpunkt eine w:iederkeh
rende überprüfung oder eine Zwischenüberprü
fung aw Grund ,des Kraftfahrlinienrechtes statt
findet." 

237. Im § 103 Abs. 6 ,ist an SteHe der lit. a und 
b zu setzen: 

"a) die ein. Deckkennzeichen gemäß § 48 .Albs. 1: 
lit. b führen, 

ob) deren Kennzeichen gemäß § 48 Abs. 4 fünf
ter . Sa·tz die Bezeichnung des sach1iehen 
Bereiches enthalten oder 

c) die zur Durchführung von KüntDOHen üder 
über.wachungen verwendet werden." 

238. Im § 103 hat der Abs. 8 zu entfallen. 

239. Im § 103 ist als neuer kbs. 9 anzufügen: 

,,(9) Die in diesem Bundesgesetz und in den 
auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Ver
ordnungen dem Zulassungsbesitzer auferlegten 
Pflichten hat bei nicht vüll handlungsfähigen 
Zulassungsbesi,tZJern deren gesetzlicher Ver
treter zu ,erfüllen." 

240. Im § 104 hat der Abs.2 zu lauten: 

,,(2) Anhänger dürfen mit Kraft,wagen nur ge
zügen werden . 

. a) wenn sie durch die im § 13 angeführten 
Vürrichtungen mit dem Zugfa.hrZJeug sicher 
verbunden sind und die Radspur des An
häng,ers, außer bei unabhängig vom Zug
fahrzeug zu lenkenden Anhängern, auf 
gerader, waagrechter Fahrbahn von der 
Richtung der Spur des Zugfalhrzeuges nur 
geringfügig a:bweichen kann; jedoch dürfen 
larud:wirtschaftliche Anhänger, mit denen 
eine Geschwindigkce~t vün 25 km/h nicht 
übersch'ritten w.erden darf, wenn sie mit 
Zli'~ma-schinen gezügen werden, auch nur 
durch die Anhängerdeichsel mit dem Zug
fahrzeug ver1bunden sein. Bei Langgutfuh
ren darf ferner der Anhängoerauch nur 
durch das Ladegutdes Zugfahrzeuges gez'O
gen w.erden, wenn er mit dessen Ladegut 
sicher verbunden ist; 

h) wenn drie Anhängerdeichsel, sofern sie i>ich 
ohne den· Willen des Lenkers von der 
Anhängevorrichtung lüslöst, nur ger,ing
,fügigabfallen kann (§ 13 Ahs. 2); dies 
gilt jedrüch nicht für Anhänger, die selbst
tätig zum StehengClbracht werden, wenn 
sie 'Ohne den Willen des Lenkers nicht mehr 
durch dLe AnhängeV'ürrichtung mit dem 
Zughhrzeug verlbunden sind, sowie. für 
landw,irtschaftliche Anhänger, mit denen 
eine Geschwindigkeit von 25 km/h nicht 
überschritten werden darf; 

c) bei Leichten Anhängern 'Ohne ·Bremse, wenn 
das Eigengewticht des Zugfahrzeuges das 
Doppelte ,des höchsten zulässigen Gesamt
gewichtes des Anhängers überschr.eitet; 

d) bei landlWlirtschaftlichen Anhängern mit 
einem .höchsten zulässigen Gesamtgewicht 
vün nicht mehr als l~OO kg, mit denen 
-eine Geschwindigkeit von 25 km/h nicht 
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überschritten werden darf und die keine 
Bremse haben, wenn das Eigengewicht des 
Zugfahrzeuges nicht ,geringer ist' als das 
höchste zulässige GeSiamt.gewicht des An
hängers; 

~) bei Anhängern, die br,eitersind' als das 
Zugfahrzeug, w,enn ,der Anhänger vorne 
auf be~den Seiten mit je einer Begrenzungs~ 
leuch,te ausgerusoet ist, die so am äußersten 
Rand des Fahrzeuges angebracht ist, daß 
anderen Straßenhenützern dessen größte 
Breite erkennb<lir gemacht werden kann. 
Dies gilt jedoch nicht für l:l!ndw,irtschaft
liche Anhänger, mit denen eine GeschmiJn
digkeilt von 25 km/h nicht überschritten 
werden ,dam, wenn die äußersten Punkte 
·des Anhängers nicht mehr als 40 cm über 
die äußersten Punkte der Leudltflächen der 
Begrenzungsleuchten des Zugfahrzeuges 
hinausrag,en; 

!) wenn bei Bewiltigu~gen gemäß Abs. 9 vier
ter Satz erteilte Auflagen erfüllt werden; 

g) wenn Zugfahrzeug und Anhänger due ,ge
mäß § 28 .A!bs. 4 vorgeschriebene Beschaf
fenheit aufweisen." 

241. Im § 104 .A:bs. 5 ·erster SatZ hat der zweite 
Halbsatz ,m buten: "hiebei gelten Abs. 2 lil\:. a 
erster HaLbsatz, llit. c und lit. g sinngem·äß." 

242. Im § 104 Aihs. 5.lit. eist am Ende anzu
fügen: ,,für das Ziehen VQn hreiteren Anhängern 
. g,ilt lrt. d sinngemäß;" 

243. Im ~ 104 Abs. 9 hat ,der erste Satz zu 
lauten: 
"Bei Kra·hwag.en mit Anhängern darf die 
Summe der höc.hsten zulässigen GesaantgeWiic.hte, 
bei Sattelkraftfahrzeugen aJhzüglich der größeren 
der höchsten zulässigen Sattellasten heider F.ahr
zeuge, wenn diese gleich sind, .einer diieser Sa1tel
lasten 38 000 kg nicht überschreiten." 

244. Im § 104 Abs. 9 hat der leozte Satz zu 
lauten: 
,,§ 36 lit. c, § 39 Abs. 2 und 3 und § 40 Abs. 4 
sind sinngemäß anzuwenden." 

245. 1m § 105 Abs. 1 ist am Ende des ersten 
Satzes ,der Punkt ,durc.h einen Stl1ichpunkt zu 
ersetzen und einzufügen: "als teilweise ooch
gehoben g,ilt ein aibzuschleppendes Fahrzeug 
auch, wenn es auf eine Abschleppac.hse aufge-. ,( . 

. setzt 1St. 

246. 1m § 105 ist an den kbs. 4anzufügen: 

"Wenn heilID Abschleppen eines teilweise hoch
gehobenen Fa:hrzeuges ,dessen hintere Leuchten 
nicht wirksam' oder nicht sichtbar sind und die 
hinter,en Leuchten des Zugfahrzeuges für nach~ 
folg.ende Lenker nicht Slichtbar bleiben, mü.ssen 

am abgeschLeppten Fahrzeug für nachfolgende 
Lenker s.ichtib<l!re El'Sat'Zvorrichtungen (§ 99 
Ahs. 2) angebracht sein; für diese Ersatzvor
richtungen gelten die Bestimmungen für die 
hinteren Leuchten. v,on Anhängern sinngemäß." 

247. Im § 106 Abs. 1 a hat diie lit. h zu lauten: 

,;b) für landwir.tschaftliche Zugmaschinen, 
Motorkarren und se1bstfahr.ende Ar:heits
maschinen," . 

248. Im § 106 hat der Abs. 5 zu lauten: 

,,(5) Die Behörde kann die Beförderung von 
mehr ,als acht Personen, abg,esehen vom Lenker, 
mit Lastkraftw,agen bewilligen, wenn dies vor
wiegend im öff.entlichen Interesse liegt, wie. ins
besondere bei einem Verkehrsnotstand.. Diese 
B,ewlUigrung ersetzt nicht die auf Grund g~werbe
r,echtlicher Vorschriften erforderlichen Berech
tigungen zur Beförderung von Personen mit 
Kraftfahrzeugen. Die Bewilligung darf nur 
erteilt werden, wenn die Fahrzeug·e so gebaut, 
ausg,erüstet und aus.gestattet sind, daß ihr,e Ver
kehrs- und Betriebssicherheit in dem für. die 
Anzahl der zu beför,diernden Personen erforder
lichen Ausmaß gewährleistet ist und wenn eine 
Versicherungsbestätigung gemäß § 61 Abs. 1 in 
zweilacher Ausfertigung vorgelegt wurde. Die 
F:lJhrzeuge müssen so beschaffen sein, daß Per
sonen sicher ein- und aussteig,en können. Sie 
müssen mit sicher angebrachten Sitzen, mit 
Vorric.houngen zum überdecken der Ladefläc.he 
und mit ausreich·enden, für nachfahrende 
Straßenbenütze,r nicht sichobaren Leuchten zur 
Beleuchtun,g des Laderaumes ausgerüste·t sein. 
Die Fahrzeuge müssen eine Verlangsameranlage 
(§ 6 Abs. 6) aufweisen; ihre Betriebsbremsanlage 
muß eine Zweikreisbremsanlage sein. Dieser 
Absatz grIt nicht für Heeresfahrzeuge." 

249. Im § 106 Abs. 8 erster Satz ist an Stelle 
der Worte "Anhängern, die lJur Verwendung 
im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlich,en 
Betriebes oder für Möbeltransporte bestimmt 
sind," zu setzen "landwirtschaftlichen An
hängern, oder mit Anhängern, die für Möbel
trarusporte bestimmt sind,". 

250. Im § 107' Abs. 1 ist an Stelle des Wortes 
"Leuchten" zu setzen "Warnleuchten". 

251. Im § 108 Ahs. 3 dritter Satz ist an Stelle 
der Worte ,,§ 65 Abs. 4 gilt sinngemäß" zu 
setzen ,,§ 65 Abs. 1 gih sinngemäß" . 

252. Im § 109 hat der Abs. 1 zu !ta,uten: 

"Cl) Eine FahrschulllbeWlilLLgung (§ lOS kbs. 3) 
darf nur natiirllichen Peroonen und nur Per.sonen 
erteillt werden, die 

a)das 24. Leben.sjahr volLendetha:ben, 
Ib) vertrauenswürdig sind, 
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c) die LeistuilJgsfahigkeit der Fahrschule ge
wähIile1sten können, 

d) 3:uch im HinJbllick auf d,ie Lage ihres ondent
lichen Wohnsitzes dlie unmJitteiLbare persön
l~che Leitung der Fahrschwle erwarten las
sen, sofern nicht ein Leiter .im, Sinne des 
§ 113 Ahs. :2 lk bund c !bestellt wird, 

e) das Diplom ,der Fakoultät f'ür Maschinen
bau oder für Elektrotedmik einer öster
reichiJs,hen Technischen Unaversität besitzen 
oder d~e Reif'eprüfung an. einer östJerreichi
schen Höheren technischen Lehranstalt 
masch,inen- oder elektrotemnischer R,ich
tung erfoLgreich bestanden halben, 

f)eine Fahrschwllehrerberechti~g (§ 116) 
für die in Betracht kommenden Gruppen 
von Kraftfahrzeugen besitzen, 

g) seit mindestens :drei Jahren eine Lenker
<berechtigung für odieGruppe von Kraft
fa'hrzeugen besitzen, für ,die Lenker aus
,geibi!ldet wer-den sohlen, und glaubhaft 
machen, daß sie innerhalb der letzten fünf 
Jahre mindestens drei Jahre lang solche 
Rahrzeuge tatsächlich gelenkt haben und 
nicht wegen schwerer Verstöße gegen kraft
f.ahrrechcliche oder straßenpoLizciliche Vor
sch·riften Ibestraft worden sind; bei Be
werlbern wrneine Fa;hrschuillb.eWli1li~ung für 
.die Gruppe D ist jedoch nur eine Lenker
,berechuigung für ldie Gl'luppe C 'und die 
Lenkerpraxis mit Fahrzeu,gen -dieser Gruppe, 
sofern sie nicht a,uch [n eine andere Gruppe 
bIn,en, erfor.ded'ich und die 

h) gJIaUlbhaft machen, daß sie Gelegenheit 
hatten, mindestens drei Jahre, für Besitzer 
eines in ,der Lit. e angeführten Diploms 
ein Jahr lang als Fahrschoullehrer die für 
das AusbliMen von Lenkern erfordedich·en 
Erfahrungen auf dem Gebiete des Kraft
fihrwesens zu erweI1ben." 

253. Im § 109 Abs. 2 ist an Stelle der Worte 
"Das Bundesmill!isternum für Handel, ·Gewerbe 
und Indurstrii'e" zu" setzen "Der Bundesminister 
für V erk'ehr". 

254. Im § 109 hat der Abs. 3 zu lauten: 

,,(3) Der Lan'deshaupnmann kann bei Ertei
tung der Fahrsch,ulibewillliigung für die Gruppen A, 
E. F oder G 'Vom Erfordernis des ,im Abs. 1 
loit. g angef.ührten Nachweises über die Zeiten 
des Bestitzes der er:f6rdetJ,ich·en Lenk,erberecliti
gurug und von der Glauhhaftmachung der er
forderfichen Lenkerpraxis tb.efreien,· wenn aus 
anderen Grün,den al1JZU!nehmen ,ist, daß der An
tr3lgsteller eine 3!usreichende fach1.iche Befahi
gung beSlitzt; d,ies gilt sinngemäß auch bei der 
Au,sdehnung einer FahrschuJ!bewiU~gung auf wei-
tere Gruppen von Fahrzeugen." . 

255. 1m § 112 hat der Abs. 3 zu Lauten: 

,,(3) Schuilfahrzeuge müssen hinsichtlich ilirer 
Bauart, .ihrer Abmessungen, ihrer höchsten zu
Läss~gen· GesalIll~gewichte und AchsQasten und 
ihrer Ausrüstung den a:1ilgemein im Verkehr ver
wendeten Fahl'lZeUigen der in Betmcht kom,men~ 
den Gruppe (§ 65) entsprechen; ,dies gilt nicht 
für Fahrzeuge zur AU9billdung von körper
behinderten Fahrschü1ern. Bei Schulkraftwagen 
muß es vom Platz neben dem Lenkerplatz aus; 
mögLich sein, auf die Fahrwelise ,des Fahrschülers: 
hinreichend Einfluß zu nehmen und die Betriebs
und HiHsibremsanlage sowliedie Vorrichtung zum. 
Abgeben von akustisc;hen Warruzeichen und die· 
Vorrichtung zum Abgeben von optischen w'arn
zeichen zu obetäti,gen und die Scheinwerfer a,bzu
blenden." 

256. Im § 113 Albs. 2 i5t am Ende al1JZufügen: . 

"Der Bundoemnister für Verkehr hat von der· 
Verpflichtung nach lit. b zu befreien, wenn die' 
Leisnungsfähligkeit der Fahrschule gewährleistet 
ist und keine Beldeniken bestehen; diese Befreiung. 
darf nur für Jängste.ns fünf Jahre und bei N ach
kommen ersten Grades nur bis zur VoUlend'ung: 
ihres 24. Lebensjahres 'erteilt wer,den." 

257. Im § 114 hat der Abs. 3 zu lauten: 

,,(3) Für Schulf,ahrten verwendet,e Fahrzeuge 
müSlSen dUTch a,m Fahrzeuog ang'elbrachte Tafeln 
mit dem Buchstahen "L" in voUständ'ig sicht
harer und dauern,d ~ut ,lesbarer unld unverwisch
barer weißer Schrift auf he1J:hlauem Grund sowie· 
durch am F,ahrzeug angebrachte Tafeln mit ,der 
voi1iliständig sichtJbaren und dauernd &u~ lesharen; 
und un'Verwischibaren Aufschrift "Fathnschuile" in 
schwarzer Schrift auf gdhem Grund aus bei,den' 
Fah,rtrtich,tul1Igen anderen Straßeilihenützern als· 
für SchuHiahrten ver,weIlldet,e FathI1Zeuge erkenn
bar 'Sein; dlie Aufschrift ,,Fahrschuole" darf ,durch 
zU'sätzoJiche Angaben über die Fahrschule er-· 
gäl1JZt s,ein. Bei Motorr:fdern können. ,die vor
&esch,rielbenen Aufschrtifnen statt a,uf dem Fahr-· 
zeug auch über der Kleidung des Fahrschülers, 
und des Lehrenden angebracht sein. Die Be:wich
nung der Fahrschule muß /dem gemäß § 112'. 
Aobs. 1 genehmigten Wortlaut entsprech.en." 

258. Im § 114 Abs. 4 ist im letzten Satz 
nach dem Wort "Sicherheitsgl\lrten" ein Beistrich 
zusenzen und einzufügen "hei Schulf.ahrten mit 
Motorrädern des Sturzhelmes,". 

259. Im§ 116 Abs. 1 hat der z~eite Satz zu' 
lauten: 

,,§ 65 Abs. 1· gilt sinngemäßI, jedoch umfaßt 
die Fahrschullehrerherechtigung ~ür die Gruppe C 
oder D nicht alUch die für die Gruppen. B, F: 
und G." 
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259 a. Im § 116 Albs. 2 erster Satz ist an Stelle 
der Worte "Das ,Bundesminister~um für· Handel, 
Gewerbe und. Industrie" zu setrz.en "Der Bun,
desminister für V ertkehr" . 

259 b. Im § 116 hat der AJbs. 3 zu lauten: 

,,(3) Vor der Ert-eil1.mg der Fahrschullehrer
berechtigung (Arbs. 1) hat der Landeshauptmann 
ein Gutachten eines rechtskundigen und eines 
technischen gemäß§ 127 .Albs. 2 und 3 bestellten 
Sachverständigen darÜibereinzuh'Olen, ob der An
tragsteller die Lehrbefähigung für ,die in Betracht 
kommenden Gruppen von F,ahrzeugen besitzt. 
Dieses Gutachten ist auf Grund der Lehrbe
fähigungsprüfung (§ 118) zu erstatten. Es hat 
nur Q!uszusprechen, OIb der IBegutachtete ,die Lehr
befähigung für Fahrschullehrer für die in Be
tracht kommenden Gruppen von Fahr,zeugen be
sitzt oder nicht; wurde die Prüfung nicht be
standen, so ist auch auszusprechen, wann sie 
frühestens wiederholt werden kann. Die Prü
fung ·da.rf nicht vor Ablauf von Zlwei Monaten 
und im Zuge desselben Verfahrens nicht mehr 
als zweimal wiederholt werden; wurde die Prü
fung ein zweites Mal nicht bestanden, so ist für 
die Wiede1'!holung eine ,ent~prechend längere Frist 
festzusetzen. Das Gutachten ist von beiden Sach~ 
verständigen gemeinsam zu ersta·tten und darf 
nur "fachJlich Ibefähigt" ,lauten, wenn heide Sach
veI"Ständig,en dieser Ansicht sind, B,ei Ablehnung 
oder Zurückziehung des Antrages auf Erteilung 
der. Fahrschullehrerberechtigung wegen mangeln
der Lehrbefähigung ,darf ein neuerlicher Antrag 
nicht vor Ablauf von .fünf J.ahren ,gestellt wer
den," 

kungskreis der Lehrende seinen ordentlichen 
Wohnsitz hat. Die Bewilligung darf nur erteilt 
werden, wenn der Bew·el1ber das erforderliche 
Mindestalter erreicht hat oder in spätestens drei 
Monaten erreichen wird, wenn er verkehrs
zuverlässig (§ 66) ist und wenn er z.um Lenken 
von Kraltfahrrzeugen ,der Gruppe, für die die
Bewilligung angestrebt. wird, g,eistig und kö'r
perlich geeignet (§ 69) ist. Eine Bewilligung zur 
Vornahme von ü,bungsfahrten mit Kraftfahr
zeugen der Gruppe A (§ 65) darf nicht erteilt 
werden." 

264. Im § 122 ist am Ende des Abs. 2 anzu
fügen: 
"Die Bewilligung da-rf für denselben Bewerber 
um eine Lenkeliberecht~gung nur ·einmaJ. und 
für nicht länger '<l!ls ein Ja.hr erteilt werden; sie 
ist,soweit dies ,auf Grund der Erhebungen oder 
wegen der A,rt ,der vom Lernenden angestrebt,en: 
Lenkel'berechtigung nach den Er.fordernissen der 
VerkeIhrssicherheit nötig ist, unter den ent
sprechenden Auflagen oder zeitlichen, örtlichen 
'Oder sachlichen Beschränkungen der Gültigkeit 
zu erteilen." . 

265. Im § 122 Abs.3 ist am Ende anzufügen: 

"Das Kennzeichen rund die Fahrgestellnummer 
des zur Vornahme der übungsfahrten verwen
deten Kraftfahrzeuges sind im Bewilli.gun.gs
beschei.d anzuführen." 

266. Im § 1122 A!hs. 5 dritter Satz ist an Stelle 
der Worte "eine HiLhbremse" zu setzen "die 
Hilfsbremsanlage" . 

267. 1m § 122 Abs. 5 hat der letzte Satz zu 

260. Im § 116 Aibs. 6 wird der Punkt am enofiallen. 
Ende ,des ersten Satzes gestrichen und angefügt: 268. Im § 122 ist nachdem Abs. 5 als neuer 
"und nur wenn keine Bedenken hestehen." Aibs. 6 anzufügen: 

261. Im § 117 Abs. 1 erster S~tz hat der zweite 
Halbsatz zu lauten: 

,,§ 65 Ahs. 1 gilt sinngemäß, jedoch urnf,aßt die 
Fahrlehrerherechtigung für die Gruppe C oder 
D nicht auch die für die Gruppen B, F und G." 

,,(6) Die im Aibs. 1 ,angeführte Bewilligung 
erlischt, wenn dem Lehrenden die Lenkerberech
tigung für die Gruppe, in die das für die 
übungsfahrtzu verwendende Fahrzeug fällt, 
entzogen (§ 73) oder vorübergehend entzogen 
(§ 74) wurde oder wenn sie durch Zeitahlauf 

. erloschen ist. Wurde dem Lehrenden die Lenker-
262. Im § 118 AJbs. 4 hat der letzte Satz zu ber,echtigung für eine andere Gruppe ,entzogen 

lauten: 
"Wurde die theor,etische Prüfung oder ihr schrift
licher oder mündlicher Teil bestanden, so darf 
die theoretische Prüfung oder der bereits he
standene Teil bei Wiederholungen innerhaLb von 
sechs Monaten nicht mehr abgenommen werden." 

263. Im § 122 hat der Ahs. 1 zu lauten: 

,,(1) ühungsf~hrten zur unentgeltlichen, nicht 
gewerbsmäßig betriebenen Ambildung eines 
Bewerbers um eine Lenker:berechtigung dürfen 
unbeschadet ,der Bestimmungen der §§ 120 
und 121' nur mit Bewilligung der Behörde 
durchgeführt, werden, in deren örtlichem Wir-

oder v,orübergehendentzogen oder ist sie durch 
Zeitablauf erloschen, so ist ihm die Bewilligung 
zu entziehen, wenn auf Grund der für 'die Ent
ziehung der Lenkerberechtigung maßgebenden 
Gründe anz.unehmen ist, .daß der Lehrende durch 
weitere übungsfahrten die Verkehrssicherheit 
gefährden oder den Zweck der ühungsfahrten 
nicht mehr erreichen wird. Dies gilt sinngemäß 
auch, wenn eine .oder mehrere dem Lehrenden 
erteilte Lenkerberechtig,ungen' durch Auflagen 
oder zeitliche, örtliche oder sachliche Beschrän
k,ungender Gültigkeit eingeschränkt wurden. 
Personen; denen ·eine Bewilligung gemäß Abs. 1 
entzogen worden ist, darf eine neue Bewilligung 
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erst erteilt werden, wenn >die Gründe,' die zur 'I 271.' Im § 124 hat ,die Einleitung des Ahs, 2 
Entziehung 'der Bewil1i.gunggeführt haben, zu lauten: 
w,eggef,allen sind, Die Bewilligung ist ferner zu 0 ,,(2) Zu Sachv,erstärudigen gemäß Abs.· 1 dür-, 
entziehen, wenn fen nur bestellt 'werden:". 

a) ,die Voraussetzungen zu ihrer Erteilung 
nicht mehr gegeben sind, 

:b) die bei ihrer Erteilung vorg,eschriebenen 
Einschränkungen oderAUlfl,agen nicht ein
gehalten werden, 

c) das für die ühungsfalhrten verwendete 
Fahrzeug nicht verk~hrs- rund betriebssicher 
oder nicht g,emäß Abs. 5 gekennzeichnet 
'ist oder 

d) die Vorschriften über die Erteilung des 
praktischen Unterrichtes (Abs. 4) nicht 
eingehalten werden. 

Eine Berufung gegen die Entziehung der 
Bewilligung hat keine aufschiebende Wirkung." 

269. Im § 123 hat der Abs. 1 zu lauten: 

272. Im § 124 Abs. 2 Z. 1 lit. a ,rst an Stelle 
der Worte "Ingenieu,rdiplom oder Doktorat der 
Fakult~t fü,r Ma-schinenw,esen und E1.ehrotechnik 
einer österreichischen 'techn~schen Hochschul,e" 
zu setzen: "piplom der 'Fakultät für Maschin~n
bau oder für Elekt1"Ot}echnik ,einer öS1ierrei
chisch,en Technisch,en Univ,etr'srtät". 

, 273. 1m § 124 Abs. 2 Z. 2 lit. b i'st an Stelle 
der Worte "Ingenieul1dJiplom oder Doktorat der 
Fakulotät für Maschinenrwes'en und E1.ekt1"Otechnik 
einer österr,eichischen Technischen Hochschule" 
zusetzen: "Diplom der Fakultä,t .für Masch,inen
bau oder für Eloektrotechnik ,einer österroei
chischen T echnischen Universität". 

274. Im § 124 hat der Abs. 3 zu lauten: 

,,(3) Der BurrdesminiS1ter für V:erkehr kann 
auch Besitzer ,anderer als der im Albs. 2 Z. 1 
lit. a und Z. 2 :mgeführten Diplome zu .Sach
verständrgen gemäß Albs. 1 besteLlen, wenn sie 
eine der im Abs. 2 Z. 1 lilt. a und Z. 2 lilt. bange
führten Ausbildung gleichwertige Ausb~ldung ge
nos's,en ha'ben und bei ihnen die übrigen im Abs. 2 
angeführten Vorauss,etzungen vorLiegen." 

275. Im § 125 hat die Einleitung des Abs. 2 
zu but,en: 

,,(2) Zu Sachv,erständigen gemäß Abs. 1 <iüden 
nur bestelltwel'den:". 

276. Im § 125 Abs. 2 Z. 1 1üt. a i,st an Stelle 
269 a. Im § 123 w.iJ:1d am Ende als 'neuer Abs. 4 der Worlle "IngenieU1;diplom oder Doktol'at der 

angefügt: Fakultät für Maschinenwesen und Elektrotechnik 

,,(1) ,Für die in diesem Bundesgesetz vorgesehe
nen Amtshandlungen ist, sofern ,darin nichts an
deres :be~timmt ist, in erster Instanz die Bezirks
verwaltungsbehörde, im örtlich,en Wirkungsbe
reich einer Bundespolizeibehärde diese, und in 
zweiter Instlanz der Landeshauptmann, bei Be
scheiden, mit denen ,für die Dauer von mindestens 
fünf Jahren eine Lenkerberechügung entzogen 
oder das Recht, von ,einem ausländischen Führer
schein Gebrauch zu machen, aberkannt wird, in 
dritter Instanz der Bundesminister für Verkehr 
zuständig. Entscheidet der Landeshauptmann in 
erster Instanz, so ist in zweiter Instanz der Bun
desminister für Ver kehr z;uständig." 

einer' österreichischen Technischen Hochschule" ,,(4) Die im § 103 Albs. 2 zweEterSatz angeführ-
ten Erhebungen sind im Sinne des § 39 Abs. 2 ,zu s,et;z,en: "Diplomder Fakultät für Masch,inen-

Jetzller Satz A VG 1950, außer bei Gefahr im Ver- bau oder für Elehrootechnik ,einer österrei
chischen Technischen Univ,ersität". zwg, schriftlich oder ,teleforuisch durch,zuführen." 

270. Im § 124 hat der Albs. 1 zu lauten: 

,,(1) Der Bundesmini:.ter für Verkehr hat zur 
Begutachtung von Typen von KraJftfahrzeugen 
oder Anhängem, von FahrgesooUen solcher Fahr
zeuge oder Tej,1enoder ,Ausnüstungsgegenständen 
solcher Fahrzeuge (§ 29 Abs. 4) technische Sach
verständige zu bestellen. Die Sachverständigen 
müssen für diese Begutachtung hesonders geeignet 
s,ein. Ein Verze,ichnis ,der bestellten Sachv,er~tän'
digen ist im Bundesministerium für Verkehr zur 
al1gemeinenEinsicht aufz;uleg,en. Die~es Verzeich
nis muß mindesten~ je ,einen Sachverständigen aus 
dem Personalstan.d des 'Bun:desminist,eriums für 
Land- und Forstwirllschaft und des Bundesmini
sterimms für Landesve'rteitdligung sowie, mindestens 
zwei 3iUS dem Personalstand ,ei.nes jed,en Bundes
landesenthaIten, sofern ein Vorschlag seines Lan
deshauptmannes vOI"lieg1:. ce 

277. Im § 125 Abs. 2 Z. 2 lit. b 1st an Stelle 
,der Wort,e "Ingeniewrdliplom oder Doktorat ,der 
Fakultät für Ma'schi'l1Jenrwesen und Elektrotechnik 
einer öst,ern~ichj.schen Technrschen Hochschule" 
zu setzen: "Diplom der Fakultät für Maschinen
'bau oder für Elektrotechnik einer österrei
chisch,en Technrschen Universität". 

278. Im § 125 hat ,der Abs. 3 zu 13il\!ten: 

,,(3) Der Landeshauptmann ~ann auch Besitzer 
anderer als der im Abs. 2 Z. 1 lit.a und Z. 2 
Iit. bang,eführten Diplome und Reiifezeugnisse zu 
Sachver~ändig,en gemäß Abs. 1 hestellen, wenn 
,der Bundesminister für Verkehr festgestellt hat, 
daß sie eine der im Abs. 2 Z. 1 lit. a und Z. 2 
lit. b angeführt,en AusbiLdung gLeichwertige Aus
billdung genossen haben und bei ihnen di,e übrigen 
im Abs. 2 angeführten Voraussetzungen vorlie
gen;" 

649 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)40 von 46

www.parlament.gv.at



I 

I. 

649 >der Beilagen 41 

279. Im § 126 Albs. 3 Z. 1 lit. a ist an Stelle (2) Die Sachverständige.n ·sind von ihrer Funk.-
,der WOll"te "lngenieuroiplom oder Doktorat der tion zu entheben, wenn ,sie ,ihr,e Enthebung setbst 
FakuLtät für Masch1n:enwesen und Elektrotechnik bea'ntragt haben, ihre besonder,e ,E~&nung nicht 
einer österreichischen Technischen Hochschule" mehr gegeben ist, sie Weisungen nach Abs. 1 
zu setzen: "Diplom der P,akultät für Maschinen- nicht befolgen oder ihr,e Diens1Jbehöl'lde ,d1e Zu
bau oder für Elektrotechnik. einer österrei- suimmung zu ,ihrer Heranziehung als Sachverstän
chischen TechnilSchen Univers~tät". dige wi,del1ruft~ Sie können lenthoben werden, 

280. Im § 126 Abs. 3 Z. 2 litt. ob ,ist an SDelle wenn sie ohne beirücks'ichtigungswür.dige Gründe 
der Worte "Ingenieuroiplom oder Doktorat .der die Erstattung eines Gutachtens ahgelehnt ha
FakuLtät für Maschinenwes,en un.d Elektrot,echnik. ben." 
einer österreichischen Technischen Hochschule" 285. Im § 129 .Nbs. 1 ,ist an SteHe des Betrages 
zu setzen: "Diplom der P<likultät für Maschinen- 1200 S" S' 
b d f 

" . 0 zu setzen ,,20000 '. 
au 0 er ür Elektrotechnik einer österrei-

chischen Techni'schen Universität". 

281. Im § 126 hat ,der Ahs. 4 zu lauten: 

,,(4) Der Landeshaupotmann kann ,auch Besitze'r 
anderer als der im Abs. 3 Z. 1 lit. a und Z. 2 
lit. bangeführten Diplome und Reifezeugnisse 
zu technischen Sachverständigen .gemäß Abs. 1 
be~tellen, wenn der Bundesminister für Verkehr 
festgestellt hat, ,daß sie eine der im Abs. 3 Z. 1 
lit. a und Z. 2 lit. b angeführten Ausbildung 
gleichwertige Ausbildung genossen haben und 
bei ihnen die übrigen im lAbs. 3 angeführten 
Voraussetzungen vorliegen." 

282. Im § 127 Abs. 3 hat die lit. a zu)auten: 

"a) Diplom der Fakultät ,für Maschinenbau 
oder fü·r Elektrotechnik einer österreichi
:schen Technischen Universität,". 

283. Im § 127 hat der .Nbs. 4 zu ilaUiten: 

,,(4) Der Landeshauptmann kann auch B'esitzer 
anlderer aJ.s der im Ahs. 3 lit. a a.ngdührten Di
plome zu technischen Sachverständigen gemäß 
Abs. 1 bestellen, wenn der Bundesmin~ster für 
V,erkehr festg,estellt hat, daß sie eine der im 
Albs. 3 lit. a angeführten Ausbildung gLeich.wercige 
Ausbildung g,enoSISen haben und bei ihnendle 
übrigen im Ahs: 3 angefü'hrten Voraussetzungen 
vorliegen." 

284. Der § 128 hat zu lauten: 

,,§ 128. A 11 ,g e m ein ,e B ·e s tim m u n gen 
übeT die Sachverständig,en 

(I) Die in den §§ 124 bis .127 angeführten 
Sachvel"ständigen sind auf ,die Dauer von höch
stens fünf J ahl'en zu hestellen. Si,e sind verpf).1ch
tet, die auf Grund dieses Bundesgesetzes von 
ihnen venlangten Gutacht,en zu dem von ,der Be
hörde besorimmten Zeitpunkt zu er.~tatten. Sie sind 
hinsichtlich der zur Ersta'Ubung ,des Gutachtens 
vorz'unehmenden Prüfung bezüglich der dabei 
anzuwendenden Hilfsmittel und Methoden, insbe
sondere hinsichtLich von Verzeichni~s,en .der zu er
hebenden Umstä'llIde und zu ,stellenden Fra.gen, so
wie hinsichtlich dies Inhalttes und ,des Umfang'es 
der Prüfung an die Weisungen der !Behörde ge
bunden, von der sie besueNt wlul1den. 

286. Im § 130 Albs. 1 erst,er Satz ist an Stelle 
de'r W orDe "Da's Bundresministel'lium für Handel, 
Gewerbe und Industrie" zu' ~etZ'en "Der Bun
desminister ,für Verkehr". 

287. Im § 130 Abs. 3 zweiter Satz ist an Stelle 
der Wor,oe "Das BundesministeI'ium für Hallidel, 
Gewerbe und Industcie" zu setzen "Der Bundes
minisDer für V,erkehr". 

288. Im § 130 Abs. 4 hat die Iit. a zu lauten: 

"a) der Bestellte wegen einer oder mehrerer 
rgerichtlich ,strafbarer Handlungen zu ,ein,er 
Strafe von mehr als sechs Mon<lten oder 
wegen einer mit Ber,eicherungsvors<litz be
gangener g,erichtJich 'suraifhar,er Ha.ndlung 
rechtsk'räftig veruI'tei1t wurde," 

289. Im § 130 Abs. 6 ,el'lster Satz liSit an Stelle 
der Worte "für Handel, Gewerbe und Industrie" 
zu ,setz·en "für Verkehr". . 

,290. Im § 131 hat der Abs. 2 zu lauten: 

,,(2) Die Bunde'Sprufanstah für Kraftfahrzeuge 
untersteht als Ani>t<lih ohne RechtspersönIichkeit 
dem BUindesmin:is,ter für Verkehr. Das Ans,talts
personal i'st unbes'chadet der dienstrechtlichen und 
diszlplinäl"en Unterordnung unt,er den Bundes
minist,er fü'r Verkehr in Angelegenheilten der An
stallt einem Leiter unmitue1bar unter,stdlt und an 
dessen Weisungen gebunden." 

291. Im § 131 Achs. 4 i~t an Stelle der Worte 
",dem Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie" zu setzen ,jdem Bundesminis't~r 
für Verkehr«. 

292. Im § 132 hat der Abs. 2 zu lauten: 

,,(2) Fahrzeuge, ,die vor dem: Inkrafvtr,eten die
'"es Bundesg,esetzes zum V:erkehr zUigelas,sen wor
den sind, sind von den ,B.esimmun~en ausge
nommen 

a)des § 4 Abs. 5 über SicherheiT,,&Urte, 
'b) ,des § 8 Ahs. 2 über ,die Lenkhilfe; 
c) -dies § 10 Abs. 1 über die Sicht bei Bruch von 

Wlnaschut:z- !und Kbmichtsch,eiben, 
d) des § 13 Abs. 3 üher die se~bsttät,ig schlie

ßende Anhäng,evor-richtung, 
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e) bei landwirtschaftlichen Zugmaschinen des 
§ 18 Abs. 1 über die Ausriistmng mit einer 
zweiten B'l'emsleuchtle, 

f) bei landWi1rtschaftlich'en Zuglffia!sch,inen und 
Anhängern des § 19 Abs. 1 und 3 über die 
Ausrüstung mit Fahrtrichtungsanzeigern, 

g)dcs § 21 uber Schdbenw.aschvol'richtungen 
und Vorrichtung,en gegen das Beschlagen 
und Vrer,emen, 

h) bei landwirtschaftlichen Zugmaschinen mi<t 
einer Baua:rtgeschwindigkeit von nicht mehr 
als 25 km/h des § 22 AJbs. 2 über die Be
tätigung der Vorrichrung zum Albgeben von 
,optlischen Warnzeichen, wenn der Lenker 
die Lenkvor'l'ichtung mit beiden Händen 
festhält, und 

i) des § 24 über die Geschwindigkeitsmesser, 
Fahrt'sch'reiber und Weg,stJr,eckenmesser bei 
K:raoftfahrzeugen außer Omibussen." 

293. Im: § 132 Albs. 4 erster Satzi'st an StJelle 
der Worte "Der Bundesminister. für Handel, 

. Gewerbe und Industrie" zu s,etzen "Der Bundes
minister ftÜr Verkehr". 

294. Im § .132 Aibs. 5 ist an St-elle der Worte 
"Da-s Bundesminist,erium für Handd, Gewerbe 
und Industrie" zu setzen "Der Bun,desminister 
für Verkehr". 

294 a. Im § 133 ist am Ende aIs neuer Abs. 8 
anzufügen: 

,,(8) Für die Erweiterung des im Ahs. 2 ange
führten Vermerkes über d:l!s Lenken von Motor
rädern mit einem Hubraum von n:icht mehr als 
125 cm3 oder von nicht mehr als 250 emS auf eine 
Lenkerbereehtigung für die Gruppe A gilt § 67 
Abs. 6 sinngemäß." 

295. Dem § 134 sind als neue Albs. 3 bis 5 an
zufügen: 

,,(3) Bei übertretungen des § 99 Aibs. 1 erster 
Satz und Abs. 5 auf F'reilandstraßen, des § 102 
,Abs. 3 dritüer Satz, des § 106 A:bs. la und A'bs. 4 
sowie bei mit Meßgeräten festgesteHten üher
schI'eitungen einer ziffernmäßig festgesetzten er
laubten HöchstJgeschWlinldigkeit (§ 98) lim Ausmaß 
von 20 bis 30 km/h kann § 50 VStG 1950 mit 
der Maßgabe angewendet werden, daß Geldstrafen 
bis 300 S sof.ort eingehoben werden. 

(4) Beim Verdacht ,einer übertl1etungder Vor
schriften dieses Bundesgesetzes oder der auf 
Grund dlieses Bundes~esetZ!eserlasslenen Veror,d
nungen kann zur Aibw.endung einer Festnahme im 
Sinne des § 37 a VStG 1950 als vorläufige Sicher
heit ein Betrag bis 5 000 S festgesetzt wenden. 

(5) Würde mit einem Kuftfaihr.z'eug oder An
hänger eine unter § 50 Abs. 1 VStG 1950 fal
lende übertretung dieses Bundesgesetzes, der 
Straßenverkehrsordnung 1960, des Eisenbahn
gesetzes 1957 oder von auf Grund dieser 

Bundesg'esetze eI1lassenen Verordnungen von 
einem dem anzeigenden Organ unbekannten 
Lenker begang,en und ist die übergabe eines 
Beleges gemäß ,§ 50 Albs. 2 VStG 1950 an den 
Täter oder die Hinuerlassung am Tatort nicht 
mö,~lich, so kann der Beleg auch <dem Zulas
i>ungsbesitzer 2'Ug,estellt werden." 

296. Im § 135 Ahs. 2 lit. i haben die Worte 
"und Ureitlstrahlern" zu entfallen. 

297. Im § 135 kbs. 2 ,Lit. k ist an SteHe der 
Worte "m~t -denen auf g,er-:I!der, waagr,echter 
Fahrhahn bei Wi'ndstiLLe .eine Geschwindigkeit 
von 10 km/h nrcht ühersch'l'1itten werden ka-nn" 
zu setzen "mit einer LB-au:l!rtgeschwiindi,gkeit von 
nich t mehr als 10 km/h". 

298. Im § 136 hat der Albs. 1 zu lauten: 

,,(1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist, unbeschadet der Abs. 2 und 3 der Bundes
minister für V:eüehr betraut; er hat das Einver
nehmen zu pfleg,en bei der Vollziehung 

a) des § 1 Abs. 2 1it. d, des § 24 Abs. 2, des 
§ 29 Abs. 6, des § 30 Albs. 7, des § 31 Abs. 5, 
,des § 40 A:bs. 1 -und 5,· des § 41 Ahs. 6, 
des § 45 Abs. 8, des § 46 Abs. 6, des § 47 
Abs. 3; des § 77, des § 87 Albs. 1, des § 92 
Ahs. 5, des § 97, des § 99 Albs. 1, des § 101 
Abs. 8,des § 102 Albs. 2 und 5, des § 103 
Abs. 8, des § 104 Albs. 8, des § 106 Ahs. 9, 
des § 107 Abs,. 4, des § 121 und des § 124 
A:bs. 1 bezüglich ,der Angelegenheiten des 
Bundesheeres und der Heer,esv,erwaltung 
mit dem Bundesminister für Landesver
teidigung; 

Ib) des § 1 Ahs. 4 mit dem Bundesminister 
für Ju&tiz; 

c) des§ - 59 Ahs. 1 bis 3, des § 62· Abs. 1, 
6, 7 und 8 und des § 92 Abs. 6 Z. 6 mit 
den Bundesministem ,für Justiz und für 
Finane-en; 

cl) des § 55 Aihs. 3 und 4, des § 56 Albs. 4, des 
§ 61, des § 129 und des § 131 Abs. 5 und 6 
mit dem BunJdeSllllinister für F.inan~en; 

e) ,des § 102 Abs. 5 lit. f und des § 103 Albs. 3 
hezüglich des Ausmaß.es der B,eanspruchung 
von Kr:afclahrzeug,Ienkern mit dem Bun
,de~minister für Isoziale Verwaltung; 

f) des § 109 Abs. 2, des § 124 Albs. 3, des § 125 
Abs. 3, des § 126 Abs. 4 und des § 127 
Albs. 4 hezü.g:lich der Frage der Gleichwertig
keit der Aushj,ldung an einer UnliverSiität 
mrtdem Bundesminister für Wissenschaft 
und For,schung; 

g) des § 109 Ahs. 2, des § 125 Abs.'3 und des 
§ 126 A:hs. 4 bezügLich der F,rag,e der Gleich
wertigkeit der AushiLdung an einer Höheren 
Lehranstalt mit dem B,undesmtnister für 
Unterricht und Kunst; -
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h) des § 48 Ahs .. l zweiter Satz und des § 54 
Abs. 4 mit dem BundesminiJs'ter für Inneres; 

i) des § 26 a Albs. 1 liit. a hezüglich der An
hringun,g der Sitze und zusätzlicher Schutz
vorrichtungen an Zugmaschinen und des 
§ 124 Albs. 1 mit dem Bundesmini,ster für 
Land- und Forstw:'irtschaft; 

k) des § 54 Abs. 2, 3, 3 a,3 bund 3 c mit dem 
Bundesminister für Auswänige Angelegen
heiten; 

1) des § 4 Abs. 2 b, des § 11 Abs. 3 und des 
§ 26 a Abs. 2 lit. c bezüglich .der Aus
legung des Begl1iffes "gesundheitsschäd
lich", des § 64 Abs. 2 zweiter und dliitter 
SHZ, des § 69 und des § 91 a mi,t dem Bun
Idesminister für Gesundheit und Umwelt
schutz." . 

299. Im § 136 hat der A,bs. 2 zu lauten: 

,,(2) Mit der Vollziehung des§ 45 Abs. 6 dnitter 
Satz zwei:ter HaLbsa,tz, § 57 Abs. 6 zweiter Satz, 
des § 60, des§ 62 Albs. 2 his 5, des § 67 Abs. 7, 
des § 68 Abs. 2 zweiter Satz und des § 77 Abs. 1 
zweiter Satz ist der Bundesmin,i'ster für Finanzen 
betraut; er hat das Einvernehmen zu pflegen bei 
der Vollziehung des § 60 und des § 62 Abs. 2 
ers'ter Satz, Abs. 3 erster Satz und Abs. 5 mit dem 
Bundesminister f.ür Ve~kehr und bei der V olizie
hung des § 60 Abs. 1 bis 3 und des § 62 Abs. 3 
erster Satz und Abs. 5 je mit Ausnahme der 
Festsetzung des Ta:rifes mtt dem Bundesm~nister 
für Justiz." 

300. I~ §. 136 Ahs. 3 ,i'st an StelLe der Worte 
"und für Handel, Gewerbe und Industrie" zu 
setzen "und für Verkehr". 

Vel'fahrens auch einer besonder,en überpl"üfwng 
(§ 56 KFG 1967) order ß.~gutachuung (§ 57 a 
'KFG .1967) unterzogen we~en. Eine Aus
fertigung des auf Grund der überprüfung oder 
Beguoachtung erstellten Gutacht,ens ist von dem 
Sachverständig,en, V,erein oder Gewerbetreiben
den, der das Gutiachtenerstellt hat, .der ß.!,!hö'rde, 
die ,den ZUlIassunlgss,chein für das F,ahrzeu.g 
ausgestellt hat, unv,erzüglich l;U übersenden. 
Das Bahrzeug ist innerhalh von zwei Wochen 
nach der überprüfung oder Begutachtung abzu
melden; § 43 Abs. 1 und 2 KFG 1967 gih sinn
gemäß. Kommt der Zutlassungshes,itzer dieser 
Verpflichtung nicht nach, so hat die Behörde die 
Zulas'sung aufizuheben; § 44 Abs. 3 und 4 
KFG 1967 gilt sinngemäß. Brgibt das Gu'tachten, 
daß das Fahrzeug den Vorschrift·en über Klein
motorräder ,entspricht, so hat die Behörde dies 
im Typenschein oder Bescheid über die Eiruzel
genehmigung zu vel'merken. 

(4) Die gemäß §§ 124 bis 127 KFG 1967 
bestellten oder unter § 133 Abs. 1 letzter Satz 
KFG 1967 fallenden Sachverständigen gelten 
als für die Dauer von fünf Jahren ab Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes bestellt, sofern ihre Be
stellung nicht f.rüher erlischt. 

(5) Für im Zeitpunkt des Inkrafttr,etens des 
Art. I Z. 269 (§ 123 Abs. 1) anhäng,i,ge Rechts
mittelverfahren g.elten hinsichtlich des Instanzen
zuges jene Bestimmungen, die bis zu diesem Zeit
punkt in Kraft waren. 

Artikel III 

(1) Fahrzeuge, deren Type od,er die einzeln 
vordem Inkra'ful'eten dieses Bundesgesetzes ge
nehmigt worden sind, sind ausgenommen von 

Artikel II Art. I 

(1) Besitzer von Lenkeriberechtigungen der a) Z. 22 (§ 4 Abs. 1 dritter Satz und vierter 
Gruppen B, C oder D, die vor Inkrafttreten d:ie- Satz zweiter Ha,VhsatlZ) über Id~e Betätigung 
ses Bundesge~etZies el'tei,lt oder ausg,etauscht wur- von Vorrichtungen auch bei Verwendung 
den, gelten als zum Lenken der im Art. I Z. 171 eines Sicherheit~gurtes und ü:ber die leichte 
(§ 65 Abs. 1 Z. 1) umschri,ebenen Fahrzeugarten üherwachbarkeit und Austauschbarkeit von 
ber,ech'cigt. Teilen, 

b) Z. 24 (§ 4 Abs. 5 a) über die Anbringung 
(2) Für die Anwendung des § 65 KFG 1967 von Vorrichtungen zum Abschleppen, 

gelt,en P'ersonenkraftwagen und Kombinatio~s- c) Z. 65 (§ 19. Abs. 1 a) über ,die Ausrüstung 
kraJtwagen mit einem höchsten zulässigen Ge- mit einer AlarmbLinkanlage. 
samtgewicht von mehr ah 3 500 kg, deren Type 
oder die einzeln vor dem Inknfttr,eten des Art. 1(2) Wenn ihre Typen od,er wenn sie einzeln 
Z. 171 (§ 65 Ahs. 1 Z. 1) genehmigt worden s,ind, vor dem 1. Jänner 1981 genehmigt worden sind 
als Kraftwagen der Gruppe B. und sie zwar den bisherig,en Vor,schriften, aber 

(3) Einspurige Krafträder, außer den ,im § 132 nicht diesem Bundesgesetz entsprechen, sind von 
Abs. 3 KFG 1967 ang.eführten, deren Type oder Art. I Z. 30 ausgenommen: 
die einzeln vor dem 1. Juli 1978 genehmigt a) Kraftwagen hinsichtlich des § 6 Abs. 3 
wu~den u.nddie im Typenschein oder im Bescheid fünfter Satz, Abs. 4 Z. 3, AJbs. 7b, Abs. 7 c 
über die Einzelg,enehmigung als Motorfahrrad und Abs. 12 b; 
bezeichnet sind und die eine höher,e Bauart-b) SpezLalkraftwag,en mit einem Eigengewicht 
geschwind~gkeit als 40 km/;h aufweisen, können . von mehr als 3 500 kg hinsichtlich des § 6 
an Stelle des im § 33 KFG 1967 vorgesehenen Abs. 6; 
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c) Personenk'ra'~t;w,agen, Kornbinationskraft-
wagen, Sp~iaLkraftwagen mit ei,ner Bau
artgeschwillnldigkeit von mehr a1s 35 km/h, 
Lastkraftwagen mit einem höchsten zuläs
sigen Gesamtgewicht, bis 12000 kg sowie 
Lastkmftwagen,die vor Inkrafttreten des 
Art. I Z. 5. (§ 2 Z. 8 und 9) und Z. 200 
(§ 90 Abs. 1 bis 3) als Zugmaschinen der 
Klasse III galten,. hinsichtlich des § 6 Abs. 7; 

d) Personenkraftwagen, Kombinationskraft-
wa:gen, Omnibusse, Lastkraftwagen, Sattel
zughhrzeuge und Kra,ftw:ag,en von Gelenk
kraftfahrzeug,en sowie Spezialkraftwagen 
mit einer Bauart;geschw,iIlld~gkeit von mehr 
als 35 km/h hinsichtlich' des § 6 Ab~. 7a; 

e) Anhänger hin~icht!ichd:es § 6 Abs. 7 c und 
Abs. 12 a; 

keiten mit einem' F1lammpunkt 'von mehr als 
55 0 C bestimmt 5ind und das SattelzUigfahrzeug 
V'O'r dem 1. Jänner 1968 zugdassen wonden [st. 

(3) Art. III Abs. 2 lit. f gilt für Tanksattel
anhänger oder SatteLanh1inger mit Aufsetztank, 
d1i>e da~u bestimmt ,sind, mit einemSattelZlUg
fahrz,eug ein Sattelkraftfahrzeug mit ei,nlem höch
sten zulässigen Gesamtg,ewicht von mehr als 
20000 kg zu bilden, nur dann, wenn der Sattel
anhänger zur Bdörderung gefährLicher" entzünd
bar,er Flüssigk,eiten mit einem Fhmmpunkt von 
mehr als 55 0 C bestimmt ist und vor dem 
1. J1inner J 968 zugelassen worden ist. 

(4) Fahrzeuge, der:en Type oder die einzeln 
vor dem Inkrafttr,eten ,dieses BUTI!desges,etzes ge
nehmigt, wo:rden sind, sind von Art. I, Z. 206 
(§ 92 Abs. 3 erster Satz) hinsichtLich der .Vor
schriften des ADR uber ihre Bauart, Ausrüstung f) Anhänger hinsichtl~ch ,des § 6 Abs. 10 zwei-

ter Satz liweiter Halbsatz; und Ausstattung ausg,enommen. 

g) Zugmasch~nen mit einer Baua'rtgeschwin
digkeit von mehr als 25 km/h, die vor In
krafttreten des Art. I Z. 200 als Zugma
schinen der Klasse 11 galten, hinsichtlich des 
§ 6 Aibs. 1 erster Satz bezüglich des Erfor
,dernisses einer zwe~ten Bremsanlage. 

(3) Wenn ihre Type oder wenn sie einzeln vor 
dem 1. Oktober 1977 ,genehmigt worden sind, 
,sind von Art. I Z. 30 hinsichtlich der Allrad
bremse (§ 6 Ahs. 3 und Abs. 10 a) ausgenommen: 

a) andere als in Et. h UIl!d c angCführte Kraft
wagen mit einer BauangeschwiIl!digkeit von 
mehr als 25 km/h und nicht mehr als 
50 km/h, 

b) Zugmaschinen m~t eine'r Bauartgeschw.indig
k,ert von mehr als 35 km/h und nicht mehr 
als 50 km/h, 

c) Transportkarren iund sel!bstfahrende Ar
beitsmaschinen mvteiner B,aua,rtgeschiwm
digk,eit von mehr als 30 km/h und nicht 
mehr als 50 km/h, 

d) Anhänger, mit denen ei,ne Geschwind,i,g
keit von 25 km/h Üiberschllitten werden darf 
oder deren höchstes zulässiges Gesamtge
wicht 5 000 kgÜlbersteigt. 

Artikel III a 

(1) Art. III ,Albs. 1 lit. b gilt nicht für Kraft
fahrzeuge, cLi,e zur Beförderung von mehr als 
1 000 ,1 .gefährtl~cher entzündbarer FHissigkeiten 
bestimmt s,ind. 

(2) Art. 1II Albs. 2mt. ,d gilt für· Sattelz.ugf.ahr
zeulge, ,d~edazu bestämmt sin;d, mit eanem Tank
satte!lanhänger ,oIder Sattei1aJnhänger mit AUJfsetz
tank ein Sattetkrahfahr7Jeug mit einem höchsten 
zulässi~n Gesamogewicht von mehr aIs 20000kg 
zu 'bilden, mur dann, wel1in !dter SattelLanhänger 7Jur 
Beförderung gefähdicher, entZlündbar,er F,lüssig-

(5) Art. V Albs. 7 gilt~inngemäß. 

Artikel IV 

(1) Der Lenk,er eines Motorrades und eine mit 
einem Motorra:d heförderte Person sind je für 
sich zum bestimmungsg,emäß.en Gebrauch eines 
Sturzhelmes verpflichtet. Die Verletzung dieser 
pflicht beg,ründet, jedoch nur soweit es sich um 
einen allfälligen Schmerzengelldanspruch handelt, 
im FaH der Tötung oder Verletzung ,des Benützers 
durch ,einen Unfa:ll ,ein Mrtvellschulden an diesen 
Folgen im Sinne des § 1304 AJBGB. Das Mit
verschulden ist so weit nich,t gegeben, ah der 
Geschädigte (s-ein Rechtsnachfolger) beweist, 
daß die Folge in di'eser Schwere auch beim Ge~ 
brauch des Stwr'zhelmes eing.etr,eten wäre. 

(2) Der Albs. 1 gilt nicht 

1. auf Landflächen, die niicht Straßen 
öffentlichem Verkehr sind, 

mit 

2. bei ganz geringer Gefahr, wie etwa beim 
Einparken oder langsamen Rücxw~rtsfahren, 
oder bei besonrder,er Verkehrslage, die den 
Nichtgebrauch des SturzheLmes Irech~fertigt, 

3. bei Unmöglichkeit des bestimmungsgemäßen 
Gebrauches des Sturzhelmes wegen' dler körper
lichen B·eschaff·enheitdes ,Benützers. 

Artikel V 

(1) An dem im Art. I Z. 155 (§ 57 a' Abs. 1 
lit. e bis g) angeführten Fahrzeugen muß 
ab 1. JUQ:i 1979 eine den Vorsch:ri>f~en ent
sp.rechende B,egutachtungsplakette angebracht 
sem. 

(2) Zugmasch1inen, die vor Inkrafttr~en des 
An. I Z. 200 (§ 90 Aibs. 1 Ibis 3) in die KIasse III 
fielen und die nicht geinäß Art. I Z. 5 (§ 2 Z. 8 
und 9) als Lasthaftwagen gelten, sind erstmals 
zudem Zeitpunkt zu begutach,ten, zu dem sie 
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ohne Berucksichtigung des Art. I Z. 146 (§ 55 
Abs. 2 erster Satz) zu überprüfengew.esen wären. 

(3) Landwir,tschaftliche seEbstfahrend'e Al'beits
maschinen mit ein,er Bauangesmwindigkeit von 
mehr aUiS 30 km/h SJind erstmals zu dem Zeit
punkt zu begutach,ten, zu dem sie ohne Be
rücksim't~gung dies Art. I Z. 145 (§ 55 Abs. 1 
1it. g) gemäß § 55 Abs. 2 zu überprüf.en gewesen 
wären. 

(4) Zugmaschinen mit einer B.auar·tgeschwin
digk~it von mehr als 25 km/h, die vor In~raft
treten des Art. I Z. 200 (§ 90,AJbs. l'bis 3) :in die 
Klasse II fielen, sowie Motorkarren mit einer 
Baua:rtgesmwindigkeit von mehr MS 25 km/h sind 

wenn sie erstmals 
zugelassen worden 

sind 

vor dem 

und darauffolgend 
erstmals zu das nächste Mal zu 
begutachten begutachten 

im Monat der ersten Zulassung 

1. Jänner 1976 des Jahres 1979 des Jahres 1980 
,im Jahre 1976 ,des Jahres 1979 ·des Jahres 1981 
im Jahr,e 1977 des Jahres 1980 des Jahres 1982 
im J a:hre 1978 des J aJhres 1981 ;des Jahres 1983 

(5) Im Ahs. 4 angeführte Fahrzeuge, die vor 
dem 1. Juli 1979 üherprüft oder einer Einzel
prüfung unterzogen warden sLnd, geJ'ten als z,um 
Zeitpunkt der überpl'lÜfullig oder Einzelprüfung 
als erstmals lbe!;luum1let; der Zeitpunkt ihrer 
zweiten BegutaChtung hestimmtSlim nam § 57 a 
Albs. 3 erster Satz erster HaJlhsatz; ,diese darf je
doch frühestens im Jahre 1979 erfoIgen.' , 

(6) FiiT die ~m Abs. 2 bis 4 angeführten Be
gutachtungen gilt § 57 a A!hs. 3 erster Satz 
zweiter Halbsatz &inngemäß. 

(7) Die Prufunggemäß ,Mt. I Z. 236 (§ 103 
Abs. 5 a) ist erstmals dwrmzwühren bei Fahr
zeugen, die ,er!>tmals ZlUgelassen worden sind in 
den Monaten 

a) Jä1lJI1erhis Juni, sechs Monate nach dem 
Jahresta,g der Zulassung im Jahre 1978, 

,I;» Nlli his Dezember, sechs Monate vor dem 
Jahrestag ,der Zulassung im Jahre 1978. 

Artikel VI 

(1) Dieses Bundesgesetz otritt, soweit im Abs. 2 
nichts anderes bestimmt ist, mit dem Tag der 
~undmachung in Kraft. 

(2) In KJralft treten 
a} mit 1. Jän.ner 1980 Art. I Z. 26 (§ 5 Albs. 1 

letzter Sanz) ülber das Feillb~eten von Warn
,einrimtungen, 

ob) mit 1. Jänner 1982 Art. I Z. 26, 231 und 
233 (§ 5 A<bs. 1 letzt,er Satz, § 102 Abs. 10 
und § 103 Ab •. 1 zweiter Satz) üher das 
Miclühren und Bereitstellen von Warnein
rimtun,gen, 

e) ,mi<t 1. Jänner 1981 Art. I Z. 30 (§ 6) über 
die Brernsen~ ausg,enommen hinsichtJli~h der 
AllraicLbremse (§ 6 Abs. 3 und. Abs. 10 a) für 

aa) ander,e als in Iit. rbb und ce angefoÜhr-
'te Kraf,twagen mit einer BauaI'tge
schwin.digk,cit von mehr als 25 km/h 
und nicht mehr als 50 km/h, 

bb) Zu:gmasminen mit einer ,Bauartge
smwindigkcit von mehr als 35 km/h 
unld nimt mehr als 50 km/h, 

cc) T'ransportkarren und s~lhstfahrende 
Arbeitsmasminen mit einer Bauartge
smwi.ru:ligkeit von mehr als 30 ~m/h 
und nicht mehr als 50 km/h, . 

d1d) Anhänger, mit denen ,eine Gesmwin
digkeit von 25 km/h Üibersmnitten wer
den darf oder deren höchstes zulässi
ges Gesamtgewicht 5 000 k.g übersteigt, 

'd) mit 1. Jänner 1980 Art. I Z.43 (§ 14 Abs. 1 
'siebenter Satz), 44 (§ 14 Albs. 3 zw,eiter 
Satz), 46 (§ 14 Ahs. 4 zweiter Satz), 48 (§ 14 
Ahs. 5), 52 (§ 16 Albs. 2), 63 (§ 18 Ahs. 3), 
66 (§ 19 Abs. 2 letzter Satz) und 72 (§ 20 
Abs. 2)Ülber die AnlbriDigunig der Smein
werfer, Leuchten und Rückstnah1er, 

e) mit 1. Jänner 1979 A'rt. I Z. 155 (§ 57 a 
Albs. 11:it. e) hinsimdich der wiederkehren
,den Begutachtung von Zugmaschinen mit 
,einer Bauartgeschwind~gkeit von mehr als 
25 km/h, die vor Inkrafttreten des Art. I 
Z. 200 (I§ 90 Albs. 1 bis 3) in die K!~asse 11 
fielen, 

f) mit 1. Jänner 1979 Art. I Z. 145 und 155 
(§ 55 Albs. 1 lit. g,§ 57 a Albs. 1 Et. ,e bis g) 
hinsimtlim der wiederkehrenden Begut
amtung von 'landwirtschaftlichen selbstfah
renden Arbeitsmasminen und Motorkarr,en, 

g) mit 1. JuLi 1979 Art. I Z. 122 (§ 36 Iit. e) 
hinsichtIim ,der Anbringung der Begut
am tungsplakette, 

h) mit 1. Jänner 1979 Mt. I Z. 205 (§ 92 
,Abs. 1) Ülber Idie Verw.endungsbestimmung 
von Fahrzeugen zur Beförderung gefähr
lim,er Güter und Z. 206 (§ 92 Abs. 3 erster 
Satz) über die Anwendung der Bau-, Aus
rüstungs- und AusSt'attlungsVJOrschri.ften des 
ADR, 

i) mit 1. Jänner 1979 Art. I Z. 142 (§. 49 
Abs. 4 fünfter Sa'tz) über d1ie K,ennzeichen
tafe1<n für vorübeI'geh,end zugelassene Fahr
zeuge, 

j) mit 1. JUili 1978 Art. I Z. 210 (§ 93 a) 
über die Krafträd'er, . " 

k) mit 1. Jänner 1979 Mt. I Z. 26 und 258 
(§ 5 Abs. 1 olet2lter Satz, § 114 Abs. 4 letzter 
Satz) sow.iJe Art. IV über den Gebrauch von 
Sturzhelmen fü·r Motorräder, 
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,I) mit 1. Jänner 1979 Art. I Z. 81 (§ 23 
Albs. '1) ülber die ArusriistunJgeinspuniger 
Kraftfam1rz'euge mit mindesteIliSeinem Rück
hlicksp~egel, 

m) mit 1. }ullli 1978 Z. 127 (§ 39 a) ülber die 
Kennzeichnung von Faihrzeugen mit höhe
rem Höchstgewicht. 

(3) Fahrzeu,ge der Justizwache, deI'en dauernder 
Standort vor Inknfttreten des Art. I Z. 128 
(§ 40 Ahs . .1 lit. a) nicht Wien war, sind bis zum 
3.0. JWlIi 1978 gemäß § 43 Abs. 4 ffiit. Ib 'abzumel
den. Für Fahrz,euge der JustlzWlache ist bis zum 
3.0. Jurui 1978 um Zuweisung eines neuen Kenn
zeichens anzusuchen. 

(4) Verordnungen auf Grunid dier B.estim~ 
mungen' ,dieses .ß.undesgesetzes können von dem 
der K,undmachung dieses Bundesgesetz,es folgen
den Tag an erlassen weliden; sie treten frühestens 
mit den hetreffen1den Bestimmungen in Kr,aft. 

Artikel VII 

(1) Mit der Vollziehung der Art. II bis III a, 
V und VI ist der Bundesminister für Verkehr 
betraut. 

(2) Mit der VoLIziehung des Art. IV ist der 
Bundesminister für Justilz betraut. 

, Entschließung 

Der Bundesminister für Verkehr wird ersucht, 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz entsprechend den 
Ergebnissen des derzeit laufende~ Forschungs
auftrages die Kraftfahr,gesetz-Durchfünrungsver
ordnung 1967 (KDV) zu novellieren 

entweder durch Aufhebung des § 35 Ahs. 1 
lit. h 

oder durch Erweiterung des § 35 Abs. 4 in 
der Form, daß eine Lenkerrberechtigung für die 
Gruppe B auch Personen ,erteilt wer.den kann, 
bei ,denen eine Farbuntücht1gkeit für Rot vom 
Grade 'einer Protanopie festgestetlrt wU:l1de, w'obei 
erforderlichenfalls Beschiränkungen .oder Auf
lagen vorgeschrieben werden. 
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